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I. Vorwort und Einleitung 


1.1 Vorwort 

Die vorliegende Darstellung der Rechts
lage (Stand: 8. Oktober 2008) bietet einen 
Überblick über die Rechtslage in Abgren
zung zu rechtlich unzulässigen Handlun
gen für den Bereich der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti
gung im Speditions-, Transport- und Logis
tikgewerbe und dient als Nachschlage
werk, insbesondere für Wirtschaftsbetei
ligte. Ergänzende Ausführungen zur 
Dienstleistungs- und Niederlassungsfrei
heit bietet das Handbuch „Vorschriften für 
die Erbringung von Dienst- oder Werkleis
tungen im Bereich der EU-Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit“, das auf der 
Internetseite www.zoll.de (Publikationen, 
Broschüren) zur Verfügung gestellt wird. 

Zweifel, ob eine steuer- oder sozialversi
cherungspflichtige Beschäftigung vor
liegt, ob ein Gewerbe anzumelden ist usw., 
können mit der jeweils zuständigen Be
hörde geklärt werden. Außerhalb ihrer 
Zuständigkeit dürfen Behörden keine 
Rechtsberatung vornehmen; das gilt auch 
für die Bundesministerien. Rechtliche und 
steuerliche Beratung in Einzelfällen ertei
len die Angehörigen der beratenden Be
rufe (insbesondere Rechtsanwälte, Steuer
berater). Ferner besteht nach dem Bera
tungshilfegesetz die Möglichkeit, Bera
tungshilfe bei einem Rechtsanwalt, einer 
Rechtsanwältin, einem Rechtsbeistand 
oder einer vom jeweiligen Land eingerich
teten Beratungsstelle in Anspruch zu 
nehmen; dies setzt allerdings eine finan
zielle Bedürftigkeit voraus. 

1.2 Einleitung 

Zur Verbesserung der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und der illegalen Beschäfti
gung haben das Bundesministerium der 
Finanzen, die Tarifvertragsparteien des 
Speditions-, Transport- und Logistikgewer
bes (Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., Bun
desverband Möbelspedition (AMÖ) e.V., 
Deutscher Speditions- und Logistikver
band e.V. (DSLV), Vereinte Dienstleis
tungsgewerkschaft (ver.di) sowie das Bun
desministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) am 7. April 
2006 ein bundesweites, branchenbe
zogenes Aktionsbündnis gegen Schwarz
arbeit und illegale Beschäftigung in dieser 
Branche geschlossen. 

Die Bündnispartner sind gemeinsam 
der Auffassung, dass 

> die Schwarzarbeit in Deutschland in 
vielen Branchen ein alarmierendes 
Niveau erreicht hat, durch das geset
zestreue Betriebe und Arbeitnehmer 
auch im Speditions-, Transport- und 
Logistikgewerbe geschädigt werden 
und nicht weiter hinnehmbare Ein
nahmeausfälle bei den Sozialversiche
rungsträgern und dem Fiskus verur
sacht werden 

http://www.zoll.de
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> durch die Schwarzarbeit viele Arbeiter 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil 
Speditions-, Transport- und Logistikbe
triebe, die sich an Recht und Gesetz hal
ten, gegenüber der illegalen Konkur
renz keine faire Chance im Wettbe
werb mehr haben. 

Das Aktionsbündnis verfolgt folgende 
Ziele: 

> Schaffung eines allgemeinen Bewusst
seins für die negativen Folgen von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäfti
gung 

> fairer Wettbewerb unter gleichen Be
dingungen statt ruinöse Preiskonkur
renz durch illegale Praktiken 

> ordnungsgemäße Entrichtung der 
Steuern und der Beiträge zur Sozialver
sicherung durch alle Unternehmen des 
Speditions-, Transport- und Logistik
gewerbes 

> konsequenter Gesetzesvollzug gegen
über Arbeitgebern, Arbeitnehmern 
und Auftraggebern bei der Bekämp
fung der gewerbsmäßigen Schwarzar
beit und illegalen Beschäftigung 

> Einhaltung gesetzlich vorgegebener 

sozialer Standards und Arbeitsbedin

gungen


Um diese Ziele zu erreichen, haben die 
Bündnispartner vereinbart, eng zusam
menzuarbeiten und möchten dazu insbe
sondere: 

> öffentlich in einem Bündnis gegen 
Schwarzarbeit und illegale Beschäfti
gung antreten 

> die Information der Öffentlichkeit über 
die schädlichen Folgen von Schwarzar
beit und illegaler Beschäftigung sowie 
über die Folgen von Gesetzesverstößen 
verstärken  

> den Informationsfluss zwischen den 
Verbänden und der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit sowie dem Bundesamt 
für Güterverkehr vor Ort weiter verbes
sern 

> unter Leitung des Bundesministeriums 
der Finanzen einen Arbeitskreis auf 
Bundesebene einrichten, der prakti
sche Ansätze zur verbesserten Bekämp
fung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung im Speditions-, Trans
port- und Logistikgewerbe erarbeitet 
und dazu auch die Wirksamkeit der 
geltenden gesetzlichen Regelungen so
wie ggf. deren Änderung erörtert. 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der 
Zollverwaltung wird über diese Bünd
nisaktivitäten hinaus weitere intensive 
Prüfmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti
gung im Speditions-, Transport- und Lo
gistikgewerbe durchführen. Dabei wird 
auch das Bundesamt für Güterverkehr 
intensiv eingebunden. 

Es werden insbesondere folgende 
Schwerpunkte im Vordergrund stehen: 

> regelmäßige Kontrollen auf der Straße 
und auf Betriebsgeländen auch außer
halb allgemein üblicher Arbeitszeiten 
sowie am Wochenende 

> verstärkte Ausrichtung der Kontrollen 
auch auf aktuelle Verschleierungsfor
men gewerbsmäßiger Schwarzarbeit, 
wie z.B. Scheinselbständigkeit 
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II. Überblick zur aktuellen Lage in der 
Speditions-, Transport- und 

Logistikbranche 

Im Straßengüterverkehr hat sich die Auf-

wärtsentwicklung in den Jahren 2006 und 

2007 zu Beginn des Jahres 2008 vor dem 

Hintergrund der positiven Wirtschafts-

entwicklung zunächst verstärkt fortge-

setzt.  

Ausschlaggebend für die Entwicklung 

des Straßengüterverkehrs war vor allem 

das Wachstum im Binnenverkehr, welches 

auf den hohen Zuwachs im Nahverkehr 

zurückzuführen ist. Das Wachstum des 

grenzüberschreitenden Verkehrs fiel auf-

grund der moderaten Außenhandelsent-

wicklung dagegen geringer aus als in den 

zurückliegenden Jahren.  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise er-

reichte im weiteren Jahresverlauf auch die 

Speditions-, Transport- und Logistikbran-

che. Im vierten Quartal 2008 sind die Auf-

tragseingänge auf dem Güterverkehrs-

markt sprunghaft zurückgegangen. Trotz 

der zunehmenden Abschwächung der 

Verkehrsentwicklung in den Herbstmona-

ten sind die Mengen- und Leistungen im 

Jahresdurchschnitt 2008 gestiegen.  Nach 

den ersten vorläufigen Ergebnissen erhöh-

te sich die im Straßengüterverkehr beför-

derte Gütermenge im Gesamtjahr 2008 im 

Vergleich zum entsprechenden Vorjahr 

um 2,3 %, und die Verkehrsleistung stieg 

um 1,6 %.  

 

 

 

 

 

 

Die verkehrswirtschaftliche Abküh-

lung führt seit dem vierten Quartal 2008 

zu einer zunehmenden Verschlechterung 

der Auftrags- und Beschäftigungslage in 

der Speditions-, Transport- und Logistik-

branche. Infolge dieser Entwicklung zeigt 

sich am Markt bereits ein zunehmender 

Überhang an Laderaumkapazitäten. Dies 

führte wieder zu einer Verschärfung des 

Preis- und Leistungswettbewerbs und da-

mit zu einer zunehmenden Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Situation bei 

dem überwiegenden Teil der deutschen 

Transportunternehmen. Eine Vielzahl von 

Unternehmen reagiert hierauf mit einem 

Abbau bzw. einer vorübergehenden Redu-

zierung der Fuhrparkkapazitäten und mit 

der Bündelung von Transporten zwecks 

besserer Fahrzeugauslastung.  Andere 

Unternehmen wirken der Krise entgegen, 

indem sie Personal entlassen oder aber 

Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Diese 

Möglichkeit, Personal zu halten, ohne 

Entlassungen auszusprechen, wird im 

Verkehrsgewerbe erstmals verstärkt in 

Betracht gezogen.  

Neben der besonderen Konjunktur-

entwicklung hatten die Transport-

unternehmen im Jahr 2008 die außerge-

wöhnliche Entwicklung der Kraftstoffprei-

se zu bewältigen. Zwar konnten fast alle 

Transportunternehmen zu Beginn des 

vergangenen Jahres Entgelterhöhungen 

bei ihren Auftraggebern durchsetzen. 

Diese waren jedoch häufig nicht ausrei-

chend, um die hohen Kraftstoffkostenstei-

gerungen im Laufe des ersten Halbjahres 

2008 vollständig abdecken zu können.  
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Die Bereitschaft der verladenden Wirt-

schaft, wiederholt in Preisverhandlungen 

zur Kompensation der gestiegenen Kraft-

stoffpreise einzutreten, bestand nach 

Kenntnis des Bundesamtes nur bedingt. 

Insoweit ist der Rückgang der Kraftstoff-

preise aus Sicht des Gewerbes positiv zu 

bewerten. 

Auch im Bereich Personal verzeichne-

ten die Transportunternehmen deutliche 

Kostensteigerungen.  

Ein zunehmender Anteil der mautpflichti-

gen Fahrleistungen auf deutschen Bun-

desautobahnen wird von umweltfreundli-

cheren Fahrzeugen erbracht. Gleichwohl 

klagen deutsche Transportunternehmen 

infolge der Erhöhung der Lkw-Maut zum 

1. Januar 2009 über erhebliche zusätzliche 

Kostenbelastungen. Insbesondere kleine 

Unternehmen mit Euro 3-Lkw geben re-

gelmäßig an, nicht über die erforderlichen 

Finanzmittel zu verfügen, um den Fahr-

zeugpark kurzfristig auf die umwelt-

freundlichste Fahrzeugtechnik umzustel-

len. Viele Euro 3-Lkw sind steuerlich noch 

nicht vollständig abgeschrieben und ha-

ben durch die neue starke Mautspreizung 

drastisch an Wiederverkaufswert verlo-

ren. Ein Teil der Auftraggeber ist lediglich 

bereit, die Mautbelastung für Euro 5-

Fahrzeuge zu tragen – unabhängig davon, 

wie sich der Fuhrpark des Auftragnehmers 

tatsächlich zusammensetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Herausforderung für das 

deutsche Verkehrsgewerbe stellt die Frei-

gabe der Kabotage für Transportunter-

nehmen aus sieben Beitrittstaaten zum 1. 

Mai 2009 dar. Aufgrund weiterhin beste-

hender Kostenvorteile werden internatio-

nale Ladungsverkehre zwischen Deutsch-

land und den neuen EU-Mitgliedstaaten 

nach wie vor weit überwiegend von Trans-

portunternehmen aus Mittel- und Osteu-

ropa durchgeführt. Es ist davon auszuge-

hen, dass sich Unternehmen aus den neu-

en EU-Mitgliedstaaten in nennenswertem 

Maße um Binnenbeförderungen in 

Deutschland bemühen werden.  

Die aus der skizzierten Entwicklung re-

sultierende Verschlechterung der wirt-

schaftlichen Situation bei zahlreichen 

Transportunternehmen spiegelte sich in 

einer Zunahme der Insolvenzverfahren 

sowie der Zahl der Betriebsaufgaben im 

Straßengüterverkehrsgewerbe wider. Da-

bei mussten im Jahr 2008 neben kleinen 

Transportunternehmen auch verschiede-

ne große und alt eingesessene Firmen aus 

dem Transportgewerbe Insolvenz anmel-

den.  

Nach den Erkenntnissen des Bundes-

amtes haben sich die Aufkommens- und 

Leistungsrückgänge in den ersten Mona-

ten des laufenden Jahres verstärkt fortge-

setzt. Sie zeigen sich auch zunehmend im 

Bereich der Logistik. Die rückläufige Ver-

kehrsentwicklung ist neben dem Konjunk-

tureinbruch auch auf das kalte Winter-

wetter im Gegensatz zum Vorjahr zurück-

zuführen. 

 

 

Stand: Juli 2009 
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III. Darstellung der Rechtslage 


3.1 Aufenthaltsrecht/  
Arbeitsgenehmigungs
recht 

3.1.1 Allgemeines 

Für Einreise und Aufenthalt in der Bundes
republik Deutschland benötigen Auslän
der grundsätzlich einen Aufenthaltstitel. 
Eine Erwerbstätigkeit dürfen sie im Regel
fall nur ausüben, wenn der Aufenthaltsti
tel es erlaubt. 

Ausländer sind Personen, die nicht 
Deutsche im Sinne des Art. 116 Grundge
setz sind, also i.d.R. nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. 

Staatsangehörige eines EU-Mitglied
staates1 (Unionsbürger) und des EWR2 sind 
gegenüber Drittstaatsangehörigen privi
legiert. 

1 Belgien, Dänemark, Deutschland, England, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien 
seit 01.05.2004 Estland, Lettland, Litauen, 
Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern seit 01.01.2007 
Bulgarien und Rumänien 

2 EU-Staaten, Norwegen, Island, 
Liechtenstein 

3.1.2 Unionsbürger 

3.1.2.1 Rechtslage 

Staatsangehörige von Belgien, Dänemark, 
England, Finnland, Frankreich, Griechen
land, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Schwe
den, Spanien, Zypern (Südteil) benötigen 
für die Einreise und den Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen Auf
enthaltstitel. Es reicht aus, wenn sie ihre 
Unionsbürgerschaft mit ihrem Passdo
kument nachweisen.  

Sie dürfen ferner eine unselbständige 
Beschäftigung als Arbeitnehmer ausüben. 
Hierzu benötigen sie keine Arbeitsgeneh
migung. 

Staatsangehörige von Lettland, Litau
en, Estland, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Rumänien und 
Bulgarien dürfen als Unionsbürger eben
falls visumfrei nach Deutschland einreisen 
und sich hier aufhalten. 

Ihre Arbeitnehmerfreizügigkeit ist al
lerdings zunächst noch im Rahmen der 
Beitrittsverträge eingeschränkt. Sie 
benötigen zur Ausübung einer Beschäfti
gung daher grundsätzlich eine Arbeits
genehmigung- EU der Bundesagentur für 
Arbeit. Die Genehmigungen werden von 
den Arbeitsagenturen nach den gesetzli
chen Bestimmungen als befristete Arbeits
erlaubnis-EU oder unbefristete Arbeitsbe
rechtigung-EU erteilt. Sie sind dort zu 
beantragen. Mit der Arbeit darf grund
sätzlich erst begonnen werden, wenn die 
Genehmigung tatsächlich ausgestellt 
wurde. 
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Sind die o. g. Beitrittsstaatsangehöri
gen bei einem im Ausland ansässigen 
Arbeitgeber beschäftigt und werden sie 
von ihm als Fahrer im grenzüberschrei
tenden Güterverkehr eingesetzt, so 
benötigen sie ausnahmsweise keine Ar
beitsgenehmigung -EU, wenn das 
Fahrzeug im Sitzstaat des Arbeitgebers zu
gelassen ist. Handelt es sich um einen in 
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
des EWR niedergelassenen Arbeitgeber 
(z.B. niederländische Speditionsfirma), so 
darf er seine Fahrer im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit einsetzen.  

3.1.2.2 Kontrolle und Sanktionen 

Die Einhaltung und Beachtung der 
Arbeitsgenehmigungspflicht-EU wird von 
den bei den Hauptzollämtern eingerichte
ten Sachgebieten Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit kontrolliert. 

Wer eine Beschäftigung ausübt, ohne 
dass ihm/ ihr hierfür von der Arbeitsagen
tur eine erforderliche Arbeitsgenehmi
gung-EU erteilt wurde, muss mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000 € rechnen 
(§ 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III). 

Bei beharrlicher Wiederholung macht 
er/sie sich sogar strafbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 b) 
SchwarzArbG) und kann mit Freiheits
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geld
strafe bestraft werden. 

Auch der Arbeitgeber, der einen Aus
länder ohne erforderliche Arbeitsgeneh
migung-EU beschäftigt, handelt ord
nungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Der 
Bußgeldrahmen beträgt bis zu 500.000 €.  

Im beharrlichen Wiederholungsfall oder 
bei unerlaubter Beschäftigung von mehr 
als fünf Ausländern gleichzeitig kann nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2a SchwarzArbG die 
Tat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft werden Soweit 
auffällig schlechtere Arbeitsbedingungen 
gewährt werden, als vergleichbaren deut
schen Arbeitnehmern, ist ebenfalls die 
Grenze zur Straftat überschritten. Gemäß 
§ 10 SchwarzArbG ist eine solche Tat mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bedroht. In besonders schweren 
Fällen kann eine solche Tat mit Freiheits
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah
ren bestraft werden. 

3.1.3 Staatsangehörige der 
Staaten des Europäi
schen Wirtschaftsrau
mes (EWR) 

Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst 
neben den EU-Staaten auch Norwegen, 
Island und Liechtenstein. 

Für die Staatsangehörigen von Norwe
gen, Island und Liechtenstein gelten nach 
dem EWR-Vertrag die Freizügigkeitsbe
stimmungen des EU-Rechts. 

Norwegische, isländische und liechten
steinische Staatsangehörige benötigen für 
die Einreise und den Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen Auf
enthaltstitel. Es reicht aus, wenn sie ihre 
Staatsangehörigkeit mit ihrem Passdoku
ment nachweisen. Sie dürfen ferner eine 
unselbständige Beschäftigung als Arbeit
nehmer ausüben. Hierzu benötigen sie 
keine Arbeitsgenehmigung. 
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3.1.4 Drittstaatsangehörige 

3.1.4.1 Rechtslage 

Drittstaatsangehörige sind Personen, die 
weder Deutsche noch Staatsangehörige 
eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates sind. 

Für Einreise und Aufenthalt in die bzw. 
der Bundesrepublik Deutschland benöti
gen Drittstaatsangehörige grundsätzlich 
einen Aufenthaltstitel. Eine Erwerbstätig
keit dürfen sie nur ausüben, wenn der 
Aufenthaltstitel es erlaubt (§ 4 Abs. 3 Auf
enthG) oder eine Ausnahme gilt. 

Keinen Aufenthaltstitel und Beschäfti
gungserlaubnis benötigen Staatsangehö
rige der Schweiz. 

Die Ausländerbehörden bzw. für Visa 
die Auslandsvertretungen der Bundes
republik Deutschland erteilen folgende 
Aufenthaltstitel: 

> (befristete) Aufenthaltserlaubnis 

> (unbefristete) Niederlassungserlaubnis 

> Visum 

> Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

Wurde eine Niederlassungserlaubnis 
oder von deutschen Behörden eine Erlaub
nis zum Daueraufenthalt-EG erteilt, so darf 
generell jede Erwerbstätigkeit ausgeübt 
werden. Ausländer mit einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG, die von einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, 
sind nicht zur Erwerbstätigkeit in Deutsch
land berechtigt. Diesen Personen kann 
eine Aufenthaltserlaubnis nach 38a Auf
enthG erteilt werden, die dann eine Aus
sage zur Erwerbstätigkeit beinhaltet. 

Bei Ausländern, die im Besitz einer Auf
enthaltserlaubnis sind, enthält die Aufent
haltserlaubnis auch eine Aussage zur 
Erwerbstätigkeit. Auf der Basis verschiede
ner Bestimmungen kann der Ausländer 
mit Aufenthaltserlaubnis wie der Auslän
der mit Niederlassungserlaubnis jede 
Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel 
enthält die Aufenthaltserlaubnis dann den 
Hinweis „Erwerbstätigkeit gestattet“. Ent
hält die Aufenthaltserlaubnis lediglich die 
Erlaubnis zu einer speziellen Beschäfti
gung, so ist nur diese Beschäftigung 
erlaubt. 

Ausländer, die keinen Aufenthaltstitel 
haben, deren Aufenthalt in Deutschland 
aber gestattet (Asylbewerber) oder gedul
det ist, dürfen eine Beschäftigung nur 
ausüben, wenn es ihnen ausdrücklich 
erlaubt ist. Ein Arbeitsmarktzugang ist 
frühestens nach einer einjährigen Warte
zeit möglich. 

Für drittstaatsangehöriges Fahrperso
nal eines im Ausland ansässigen Arbeit
gebers sieht § 13 BeschV i.V.m. § 16 BeschV, 
§ 17 AufenthV für den internationalen 
grenzüberschreitenden Straßenverkehr 
Ausnahmen vor. 

Grenzüberschreitender Straßenverkehr 
i. S. von § 13 BeschV liegt vor, wenn die 
Fracht ohne Um- und Zwischenladevor
gänge zu ihrem in einem anderen Staat 
gelegenen Bestimmungsort transportiert 
wird bzw. Leerfahrten in Verbindung mit 
diesen Beförderungen stattfinden. Ob 
hierzu eine EWR-Außengrenze oder eine 
EWR-Binnengrenze überschritten wird, ist 
für die Beurteilung, ob grenzüberschrei
tender Verkehr gegeben ist, unerheblich.  
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Sofern der Arbeitgeber eines Fahrers 
seinen Sitz innerhalb der EU oder des EWR 
hat, so bestimmt § 13 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 
Artikel 2 der VO (EWG) Nr. 881/92, dass das 
vom ihm benutzte Fahrzeug in einem EU-
Mitgliedsstaat amtlich zugelassen sein 
muss. Danach wäre ein Umsatteln für das 
Merkmal des grenzüberschreitenden Ver
kehrs dann unschädlich, wenn die neue 
Zugmaschine ebenfalls in einem EU-Mit
gliedsstaat (demselben oder einem ande
ren) amtlich zugelassen ist. In EWR-Staa
ten zugelassene Zugmaschinen sind dabei 
wie in EU-Mitgliedstaaten zugelassene 
Zugmaschinen zu behandeln. Ein Umsat
teln von einer EWR-Zugmaschine auf eine 
EU-Zugmaschine, und umgekehrt, ist un
schädlich. 

Hat der Arbeitgeber eines Fahrers sei
nen Sitz außerhalb der EU bzw. des EWR, 
so muss das Fahrzeug gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 
2 BeschV im Sitzstaat des Arbeitgebers 
zugelassen sein. In diesem Fall berührt 
das Umsatteln den Begriff des 
grenzüberschreitenden Verkehrs nur 
dann nicht, wenn die neue Zugmaschine 
ebenfalls in dem Sitzstaat des Arbeitgebers 
zugelassen ist. Ein Umsatteln auf eine Zug
maschine, die in einem anderen Staat zu
gelassen ist, wird von § 13 BeschV nicht 
mehr erfasst.  

Maßgeblich ist ferner nicht die 
Fahrstrecke des einzelnen Fahrers sondern 
der Gesamttransportweg der Ware. 
Staffelfahrten, bei denen jeder Fahrer nur 
eine (inländische) Teilstrecke fährt, die 
Ladung selbst aber aus dem Ausland 
kommt oder dorthin soll und unterwegs 
nicht umgeladen wird, sind als grenzüber
schreitender Verkehr zu qualifizieren. 

Beispiele für grenzüberschreitenden 
Straßenverkehr: 

> Ladung kommt aus Ankara/Türkei und 
wird nach Nürnberg/Deutschland 
transportiert. 

> Ladung kommt von Mailand/Italien

nach Köln/Deutschland. 


> Ladung kommt aus Mailand/Italien 
und soll nach Moskau/Russland, 
Deutschland wird dabei durchfahren 

> Ladung kommt aus Ankara/Türkei und 
soll nach Hamburg/Deutschland. Der 
LKW wird von verschiedenen Fahrern 
jeweils für Teilstücke gefahren (Staffel
fahrt). Ein Fahrer übernimmt den LKW 
in Hannover und fährt das letzte Teil
stück bis Hamburg. 

> Fahrer von vorangegangenem Beispiel 
fährt leer von Hamburg nach Köln, um 
dort Ware für Ankara/ Türkei zu laden.  

Eine Grenzüberschreitung liegt aber 
dann nicht vor, wenn die Fracht lediglich 
innerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land von A nach B befördert wird (z.B. La
dung in Hamburg aufgenommen, nach 
Köln transportiert und dort abgeladen). 
Hierbei handelt es sich um Kabotage. 

Zur Fahrtätigkeit zählt neben dem Füh
ren des Fahrzeuges auch die Erbringung 
beförderungsbezogener Leistungen insbe
sondere auch das Be- und Entladen, nicht 
aber das Einsortieren der gelieferten 
Fracht im Betrieb des deutschen Kunden 
oder die Montage der gelieferten Fracht. 
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Soweit der Arbeitgeber seinen Sitz in ei
nem EU/EWR-Staat außerhalb Deutsch
lands hat (§ 13 Abs. 1 BeschV) und für sei
nen drittstaatsangehörigen Fahrer eine 
Fahrerbescheinigung nach der EG-VO 
881/92 ausgestellt wurde, ist im grenzüber
schreitenden Straßenverkehr für drei 
Monate innerhalb eines Zeitraumes von 
12 Monaten in Deutschland keine Beschäf
tigungserlaubnis i.S. von § 4 Abs. 3 Auf
enthG nötig. Ein Positivstaatler gemäß 
Anhang II der EG-VO 539/20013 benötigt 
insoweit im Gegensatz zu einem Negativ
staatler auch keinen Aufenthaltstitel (z.B. 
kroatischer Fahrer eines niederländischen 
Spediteurs). 

§ 13 Abs. 2 BeschV hingegen regelt die 
Fallgestaltung, dass der Arbeitgeber sei
nen Sitz außerhalb der EU/ des EWR hat. 
Ein Positivstaatler, der bei einem solchen 
Arbeitgeber als Fahrer beschäftigt ist, be
nötigt für eine Beschäftigung im grenz
überschreitenden Straßenverkehr bis zu 
drei Monate innerhalb eines Zeitraums 
von 12 Monaten keinen Aufenthaltstitel 
nach dem AufenthG, wenn das Fahrzeug 
im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen 
ist. Er darf insoweit auch die Beschäfti
gung als Fahrer ausüben. 

Ein Negativstaatler hingegen benötigt 
für eine solche Fallgestaltung einen Auf
enthaltstitel. Für drei Monate innerhalb 
eines Zeitraums von 12 Monaten ist es je
doch nicht erforderlich, dass dieser 
Aufenthaltstitel die Beschäftigung als 
Fahrer ausdrücklich erlaubt. 

3 Andorra, Argentinien, Australien, 
Bolivien, Brasilien, Brunei, Bulgarien, 
Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, 
Malaysia, Mexiko, Monaco, Neuseeland, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Rumänien, 
San Marino, Singapur, Süd-Korea, Uruguay, 
USA, Vatikanstaat, Venezuela 

3.1.4.2 Kontrolle und Sanktionen 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der 
Zollverwaltung prüft, ob eine Beschäfti
gung mit dem erforderlichen 
Aufenthaltstitel ausgeübt wird. 

Wer eine Beschäftigung ausübt, ohne 
dass ihm/ihr hierfür ein erforderlicher 
Aufenthaltstitel erteilt wurde, der die Aus
übung der Beschäftigung erlaubt, muss 
mit einer Geldbuße von bis zu 
5.000 € rechnen (§ 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III).  

Bei beharrlicher Wiederholung macht 
er/sie sich sogar strafbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 b) 
SchwarzArbG) und wird vom Amtsgericht 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

Wer sich im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland aufhält, ohne dass er dies 
darf, kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden 
(§ 95 Abs. 1 Nr. 2, § 95 Abs. 1a AufenthG). 

Ein Positivstaatler ohne Aufenthaltsti
tel, der ordnungswidrig nach § 404 Abs. 2 
Nr. 4 SGB III handelt, erfüllt i. d. R. auch 
den Straftatbestand des illegalen Aufent
haltes nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG.  

Der Arbeitgeber, der einen Ausländer 
ohne erforderlichen, die Beschäftigung 
erlaubenden Aufenthaltstitel beschäftigt, 
handelt ordnungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 
SGB III). Der Bußgeldrahmen beträgt bis zu 
500.000 €. 
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Im beharrlichen Wiederholungsfall 
oder bei unerlaubter Beschäftigung von 
mehr als fünf Ausländern gleichzeitig 
kann nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2a 
SchwarzArbG die Tat mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft 
werden. Soweit auffällig schlechtere Ar
beitsbedingungen gewährt werden als 
vergleichbaren deutschen Arbeitneh
mern, ist ebenfalls die Grenze zur Straftat 
überschritten. Gemäß § 10 SchwarzArbG 
ist eine solche Tat mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. In 
besonders schweren Fällen kann eine sol
che Tat mit Freiheitsstrafe von sechs Mona
ten bis zu fünf Jahren bestraft werden. 

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe wird bestraft, wer einen 
Ausländer zu einer illegalen Einreise nach 
Deutschland anstiftet oder ihm Hilfe dazu 
leistet (z.B. durch Beschäftigung oder Un
terkunft) und dafür einen Vorteil erhält 
oder sich versprechen lässt oder wieder
holt oder zugunsten von mehreren (min
destens zwei) Ausländern handelt (§ 96 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 
2 Nr. 1 a AufenthG). Ebenso wird bestraft, 
wer einen Ausländer zu einem illegalen 
Aufenthalt in Deutschland bzw. zum 
widerrechtlichen Beschaffen und Verwen
den eines Aufenthaltstitels oder Duldung 
anstiftet und dafür einen Vermögensvor
teil erhält oder sich versprechen lässt (§ 96 
Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, 
Abs. 1a oder Abs. 2 Nr. 1 b) oder Nr. 2 Auf
enthG). In besonders schweren Fällen 
kann eine Freiheitsstrafe von sechs Mona
ten bis zu zehn Jahren verhängt werden. 
Der Versuch ist strafbar. 

3.2 Leistungsmissbrauch 

3.2.1 Rechtslage 

Sozialleistungen dienen der Verwirkli
chung sozialer Gerechtigkeit und Sicher
heit. Sie sollen ein menschenwürdiges 
Dasein sichern und besondere Belastun
gen des Lebens, auch durch Hilfe zur 
Selbsthilfe, abwenden oder ausgleichen, 
im Fall der Arbeitsförderung insbesondere 
Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines 
angemessenen Arbeitsplatzes und wirt
schaftliche Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
geben. 

Sozialleistungen werden von der Soli
dargemeinschaft der Beitragszahler auf
gebracht oder aus Steuermitteln finan
ziert. 

Derjenige, der Sozialleistungen, z.B. 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II be
antragt oder erhält, hat gegenüber dem 
Sozialleistungsträger daher gemäß § 60 
SGB I Mitwirkungspflichten. So muss er 
alle für die Sozialleistung maßgeblichen 
Tatsachen angeben und Änderungen in 
den Verhältnissen, die für die Leistung 
erheblich sind oder über die im Zusam
menhang mit der Leistung Erklärungen 
abgegeben worden sind, unverzüglich 
mitteilen (§ 60 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB I). 

Eine Änderung in den Verhältnissen, 
die für den Bezug von Arbeitslosengeld 
erheblich ist, ist z.B. die Aufnahme einer 
Beschäftigung, auch als Nebentätigkeit 
oder selbständige Tätigkeit. 
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Der Leistungsempfänger oder Antragstel
ler, der eine solche Änderung in den Ver
hältnissen vorsätzlich oder fahrlässig 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig mitteilt, handelt ord
nungswidrig nach § 404 Abs. 2 Nr. 26 SGB 
III bzw. § 63 Abs. 1 Nr. 6 SGB II und muss mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000 € rech
nen. Zu Unrecht erhaltene Sozialleistun
gen muss er zurückzahlen. 

Soweit die o. g. Mitwirkungspflichten 
nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB I vorsätz
lich verletzt und Dienst- oder Werkleistun
gen in erheblichem Umfang erbracht wer
den, beträgt der Bußgeldrahmen bis zu 
300.000 € (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 a) und b), Abs. 3 
SchwarzArbG). 

Zugleich kann der Straftatbestand des 
Betruges (§ 263 StGB) verwirklicht sein, der 
vorrangig vor dem subsidiär in Betracht 
kommenden § 9 SchwarzArbG (Erschlei
chen von Sozialleistungen im Zusammen
hang mit der Erbringung von Dienst- oder 
Werkleistungen) zu sanktionieren ist. Be
trug ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren oder Geldstrafe bedroht. Der Versuch 
ist strafbar. Erschleichen von Sozialleistun
gen im Zusammenhang mit der Erbrin
gung von Dienst- oder Werkleistungen ist 
mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bedroht. 

Auch der Auftraggeber von Schwarzar
beit handelt ordnungswidrig. Wer wis
sentlich Dienst- oder Werkleistungen in 
erheblichem Umfang ausführen lässt, 
indem er eine oder mehrere Personen 
beauftragt, die diese Leistungen unter 
vorsätzlicher Tatbestandsverwirklichung 
der Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 1 Nr. 
1 a) oder b) SchwarzArbG erbringen, oder 
wer dies billigend in Kauf nimmt, wird 
ebenfalls mit Geldbuße bis zu 300.000 € 
bestraft (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 a), 
b), Abs. 3 SchwarzArbG).  

Hat er vorsätzlich zu einem Betrug 
nach § 263 StGB Hilfe geleistet oder dazu 
angestiftet, so ist er ebenfalls mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bedroht. 

3.2.2 Bescheinigungen 

Bei Beendigung des Beschäftigungsver
hältnisses muss der Arbeitgeber dem Ar
beitnehmer eine vollständige und richtige 
Arbeitsbescheinigung ausstellen (§ 312 
SGB III). Er hat dabei den von der Bundes
agentur für Arbeit hierfür vorgesehenen 
Vordruck zu verwenden. 

Wird eine Nebentätigkeit ausgeübt, so 
muss der Arbeitgeber bzw. der Auftragge
ber demjenigen, der Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosengeld II beantragt hat 
oder bereits erhält, darüber unverzüglich 
eine vollständige und inhaltlich zutref
fende Nebenverdienstbescheinigung 
(§ 312 SGB III) bzw. eine Einkom
mensbescheinigung (§ 58 SGB II) erteilen.  

Darüber hinaus müssen Anfragen der 
Agentur für Arbeit beantwortet werden 
(§ 315 SGB III, §§ 57, 60 SGB II). 

Zuwiderhandlungen können jeweils 
die Festsetzung einer Geldbuße durch die 
Agentur für Arbeit bis zu 2.000 € nach sich 
ziehen. 
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3.3 	Arbeitnehmerüber
lassung 

3.3.1	 Rechtslage 

Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Ent
leihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) 
gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung über
lassen wollen, bedürfen gemäß § 1 AÜG 
grundsätzlich einer Erlaubnis der Bundes
agentur für Arbeit.  

Der Inhaber einer güterkraftverkehrs
rechtlichen Berechtigung (Erlaubnis, Ge
meinschaftslizenz usw.) bedarf für die 
Beförderung von Gütern mit einem Kraft
fahrzeug für andere keiner Erlaubnis nach 
dem AÜG, auch wenn diese Beförderung 
durch die bei ihm angestellten Fahrer vor
genommen wird und seine Arbeitnehmer 
bei der Beförderung Weisungen des Auf
traggebers unterliegen. Eine Berechti
gung nach dem GüKG erstreckt sich aber 
nicht auf den Verleih von Kraftfahrzeug
führern ohne Kraftfahrzeug (1.1.4 
Durchführungsanweisungen der Bundes
agentur für Arbeit zum AÜG, Stand Okto
ber 2004) und ersetzt damit nicht die Er
laubnis nach dem AÜG. 

Bei einem Dienst- oder Werkvertrag or
ganisiert der Vertragsnehmer die zur Er
reichung eines wirtschaftlichen Erfolges 
notwendigen Handlungen selbst, ggf. mit 
Erfüllungsgehilfen. Er bleibt für die Erfül
lung der im Vertrag geschuldeten Dienste 
oder die Herstellung des geschuldeten 
Werks verantwortlich. Bei der Arbeitneh
merüberlassung überlässt er dem Ver
tragspartner geeignete Arbeitskräfte, die 
dieser nach eigenen betrieblichen Erfor
dernissen in seinem Betrieb einsetzt (BAG, 
Urteil vom 08.11.1978, 5 AZR 261/77). Der 
verleihende Unternehmer hat nicht dafür 
einzustehen, dass seine Arbeitnehmer 

die ihnen gegenüber dem entleihenden 
Unternehmer obliegenden Vertragspflich
ten ordnungsgemäß erfüllen. Er haftet 
dafür, dass die von ihm gestellten Arbeit
nehmer für die in dem Vertrag vorgese
hene Dienstleistung geeignet sind (BGH, 
Urteil vom 09.03.1971, VI ZR 138/69).  

Für die rechtliche Einordnung eines 
konkreten Vertrages kommt es nicht auf 
die Bezeichnung des Vertrages an, son
dern auf den Inhalt der gegenseitigen 
Pflichten (BGH, Urteil vom 08.11.1979, VII 
ZR 337/78). Die Vertragsschließenden kön
nen die zwingenden Schutzvorschriften 
des AÜG nicht dadurch umgehen, dass sie 
einen vom tatsächlichen Geschäftsinhalt 
abweichenden Vertragstyp wählen. Der 
Geschäftsinhalt kann sich sowohl aus dem 
Wortlaut des Vertrages als auch dessen 
praktischer Durchführung ergeben. 
Widersprechen beide einander, so ist die 
tatsächliche Handhabung maßgebend, 
weil sich aus dieser am ehesten Rück
schlüsse darauf ziehen lassen, von wel
chen Rechten und Pflichten die Vertrags
partner ausgegangen sind, was sie wirk
lich gewollt haben. Der so ermittelte 
wirkliche Wille der Vertragspartner be
stimmt den Geschäftsinhalt und damit 
den Vertragstyp (BAG, Urteil vom 
31.03.1993, 7 AZR 338/92). 

Verfügt der Werk- oder Dienstleis
tungsunternehmer nicht über die 
betrieblichen oder personellen Voraus
setzungen, die Tätigkeit der von ihm zur 
Erfüllung vertraglicher Pflichten im Be
trieb eines Dritten eingesetzten Arbeit
nehmer vor Ort zu organisieren und ihnen 
Weisungen zu erteilen, so liegt Arbeitneh
merüberlassung vor (BAG, Urteil vom 
09.11.1994, 7 AZR 217/94). 
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Verträge zwischen Verleihern und Ent
leihern sowie zwischen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern sind nach § 9 Nr. 1 AÜG 
unwirksam, wenn der Verleiher nicht die 
nach § 1 AÜG erforderliche Erlaubnis hat. 
In diesen Fällen gilt ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer 
als zustande gekommen (gesetzliche Fik
tion). 

Für anfallende Sozialversicherungsbei
träge haften Verleiher und Entleiher (§ 28e 
Abs. 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch). 

3.3.2 Sanktionen 

Der Verleih eines Arbeitnehmers ohne das 
Vorliegen einer entsprechenden Verleih
erlaubnis ist mit Geldbuße bis zu 25.000 € 
bedroht (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 AÜG). Der Verleih 
(mit Verleiherlaubnis) ausländischer 
Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmi
gung-EU bzw. einen Aufenthaltstitel besit
zen, der die Ausübung einer Beschäfti
gung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit 
Geldbuße bis zu 500.000,- € bedroht (404 
Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Der Verleih (ohne Ver
leiherlaubnis) ausländischer Arbeitneh
mer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU 
bzw. einen Aufenthaltstitel besitzen, der 
die Ausübung einer Beschäftigung als 
Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geld- 
oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren be
droht (§ 15 AÜG). 

Der Entleih eines Arbeitnehmers von 
einem Verleiher ohne entsprechende Ver
leiherlaubnis ist mit Geldbuße bis zu 
25.000 € bedroht (§ 16 Abs. 1 Nr. 1a AÜG). 
Der Entleih (von einem Verleiher mit Ver
leiherlaubnis) ausländischer Arbeitneh
mer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU 
bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen, der 
die Ausübung einer Beschäftigung als 
Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geld
buße bis zu 500.000,- € bedroht (§ 16 Abs. 1 

Nr. 2 AÜG). Der Entleih (von einem Verlei
her ohne Verleiherlaubnis) ausländischer 
Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmi
gung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel be
sitzen, der die Ausübung einer Beschäfti
gung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit 
Geldbuße bis zu 500.000,- € bedroht (§ 404 
Abs. 2 Nr. 3 SGB III). 

Der Entleih (von einem Verleiher mit 
Verleiherlaubnis) ausländischer Leihar
beitnehmer die keine Arbeitsgenehmi
gung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel be
sitzen, der die Ausübung einer Beschäfti
gung als Leiharbeitnehmer erlaubt, zu 
Arbeitsbedingungen die in einem auf
fälligen Missverhältnis zu Arbeits
bedingungen deutscher Leiharbeitneh
mer stehen, die die gleiche oder eine ver
gleichbare Tätigkeit ausüben, ist mit Geld
strafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren bedroht (§ 15a Abs. 1 AÜG). Der Entleih 
(von einem Verleiher ohne Verleiherlaub
nis) ausländischer Leiharbeitnehmer die 
keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. kei
nen Aufenthaltstitel besitzen, der die Aus
übung einer Beschäftigung als Leihar
beitnehmer erlaubt, zu Arbeitsbedingun
gen die in einem auffälligen Missverhält
nis zu Arbeitsbedingungen deutscher 
Leiharbeitnehmer stehen, die die gleiche 
oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, 
ist mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren bedroht (§ 10 SchwarzArbG).  
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3.4	 Sozialversicherungs
recht 

3.4.1	 Grundsatz 

Das deutsche Sozialversicherungsrecht 
umfasst die gesetzliche Kranken-, Pflege-, 
Unfall-, Arbeitslosen- und Rentenversiche
rung4. Beschäftigungen, die in Deutsch
land ausgeübt werden, unterliegen grund
sätzlich der deutschen Versicherungs
pflicht gemäß den einzelnen Sozialgesetz
büchern (Territorialitätsprinzip). Dies gilt 
gemäß § 3 SGB IV grundsätzlich auch für 
Beschäftigte, die nicht in Deutschland 
wohnen oder deren Arbeitgeber in einem 
anderen Staat ansässig ist. 

Der Arbeitgeber hat versicherungs
pflichtig Beschäftigte der Einzugsstelle 
(Krankenkasse) und dem zuständigen 
Unfallversicherungsträger zu melden und 
die entsprechenden Sozialversicherungs
beiträge an die Einzugstellen und den 
Unfallversicherungsträger abzuführen 
(§§ 28a, 28e, 28h, 28i SGB IV, 168 SGB VII). 

Das europäische Gemeinschaftsrecht 
(Art. 13 Abs. 2 Buchstabe a EWG-VO Nr. 
1408/71) geht ebenfalls von dem Grundsatz 
aus, dass die Rechtsvorschriften des Mit
gliedstaats gelten, in dem die Beschäfti
gung tatsächlich ausgeübt wird. Gelten 
danach die deutschen Rechtsvorschriften 
über soziale Sicherheit, ist zunächst nach 
innerstaatlichem deutschem Recht zu 
prüfen, zu welchen Versicherungszweigen 
Versicherungspflicht besteht.  

4 Zuständige Sozialversicherungsträger 
sind die Krankenkassen (§§ 21, 21a, 21b SGB I), 
die Unfallversicherungsträger (§ 22 SGB I), 
die Rentenversicherungsträger (§ 23 SGB I) 
und die Bundesagentur für Arbeit (§§ 19, 
19a, 19b SGB I). 

Hinsichtlich der Meldungen und der Ab
führung der Beiträge zur Sozialversiche
rung sind ebenfalls die nationalen Rechts
vorschriften zu beachten.  

3.4.2 Ausnahme „Einstrah
lung/ Entsendung“ sowie 
"Sonderregelung für  
Arbeitnehmer im 
internationalen 
Verkehrswesen" 

Eine Ausnahme von der Versicherungs
pflicht in Deutschland sieht § 5 SGB IV vor 
(Einstrahlung). Danach gelten für Perso
nen, die im Rahmen eines im Ausland be
stehenden Beschäftigungsverhältnisses 
nach Deutschland entsandt werden, nicht 
die deutschen Rechtsvorschriften über die 
Sozialversicherungspflicht, wenn die Ent
sendung infolge der Eigenart der 
Beschäftigung oder vertraglich im Voraus 
zeitlich begrenzt ist. 

Für Entsendungen aus anderen Staaten 
der Europäischen Union, dem Europäi
schen Wirtschaftsraum und der Schweiz 
sind vorrangig die besonderen Regelun
gen der VO (EWG) Nr. 1408/71 zu beachten. 
Danach gelten für einen Arbeitnehmer, 
der im Rahmen eines im anderen Mitglied
staat bestehenden Beschäftigungsverhält
nisses von seinem Arbeitgeber zur Ausfüh
rung einer Arbeit für dessen Rechnung 
nach Deutschland entsandt wird, weiter
hin die Rechtsvorschriften über soziale 
Sicherheit des entsendenden Staates. Vor
aussetzung hierfür ist unter anderem, dass 
die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 
zwölf Monate nicht überschreitet und kein 
anderer Arbeitnehmer abgelöst wird, des
sen Entsendungszeit abgelaufen ist (Art. 14 
Nr. 1 Buchstabe a EWG-VO Nr. 1408/71).  
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Die bei der Europäischen Kommission 
bestehende Verwaltungskommission für 
die soziale Sicherheit der Wanderarbeit
nehmer hat Art. 14 der Verordnung durch 
ihren Beschluss Nr. 181 vom 13. Dezember 
2000 verbindlich ausgelegt und durch 
einen praktischen Leitfaden zur Entsen
dung konkretisiert5. Laut Beschluss Nr. 181, 
der sich diesbezüglich an den Vorgaben 
des Europäischen Gerichtshofs orientiert, 
ist beispielsweise zu prüfen, ob das entsen
dende Unternehmen u. a.gewöhnlich eine 
nennenswerte Geschäftstätigkeit im Ge
biet des Entsendestaates ausübt, sofern ein 
Arbeitnehmer zum Zwecke der Entsen
dung eingestellt worden ist. Wann eine 
nennenswerte Geschäftstätigkeit ausge
übt wird, ist anhand einer Reihe objektiver 
Kriterien zu bestimmen, die im prakti
schen Leitfaden aufgeführt sind (z. B. der 
während eines hinreichend charakteristi
schen Zeitraums im Entsendestaat und im 
Beschäftigungsstaat erzielte Umsatz). Bei 
der Ausübung rein interner Verwaltungs
tätigkeiten im Entsendestaat ist keinesfalls 
eine Entsendefähigkeit gegeben. Die Sozi
alversicherungspflicht im Entsendestaat 
wird durch eine vom Sozialversicherungs
träger des Entsendestaates ausgestellte 
Bescheinigung E 101 dokumentiert. 

5 Vgl. Nr. 10 des Beschlusses Nr. 181 vom 
13.Dezember 2000 der 
Verwaltungskommission der europäischen 
Gemeinschaften für die soziale Sicherheit 
der Wanderarbeitnehmer; Fundstelle 
Leitfaden: www.europa.eu.int → de → 
Institutionen → Europäische Kommission 
→ Beschäftigung und Soziales → 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit → Schlüsseltexte → Leitfaden 
„Entsendung“ (de). 

Spezielle Regelungen enthält das euro
päische Gemeinschaftsrecht (Art. 14 Nr. 2 
Buchstabe a EWG-VO Nr. 1408/71) für eine 
Person, die als Mitglied eines Unterneh
mens beschäftigt wird, das für Rechnung 
Dritter oder für eigene Rechnung im inter
nationalen Verkehrswesen die Beförde
rung von Personen oder Gütern im Schie
nen-, Straßen-, Luft- oder Binnenschiff
fahrtsverkehr durchführt. Übt eine solche 
Person ihre Beschäftigung gewöhnlich in 
mehreren Mitgliedstaaten aus, gelten 
grundsätzlich die Rechtsvorschriften über 
soziale Sicherheit des Mitgliedstaats, in 
dem das Unternehmen seinen Sitz hat. 

Wird die Person von einer außerhalb 
dieses Staates ansässigen Zweigstelle oder 
ständigen Vertretung dieses Unterneh
mens beschäftigt, gelten die Rechtsvor
schriften des Staates, in dem die Zweig
stelle oder ständige Vertretung des Unter
nehmens ihren Sitz hat.  

Übt der Arbeitnehmer seine Beschäfti
gung überwiegend in dem Mitgliedsstaat 
aus, in dem er wohnt, gelten stets die 
Rechtsvorschriften dieses Staates – unab
hängig davon wo das Unternehmen, des
sen Zweigstelle oder dessen ständige Ver
tretung seinen/ihren Sitz haben. Auch ein 
gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten 
beschäftigter Arbeitnehmer erhält einen 
Vordruck E 101, damit er bei einer Prüfung 
der Kontrollbehörden nachweisen kann, 
welche Rechtsvorschriften über soziale 
Sicherheit für ihn gelten. 
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3.4.3 Versicherter Personen
kreis 

In allen Zweigen der Sozialversicherung 
sind u. a.Personen, die gegen Arbeitsent
gelt oder zu ihrer Berufsausbildung be
schäftigt sind, versichert (§ 2 Abs. 2 Sozial
gesetzbuch Viertes Buch (SGB IV). 
Versicherungspflicht und Versicherungs
berechtigung sind also nicht von der Bei
tragsentrichtung abhängig. 

3.4.4 Versicherungspflicht 

Arbeitslosen-, Renten-; Kranken-, Pflege- 
und Unfallversicherungen sind Pflicht
versicherungen. Die Versicherungspflicht 
entsteht kraft Gesetz, sobald der 
Tatbestand (i.d.R. Ausübung einer Beschäf
tigung) erfüllt ist, ohne Rücksicht auf den 
Willen der Beteiligten (§ 22 Abs. 1 SGB IV; 
z. B. i. V.  m. § 186  Abs. 1 SGB V). Die  
Versicherung beginnt, besteht weiter oder 
endet also ohne Rücksicht darauf, ob 
Meldungen erstattet oder Beiträge gezahlt 
werden. Die Sozialversicherungsbeiträge 
müssen von dem beanspruchten Lohn ent
richtet werden, gleichgültig, ob bzw. wie 
viel Lohn der Arbeitgeber tatsächlich an 
seinen Arbeitnehmer ausbezahlt. Man 
spricht daher in der Sozialversicherung 
vom sog. Anspruchsprinzip. 

3.4.5 Beschäftigung/ 
selbständige Tätigkeit 

3.4.5.1 Beschäftigung 

Die Beschäftigung ist u. a.Tatbestandsvor
aussetzung dafür, ob eine Person (ein 
Arbeitnehmer) versicherungspflichtig, 
- frei oder -berechtigt ist. 

§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB IV beschreibt die Be
schäftigung als nichtselbständige Arbeit, 
insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV nennt die Wei
sungsgebundenheit der Erwerbsperson 
und ihre betriebliche Eingliederung als 
typische Merkmale einer Beschäftigung; 
diese sind aber nur Anhaltspunkte, also 
nicht abschließende Bewertungskriterien. 

Eine Beschäftigung setzt voraus, dass 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber per
sönlich abhängig ist. Dies ist der Fall, wenn 
der Beschäftigte in den Betrieb eingeglie
dert ist und dabei einem Zeit, Dauer, Ort 
und Art der Ausführung umfassenden 
Weisungsrecht des Arbeitgebers unter
liegt. Diese Weisungsgebundenheit kann 
– vornehmlich bei Diensten höherer Art – 
eingeschränkt zur „funktionsgerecht die
nenden Teilhabe am Arbeitsprozess“ ver
feinert sein. 

3.4.5.2 Abgrenzung Beschäftigung/        
selbständige Tätigkeit 

Nach Auffassung der höchstinstanzlichen 
Gerichte sowohl der Arbeitsgerichtsbar
keit als auch der Sozialgerichtsbarkeit 
enthält § 84 Abs. 1 S. 2 HGB (Handelsvertre
ter) eine allgemeine gesetzgeberische 
Wertung, die für die Abgrenzung einer 
selbständigen Tätigkeit von einem abhän
gigen Beschäftigungsverhältnis zu beach
ten ist. 

Die selbständige Tätigkeit kennzeich
net vornehmlich das eigene Unterneh
merrisiko, das Vorhandensein einer Be
triebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit 
über die eigene Arbeitskraft und die im 
Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und 
Arbeitszeit. 
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Aufgrund der Gesamtbetrachtung
kann durchaus jemand auch selbständig 
sein, der nur für einen Auftraggeber arbei
tet und in seinem Unternehmen keine
Mitarbeiter beschäftigt. Dies ist insbeson
dere dann der Fall, wenn er für seine Un
ternehmung bzw. selbständige Tätigkeit
eine besondere amtliche Genehmigung
oder Zulassung benötigt. Auch die Eintra
gung in die Handwerksrolle stützt die
Annahme einer selbständigen Tätigkeit.
Die Gewerbeanmeldung bzw. die Eintra
gung in das Gewerberegister oder in das 
Handelsregister reicht dagegen alleine
nicht aus (Gemeinsames Rundschreiben
der Spitzenorganisationen der Sozial
versicherung vom 26.03.2003, S. 16). 

Für die Abgrenzung gelten im Sozial
recht, Steuerrecht und Arbeitsrecht prak
tisch dieselben Maßstäbe. § 7 Abs. 1 SGB IV 
definiert, wie oben dargestellt, Beschäfti
gung als die nichtselbständige Arbeit,
insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 
Der Begriff des Beschäftigungsverhältnis
ses ist allerdings weitergehender als der 
Begriff des Arbeitsverhältnisses; er erfasst 
somit auch Fälle, in denen ein Arbeitsver
hältnis nicht vorliegt (Gemeinsames Rund
schreiben der Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung vom 26.03.2003, S. 14). 

Für die Abgrenzung ist nicht die im
Vertrag gewählte Bezeichnung maßgeb
lich. Vielmehr kommt es auf die konkrete 
Ausgestaltung und deren tatsächlichen
Vollzug an. Nach der ständigen Rechtspre
chung des Bundessozialgerichts (BSG) und 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist Arbeit
nehmer, wer aufgrund eines privatrechtli
chen Vertrages im Dienste eines anderen 
zur Leistung weisungsgebundener, fremd
bestimmter Arbeit in persönlicher Abhän
gigkeit verpflichtet ist.  

Folgende Kriterien können im Rahmen 
der Gesamtwürdigung aller Umstände des 
Einzelfalls Anhaltspunkte für eine
abhängige Beschäftigung darstellen (vgl. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

u. a. BSGE 87, 53, 55; BSGE 85, 214, 216; 
BSGE 45, 199, 200ff; BSG SozR 3-2004 § 7 Nr. 
19, jeweils mit weiteren Nennungen; 
Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, 
1988, S. 122ff.): 

> persönliche Abhängigkeit 

> Weisungsgebundenheit hinsichtlich


- Ort: Verpflichtung zu regelmäßigem  
Erscheinen am Arbeitsort bzw. in den 
Betriebsräumen 

- Zeit: Aufnahme in die Dienstpläne;  
- Freie Arbeitszeit dagegen wird bejaht, 

wenn keine festen Dienststunden beste
hen, also Anfang und Ende der Arbeits
zeit frei regelbar sind 

- Inhalt der Tätigkeit 
> Pflicht zur ständigen Dienstbereit

schaft 
> Feste Bezüge; Überstundenvergütung; 

Stundenlohn 
> Urlaubsanspruch; Fortzahlung der  

Bezüge im Krankheitsfall 
> Anspruch auf sonstige Sozialleistungen 
> Eingliederung in den Betrieb 

-  Einbindung des Mitarbeiters in eine 
fremdbestimmte Arbeitsorganisation 

-  Benutzung betrieblicher Einrichtungen 
(Arbeitsgeräte) 

-  Stellung des Mitarbeiters in der  
Organisation und Hierarchie beim 
Auftraggeber 

> Enge ständige Zusammenarbeit mit 

anderen Mitarbeitern des Auftrag

gebers 


> Schulden der Arbeitskraft (Dienst- 

vertrag), nicht eines Arbeitserfolges 

(Werkvertrag) 


> Unselbständigkeit in Organisation und 
Durchführung der Tätigkeit  

> Ausführung einfacher Tätigkeiten, bei 
denen Weisungsabhängigkeit die  
Regel ist 
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> Verrichtung vergleichbarer Tätigkeiten 
für den Auftraggeber regelmäßig 
durch von ihm beschäftigte Arbeitneh
mer. 

> Tätigkeit entspricht dem äußeren  
Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, 
die der Mitarbeiter für denselben 
Auftraggeber zuvor aufgrund eines  
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt 
hatte 

> Tätigkeit auf Dauer und im Wesentli
chen nur für einen Auftraggeber; Tätig
keit in nur unbedeutendem Umfang 
für einen oder auch mehrere andere 
Auftraggeber schließt die Vermutung 
der Beschäftigung nicht aus  

> Eine wesentliche Tätigkeit nur für  
einen Auftraggeber ist i.d.R. erfüllt, 
wenn der Betroffene mindestens 5/6 
seiner gesamten Einkünfte allein aus 
einer dieser Tätigkeiten erzielt 

> Keine typischen Merkmale 
unternehmerischen Handelns erkenn
bar: 
-  Kein Unternehmerrisiko, keine Unter

nehmerinitiative und keine unterneh
merische Entscheidungsfreiheit 

-  Kein unternehmerisches Auftreten  

am Markt 


-  Keine eigene Betriebsstätte 
-  Keine Verfügungsmöglichkeit über die 

eigene Arbeitskraft 
-  Keine Pflicht zur Beschaffung von  


Arbeitsmitteln 

-  Kein Kapitaleinsatz 
-  Keine eigenständige Entscheidung über 

Warenbezug, Einstellung von Personal, 
Einsatz von Kapital und Maschinen 

> Leistungserbringung nur in eigener 
Person (rechtlich und tatsächlich) mög
lich: Im Gegensatz zu einem Selbständi
gen kann ein abhängig Beschäftigter 
die von ihm zu erbringende Arbeitsleis
tung in der Regel nicht auf andere Per
sonen übertragen, sondern ist ver
pflichtet, sie persönlich zu erbringen.  

3.5 	Güterkraftver
kehrsrecht 

3.5.1 Güterkraftverkehr 

Güterkraftverkehr i.S.d. § 1 Abs. 1 Güter
kraftverkehrsgesetz (GüKG) ist die ge
schäftsmäßige oder entgeltliche Beförde
rung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die 
einschließlich Anhänger ein höheres 
zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 Tonnen 
haben. 

Zu unterscheiden ist zwischen gewerb
lichem Güterkraftverkehr und Werkver
kehr. 

3.5.2 Berechtigungen 

Der gewerbliche Güterkraftverkehr ist 
gemäß § 3 Abs. 1 GüKG erlaubnispflichtig, 
soweit sich nicht aus dem unmittelbar 
geltenden europäischen Gemeinschafts
recht etwas anderes ergibt.  
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3.5.2.1 Erlaubnis 

Die Erlaubnis berechtigt zu innerdeut
schen Beförderungen. Sie wird einem Un
ternehmer, dessen Unternehmen seinen 
Sitz im Inland hat, für die Dauer von fünf 
Jahren erteilt, sofern die Berufszugangs
voraussetzungen vorliegen. Danach kann 
die Erlaubnis unbefristet erteilt werden, 
wenn die genannten Voraussetzungen 
nach wie vor erfüllt sind (§ 3 Abs. 2 GüKG). 
Zuständige Stellen sind die jeweiligen 
Länderbehörden. 

3.5.2.2 Gemeinschaftslizenz 

Der grenzüberschreitende EU/ EWR-Ver
kehr unterliegt einer Gemeinschaftslizenz 
(Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
881/92 des Rates vom 26. März 1992 über 
den Zugang zum Güterkraftverkehrs
markt in der Gemeinschaft für 
Beförderungen aus oder nach einem Mit
gliedstaat oder durch einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten). Die Gemeinschaftslizenz 
wird durch die jeweilige Länderbehörde 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ausge
stellt. Sie kann bei Vorliegen der 
Voraussetzungen jeweils für denselben 
Zeitraum erneuert werden. (Art. 5 VO 
(EWG) Nr. 881/92).  

Für Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz gilt analog die Schweizer Lizenz 
für den gewerblichen Güterkraftverkehr 
aufgrund des Abkommens zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
21. Juni 1999 (Landverkehrsabkommen; 
ABl. EG Nr. L 114 S. 91). Die Schweizer Lizenz 
beinhaltet ähnliche Rechte wie die 
Gemeinschaftslizenz, d. h.  sie berechtigt 
zum grenzüberschreitenden Transport auf 
dem Gebiet der Gemeinschaft, sie berech
tigt jedoch nicht zur Kabotage in einem 
Mitgliedstaat. 

EU-Unternehmen dürfen aufgrund des 
genannten Abkommens grenzüber
schreitende Beförderungen aus EU (nicht 
EWR)- Staaten nach/ von der Schweiz mit 
der Gemeinschaftslizenz durchführen. 

3.5.2.3 Weitere Berechtigungen 

3.5.2.3.1 Allgemeines 

Gebietsfremde Unternehmer, deren 
Unternehmenssitz nicht im Inland liegt, 
sind für den grenzüberschreitenden ge
werblichen Güterkraftverkehr von der 
Erlaubnis nach § 3 GüKG befreit, soweit sie 
Inhaber der jeweils erforderlichen Berech
tigung sind (Gemeinschaftslizenz, CEMT-
Genehmigung, Drittstaatengenehmi
gung, § 6 GüKG). 

3.5.2.3.2 CEMT-Genehmigungen 

CEMT-Genehmigungen berechtigen, ähn
lich der EU-Lizenz, zu grenzüberschreiten
den Beförderungen zwischen den CEMT-
Mitgliedstaaten. Dies sind alle EU-Staaten 
und eine Vielzahl süd-osteuropäischer 
und anderer Staaten. CEMT-Genehmigun
gen gibt es in Form von  Zeit-, Jahres- und  
Umzugsgenehmigungen. Italien, Grie
chenland und Österreich haben ihr 
Kontingent derart eingeschränkt, dass die 
meisten Genehmigungen für diese Länder 
gesperrt sind. Genehmigungsbehörde ist 
das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). 
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CEMT-Genehmigungen sind nicht für 
reine Binnenverkehre in einem CEMT- 
Mitgliedstaat einsetzbar. Darüber hinaus 
dürfen höchstens drei aufeinander fol
gende Beförderungen ohne Befahren des 
Gebietes des Staates, in dem das Unterneh
men seinen Sitz hat, durchführt werden. 
Die CEMT-Genehmigung und das Fahrten
berichtheft müssen auf der gesamten 
Fahrt mitgeführt werden. Daneben müs
sen die Nachweisblätter über den für die 
jeweilige Genehmigung erforderlichen 
Fahrzeug-Standard mitgeführt werden. 
Die erforderlichen Eintragungen im Fahr
tenberichtheft sind ordnungsgemäß vor
zunehmen.  

3.5.2.3.3	 Drittstaaten-/ 

Bilaterale Genehmigungen 

Drittstaaten- / Bilaterale Genehmigungen 
berechtigen nur zu Beförderungen zwi
schen Deutschland und dem Land mit 
dem ein Verkehrsabkommen besteht oder 
im Transit durch diese beiden Länder. Sie 
können je nach dem Standard der Um
weltfreundlichkeit und Verkehrsbmfasi
cherheit der betreffenden Fahrzeuge als 
konventionelle (allgemeine), grüne, su
pergrüne oder euro3sichere Genehm
igung ausgegeben werden. In der Regel 
werden Einzelfahrtgenehmigungen, die 
jeweils zu einer Hin- und Rückfahrt be
rechtigen, vereinbart. Es gibt aber auch 
Jahres-/Zeitgenehmigungen sowie Ge
nehmigungen für besondere Beförde
rungen (RORO-Verkehre, Anschlusskabo
tage im unbegleiteten kombinierten Ver
kehr, Dreiländerverkehr ohne Durchfah
ren des Heimatlandes). Genehmigungs
ausgabestellen sind die Nebenstelle des 
Bundesamtes in Berlin und die Regierung 
der Oberpfalz in Regensburg. 

3.5.3 Ungenehmigter Güter
kraftverkehr 

Wer gewerblichen Güterkraftverkehr 
betreibt, ohne im Besitz der jeweils erfor
derlichen Berechtigung zu sein, handelt 
ordnungswidrig (§ 19 Abs. 1 Nr. 1b, Abs. 2 
Nr. 1 GüKG etc.). Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000,- 
EUR geahndet werden (§ 19 Abs. 5 GüKG). 

3.5.4 Berufszugangsvoraus
setzungen 

Die Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 
29. April 1996 regelt den Zugang zum Be
ruf des Güter- und Personenkraftverkehrs
unternehmers im innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Verkehr sowie die 
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug
nisse und sonstigen Befähigungsnach
weise für die Beförderung von Gütern und 
die Beförderung von Personen im Straßen
verkehr und die Maßnahmen zur Förde
rung der tatsächlichen Inanspruchnahme 
der Niederlassungsfreiheit der betreffen
den Verkehrsunternehmer. Sie wird durch 
die Berufszugangsverordnung für den 
Güterkraftverkehr (GBZugV) in nationales 
Recht umgesetzt. Die nationalen Berufszu
gangsvoraussetzungen ergeben sich da
her aus § 3 GüKG i.V.m. den Bestimmun
gen der GBZugV. 

Im Einzelnen sind folgende Nachweise 
zu erbringen: 

> fachliche Eignung 
> finanzielle Leistungsfähigkeit und  
> persönliche Zuverlässigkeit 
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3.5.4.1 Fachliche Eignung 

Fachlich geeignet im Sinne des § 3 Abs. 2 
Nr. 3, Abs. 3 Nr. 3 GüKG ist nach § 3 der 
Berufszugangsverordnung, wer über die 
Kenntnisse verfügt, die zur ord
nungsgemäßen Führung eines Güterkraft
verkehrsunternehmens erforderlich sind, 
und zwar auf den Sachgebieten, die im 
Anhang I unter Ziffer I der Richtlinie 
96/26/EG aufgeführt sind. Zur fachlichen 
Eignung gehören danach Kenntnisse des 
bürgerlichen Rechts, Handelsrechts, 
Sozialrechts, Steuerrechts, der kaufmänni
schen Buchführung, Kenntnisse über den 
Marktzugang, Grundzüge der Bestimmun
gen, die für den Güterkraftverkehr zwi
schen den Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft sowie zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern gelten, 
technische Normen und den technischen 
Betrieb der Fahrzeuge sowie die Sicherheit 
im Straßenverkehr. 

Die fachliche Eignung wird in der Regel 
durch eine schriftliche und mündliche 
Fachkundeprüfung bei der für den jeweili
gen Wohnsitz zuständigen Industrie- und 
Handelskammer nachgewiesen. Von der 
Fachkundeprüfung ist befreit, wer bei
spielsweise eine der folgenden Ausbildun
gen erfolgreich abgeschlossen hat: 

> Kaufmann/Kauffrau im Eisenbahn- und 
Straßenverkehr, Schwerpunkt Güter
kraftverkehr 

> Kaufmann/ Kauffrau für Speditions
und Logistikdienstleistungen 

> Fortbildung zum Verkehrsfach
wirt/Verkehrsfachwirtin 

> Diplom-Betriebswirt im 
Ausbildungsbereich Wirtschaft, Fach
richtung Spedition der Berufsakade
mien Lörrach oder Mannheim 

> Diplom-Betriebswirt im Fachbereich 
Wirtschaft I (Studiengang Verkehrs
wirtschaft und Logistik, Fachrichtung 
Güterverkehr der Fachhochschule 
Heilbronn) 

Die fachliche Eignung kann auch durch 
eine mindestens fünfjährige leitende 
Tätigkeit (z. B. Prokurist/in, Betriebslei
ter/in) in einem Güterkraftverkehrsun
ternehmen nachgewiesen werden, soweit 
diese nicht länger als zwei Jahre zurück
liegt. 

3.5.4.2 Persönliche Zuverlässigkeit 

Das Unternehmen und die zur Führung 
der Güterkraftverkehrsgeschäfte bestell
ten Personen gelten als zuverlässig im 
Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 GüKG 
i.V.m. § 1 GBZugV, wenn keine hinreichen
den Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
bei der Führung des Unternehmens die für 
den Güterkraftverkehr geltenden Vor
schriften missachtet oder die Allgemein
heit bei dem Betrieb des Unternehmens 
geschädigt oder gefährdet werden.  

Anhaltspunkte für die Unzuverlässig
keit des Unternehmens und der zur Füh
rung der Güterkraftverkehrsgeschäfte 
bestellten Personen sind insbesondere 

> eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen schwerer Verstöße gegen straf
rechtliche Vorschriften 

> schwere Verstöße gegen 
- Vorschriften des Güterkraftverkehrsge

setzes oder der auf diesem Gesetz  
beruhenden Rechtsverordnungen, 

- arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, 
insbesondere gegen die Vorschriften  
über die Lenk- und Ruhezeiten des  
Fahrpersonals, 
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- Vorschriften, die im Interesse der  
Verkehrs-, Betriebs- und Lebensmittel- 
sicherheit erlassen wurden, 
insbesondere gegen die Vorschriften des 
Straßenverkehrsgesetzes, der 
Straßenverkehrs-Ordnung oder der Stra
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

- die abgabenrechtlichen Pflichten, die 
sich aus unternehmerischer Tätigkeit 
 ergeben, 

- § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 
5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

- die besonderen Regelungen, die für die 
Beförderung lebender Tiere gelten, 

- Umwelt schützende Vorschriften, insbe
sondere des Abfall- und 
Emissionsschutzrechts sowie des Rechts 
der 
Beförderung gefährlicher Güter. 

Zur Prüfung, ob solche Verstöße vorlie
gen, kann die Genehmigungsbehörde 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen und 
Auszüge aus Registern, in denen derartige 
Verstöße registriert sind, von dem An
tragsteller verlangen oder mit dessen Ein
verständnis anfordern. Vor der Entschei
dung über die Erteilung, die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis oder 
Gemeinschaftslizenz holt die Erteilungs
behörde die Stellungnahmen des Bundes
amtes für Güterverkehr, der beteiligten 
Verbände, der fachlich zuständigen Ge
werkschaft und der zuständigen Industrie-
und Handelskammer ein (§ 3 Abs. 5a GüKG 
ggf. i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GüKGrKabota
geV). 

Für den Nachweis wird i.d.R. ein 
polizeiliches Führungszeugnis und ein Ge
werbezentralregisterauszug verlangt.  

3.5.4.3 Finanzielle 
Leistungsfähigkeit 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird in 
Art. 3 Abs. 3 c der Richtlinie und § 3 Abs. 2 
Nr. 2, Abs.3 Nr. 2 GüKG i.V.m. § 2 GBZugV 
angesprochen. Danach ist sie als gewähr
leistet anzusehen, wenn die finanziellen 
Mittel verfügbar sind, die zur Aufnahme 
und ordnungsgemäßen Führung des Be
triebes erforderlich sind. Sie ist jedoch zu 
verneinen, wenn 

> die Zahlungsfähigkeit nicht 
gewährleistet ist oder erhebliche Rück
stände an Steuern oder an Beiträgen 
zur Sozialversicherung bestehen, die 
aus unternehmerischer Tätigkeit  
geschuldet werden. 

> das Eigenkapital zuzüglich der Reser
ven des Unternehmens im Sinne des 
Absatzes 3 weniger als 9 000 EURO für 
das erste Fahrzeug oder weniger als  
5 000 EURO für jedes weitere Fahrzeug 
beträgt. 

Der Nachweis der finanziellen 
Leistungsfähigkeit kann beispielsweise 
erbracht werden durch 

> eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des zuständigen Finanzamts, 

> eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltung, 

> eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der eigenen Krankenkasse bzw. der der 
Arbeitnehmer 

> oder eine Eigenkapitalbescheinigung, 
die von einem Steuer beratenden 
Unternehmen oder der Hausbank aus
gestellt worden ist.  
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3.5.5 Fahrerbescheinigung 

Ein Unternehmer, dessen Unternehmen 
seinen Sitz im Inland hat, darf bei Fahrten 
im Inland im gewerblichen Güterkraftver
kehr einen Angehörigen eines Staates, der 
weder Mitglied der Europäischen Union, 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschafts
raum noch Schweizer Staatsangehöriger 
ist, nur als Fahrpersonal einsetzen, wenn 
dieser im Besitz einer gültigen Arbeitsge
nehmigung ist oder einer solchen nicht 
bedarf oder im Besitz einer von einer 
inländischen Behörde ausgestellten gülti
gen Fahrerbescheinigung nach Art. 3 Abs. 
1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 ist (§ 7 b 
Abs. 1 S.1 GüKG gültige Fassung). Der 
Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 
ausländisches Fahrpersonal den Pass, Pass
ersatz oder Ausweisersatz und die Aufent
haltsgenehmigung oder Duldung und die 
Arbeitsgenehmigung, soweit diese erteilt 
worden ist, mitführt. Alternativ kann die 
Fahrerbescheinigung als Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Beschäftigung einge
setzt werden. Sie wird von der 
Erlaubnisbehörde erteilt. 

3.5.6 Berufskraftfahrer
qualifizierung 

Am 1. Oktober 2006 sind das Gesetz über 
die Grundqualifikation und Weiterbil
dung der Fahrer bestimmter Kraftfahr
zeuge für den Güterkraft- und Perso
nenverkehr (Berufskraftfahrer-Qualifikati
ons-Gesetz – BKrFQG) vom 14. August 2006 
(BGBl. I 2006, 1958) und die Verordnung 
zur Durchführung des Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetzes (Berufkraftfahrer-
Qualifikations-Verordnung – BKrFQV) vom 
22. August 2006 (BGBl. I 2006, 2108) in 
Kraft getreten. Das BKrFQG dient der 

Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG (ABl. 
EU Nr. L 226, 4) in deutsches Recht. Rege
lungsinhalt des BKrFQG sind insbesondere 
das Mindestalter des Fahrpersonals (bisher 
Art. 5 VO (EWG) Nr. 3820/85), die künftige 
Grundqualifikation und Vorschriften zur 
Weiterbildung des Fahrpersonals. 

Bei der Grundqualifikation gibt es zwei 
Alternativen. Zum einen die „normale 
Grundqualifikation“, welche die erfolgrei
che Ablegung einer theoretischen und 
praktischen Prüfung bei einer IHK ohne 
vorgeschriebene Ausbildung oder den 
Abschluss einer Berufsausbildung in den 
Ausbildungsberufen „Berufskraftfahrer/ 
Berufskraftfahrerin“ oder „Fachkraft im 
Fahrbetrieb“ oder einem staatlich aner
kannten Ausbildungsberuf, in dem ver
gleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse 
zur Durchführung von Fahrten mit Kraft
fahrzeugen auf öffentlichen Straßen ver
mittelt werden, voraussetzt. Zum anderen 
die „beschleunigte Grundqualifikation“, 
welche die Teilnahme am Unterricht bei 
einer anerkannten Ausbildungsstätte so
wie die Ablegung einer theoretischen 
Prüfung bei einer IHK erfordert. In wel
chen Fällen die „beschleunigte Grundqua
lifikation“ ausreicht, ist in Abhängigkeit 
von der Fahrerlaubnisklasse, der Ver
kehrsart (Güterkraft- oder Personen
verkehr) und dem Alter detailliert gere
gelt. Die Grundqualifikation nach neuem 
Recht ist für Fahrpersonal mit den Fahrer
laubnisklassen D1, D1E, D, DE oder einer 
gleichwertigen Klasse ab dem 10. Septem
ber 2008, für Fahrer und Fahrerinnen mit 
den Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, C, CE 
oder einer gleichwertigen Klasse ab dem 
10. September 2009 vorgeschrieben. 
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Das BKrFQG regelt weiter, dass das 
Fahrpersonal regelmäßig eine Weiterbil
dung absolvieren muss. Berufseinsteiger 
haben die erste Weiterbildung fünf Jahre 
nach dem Zeitpunkt des Erwerbs der 
Grundqualifikation oder der beschleunig
ten Grundqualifikation abzuschließen. Für 
bereits tätige Fahrer und Fahrerinnen 
gelten Übergangsfristen in Abhängigkeit 
von der Fahrerlaubnisklasse. Fahrpersonal 
mit den Fahrerlaubnisklassen D1, D1E, D, 
DE oder einer gleichwertigen Klasse muss 
zwischen dem 10. September 2008 und 
dem 10. September 2013, Fahrer und Fahre
rinnen mit den Fahrerlaubnisklassen C1, 
C1E, C, CE oder einer gleichwertigen Klasse 
müssen zwischen dem 10. September 2009 
und dem 10. September 2014 eine erste 
Weiterbildung abschließen. Die Weiterbil
dung ist im Abstand von jeweils 5 Jahren 
zu wiederholen. 

Das BKrFQG wird ergänzt durch die 
BKrFQV, welche insbesondere Regelungen 
zum Umfang des Unterrichts für 
die „beschleunigte Grundqualifikation“ 
(140 Stunden zu je 60 Minuten) und die 
Weiterbildung (35 Stunden zu je 60 Minu
ten), die Ausbildungs- und Prüfungsinhal
te sowie über den Nachweis der Grund
qualifikation und der regelmäßigen Wei
terbildung (Schlüsselzahl 95 des Führer
scheins, entsprechende Angaben in der 
Fahrerbescheinigung oder sonstiger Nach
weis) enthält. 

3.5.7 Kabotage 

3.5.7.1 Definition 

3.5.7.1.1  Kleine Kabotage 

Kleine Kabotage im güterkraft verkehrs
rechtlichen Sinne ist die Beförderung von 
Gütern mit Fahrzeugen (einschließlich 
Anhängern) mit einem zulässigen Gesamt
gewicht von mehr als 3,5 t zwischen 
Be- und Entladestellen in ein und 
demselben Staat durch einen 
Unternehmer, der in diesem Staat nicht 
niedergelassen ist. 

3.5.7.1.2  Große Kabotage 

Große Kabotage ist die erlaubte Beförde
rung von Gütern zwischen mindestens 
zwei EU/EWR-Staaten durch in den Mit
gliedstaaten oder in Drittstaaten nieder
gelassene Transportunternehmen.  

3.5.7.2 Ausnahmen 

3.5.7.2.1 Beitrittsstaaten 

Für die Beitrittsstaaten gelten gemäß den 
Übergangsbestimmungen des Beitrittsver
trags unterschiedliche Regelungen für die 
Kabotage: 

3.5.7.2.1.1 Malta, Slowenien und  
Zypern 

Diesen Staaten wurde durch dem Beitritt 
zur EU die Kabotage („kleine“ und „große“) 
ab dem 01.05.2004 genehmigt. 



Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung Seite 29 

3.5.7.2.1.2 Estland, Lettland, Litauen, 
Slowakei und Tschechien 

Für diese Länder gilt die Formel 2+2+1, 
d. h. dass die „kleine“ Kabotage zunächst 
für zwei Jahre ausgesetzt wurde und diese 
Aussetzung ab 30. April 2006 um zwei 
Jahre verlängert wurde. Deutschland hat 
von der im Beitrittsvertrag vorgesehen
Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Kabo
tageverbot um ein weiteres Jahr bis zum 
30.04.2009 zu verlängern. Die „große“
Kabotage ist seit dem Beitritt genehmigt. 

3.5.7.2.1.3 Ungarn, Polen, Rumänien 
und Bulgarien 

Für diese Länder gilt die Formel 3+2, d. h. 
die „kleine“ Kabotage ist ab dem Beitritts
datum zunächst für drei Jahre ausgesetzt 
und die Aussetzung kann um zwei Jahre 
verlängert werden. Für Ungarn und
Polen wurde die Aussetzung ab
30. April 2007 um zwei Jahre verlängert. 
Die „große“ Kabotage ist seit dem Beitritt 
genehmigt. 

3.5.7.2.2 Schweiz 

Schweizer Transportunternehmen ist ge
mäß dem Landverkehrsabkommen (Art. 12 
Abs. 3 Abkommen zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Europäischen Gemeinschaft über den 
Güter- und Personenverkehr auf Schiene 
und Straße) ab dem 01.01.2005 die „große“ 
Kabotage erlaubt (Schweizer Lizenz), nicht 
jedoch die Kabotage im güterkraft
verkehrsrechtlichen Sinn. 

 

 

 
 

 
 

3.5.7.2.3 Drittstaaten 

Transportunternehmer mit Fahrzeugen 
über 3,5 t zGG aus Drittstaaten (Nicht-
EU/EWR-Staat) sind nicht berechtigt, 
Kabotage im güterkraftverkehrsrechtli
chen Sinn durchzuführen. Sowohl mit 
einer CEMT-Genehmigung als auch mit 
den entsprechenden, für das jeweilige 
Land geltenden, bilateralen Genehmi
gungen (Drittstaatengenehmigungen) 
dürfen diese Unternehmen jedoch die 
„große“ Kabotage durchführen.  

3.5.7.3 Zeitweiligkeit der Kabotage 
im Güterkraftverkehr (Amts
blatt EG C 021 vom 26.01.05) 

Jeder Unternehmer des gewerblichen 
Güterkraftverkehrs, der Inhaber der Ge
meinschaftslizenz gemäß Art. 3 der VO 
(EWG) Nr. 881/92 ist, ist gem. Art.1 Abs. 1 
der VO (EWG) 3118/93 unter den in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen 
zum zeitweiligen gewerblichen Güter
kraftverkehr in einem anderen Mit
gliedstaat („kleine“ Kabotage) zugelassen, 
ohne dort über einen Unternehmenssitz 
oder über eine Niederlassung zu verfügen. 

Der Europäische Gerichtshof (Urteil 
vom 30. November 1995, Gebhard, 
C-55/94, Slg.I-4165; Urteil vom 2. Juli 2002, 
Andreas Hoves Internationaler Transport 
Service Saul, C-115/00) hat folgende vier 
Kriterien zur Beurteilung des vorüberge
henden Charakters der zeitweiligen Kabo
tagetätigkeit festgelegt: 

> Dauer 
> Häufigkeit 
> regelmäßige Wiederkehr 
> Kontinuität 
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Nach der Mitteilung der Kommission über 
Auslegungsfragen bezüglich des Begriffs 
der „Zeitweiligkeit“ der Kabotage im 
Güterkraftverkehr muss die konkrete Lage 
individuell und anhand dieser Kriterien 
überprüft werden; eine einzelstaatliche 
Begrenzung der Kabotage von ein bis zwei 
Monaten kann toleriert werden. Mehrere 
Mitgliedstaaten, u. a. Frankreich, Italien 
und Österreich, haben bereits nationale 
Begriffsdefinitionen in Kraft gesetzt. In 
Deutschland wird zurzeit eine einzelstaat
liche Regelung vorbereitet.  

3.5.8 Begleitpapiere nach § 7 
Abs. 3 GüKG 

Gemäß § 7 Abs. 3 GüKG hat der Unterneh
mer dafür zu sorgen, dass während einer 
Beförderung im gewerblichen Güterkraft
verkehr ein Begleitpapier oder ein sonsti
ger Nachweis mitgeführt wird, in dem das 
beförderte Gut, der Be- und Entladeort 
und der Auftraggeber angegeben werden. 
Das Fahrpersonal muss das Begleitpapier 
oder den sonstigen Nachweis nach Satz 1 
während der Beförderung mitführen und 
den Kontrollberechtigten auf Verlangen 
zur Prüfung aushändigen oder in anderer 
geeigneter Weise zugänglich machen. 

Für das Begleitpapier oder den sonsti
gen Nachweis ist eine bestimmte Form 
nicht vorgeschrieben. Der sonstige Nach
weis kann auch in Form eines elektroni
schen Lesegerätes erbracht werden. Erfor
derlich ist jedoch in jedem Fall, dass sich 
aus dem Nachweis die im Gesetz geforder
ten Angaben ermitteln lassen. Wird der 
Nachweis in elektronischer Form erbracht, 
ist sicherzustellen, dass einem Kontrolleur 
die Daten in geeigneter Form, beispiels
weise durch Einblick in die elektronischen 
Daten eines Lesegerätes, zugänglich ge
macht werden können. 

Bei den vorgeschriebenen Angaben 
handelt es sich um Minimalanforderun
gen. Aus dem Nachweis muss neben dem 
beförderten Gut eindeutig der Auftragge
ber und nicht nur der Verweis auf 
verschiedene Absender, sowie der genaue 
Be- und Entladeort ersichtlich sein. Sam
melbezeichnungen zum Absender und 
Entladeort sind aus Gründen des Postge
heimnisses (Art. 10 GG) jedoch nicht zu 
beanstanden sofern es sich um 
Postsendungen im Sinne der in § 4 Nr. 5, 1 
Postgesetz enthaltenen Legaldefinition, 
d. h.  um die Beförderung von Briefsendun
gen, Paketen mit einem Einzelgewicht von 
bis zu 20 kg oder um die Beförderung von 
Büchern, Katalogen, Zeitungen und Zeit
schriften durch ein Postdienstleistungsun
ternehmen handelt. 

Die genannten Anforderungen an die 
Begleitpapiere gelten für Binnenbeförde
rungen in Deutschland und für grenzüber
schreitende Beförderungen auf dem deut
schen Streckenanteil. 

3.5.9 Güterschadenhaftplicht
versicherung gemäß § 7a 
GüKG 

Gemäß § 7a Abs. 1 Güterkraftverkehrsge
setz (GüKG) ist der Unternehmer verpflich
tet, eine Haftpflichtversicherung abzu
schließen und aufrecht zu erhalten, die die 
gesetzliche Haftung wegen Güter- und 
Verspätungsschäden nach dem Vierten 
Abschnitt des Vierten Buches des Handels
gesetzbuches während Beförderungen 
versichert, bei denen der Be- und Entlade
ort im Inland liegt.  

Die Versicherungspflicht richtet sich an 
denjenigen, der gewerblichen Güterkraft
verkehr mit Kraftfahrzeugen betreiben 
will (Hein /Eichhoff /Pukall / Krien, Güter
kraftverkehrsrecht, 3. Band § 7a Ziffer 2). 
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Güterkraftverkehr wird in § 1 Abs. 1 GüKG 
definiert als die geschäftsmäßige oder 
entgeltliche Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen, die einschließlich An
hänger ein höheres zulässiges Gesamt
gewicht als 3,5 Tonnen haben.  

Die Verpflichtung besteht sowohl für 
gebietsansässige Unternehmer im Hin
blick auf Beförderungen im Binnenver
kehr als auch für EU/EWR-Unternehmer, 
die gewerblichen Güterkraftverkehr im 
Kabotageverkehr durchführen. Die Ver
pflichtung besteht ferner auch bei Be
förderungen im grenzüberschreitenden 
kombinierten Verkehr, sofern die An- oder 
Abfuhr zum oder vom Bahnhof bzw. Hafen 
Binnen- bzw. Kabotageverkehr darstellt. 

Bei Beförderungen mit gemieteten 
Kraftfahrzeugen muss der Versicherungs
nachweis auf den Beförderer (Mieter) aus
gestellt sein. Ein auf den Kraftfahrzeughal
ter (Vermieter) ausgestellter Nachweis ist 
nicht gültig. 

Der Unternehmer ist in der Wahl des 
Versicherers frei. Ein gebietsansässiger 
Unternehmer kann sich auch im Ausland 
versichern. 

Die Mindestversicherungssumme be
trägt 600.000 Euro je Schadensereignis. 
Die Vereinbarung einer Jahreshöchster
satzleistung, die nicht weniger als das 
Zweifache der Mindestversicherungs
summe betragen darf, und eines Selbstbe
halts sind zulässig.  

Von der Versicherung können folgende 
Ansprüche ausgenommen werden:  

> Ansprüche wegen Schäden, die vom 
Unternehmer oder seinem 
Repräsentanten vorsätzlich begangen 
wurden 

> Ansprüche wegen Schäden, die durch 
Naturkatastrophen, Kernenergie, 
Krieg, kriegähnliche Ereignisse, 
Bürgerkrieg, innere Unruhen, Streik, 
Aussperrung, terroristische Gewalt
akte, Verfügungen von hoher Hand, 
Wegnahme oder Beschlagnahme sei
tens einer staatlich anerkannten Macht 
verursacht werden 

>  Ansprüche aus Frachtverträgen, die 
die Beförderung von Edelmetallen, Ju
welen, Edelsteinen, Zahlungsmitteln, 
Valoren, Wertpapieren, Briefmarken, 
Dokumenten und Urkunden zum Ge
genstand haben 

Nach § 7a Abs. 4 GüKG hat der Unter
nehmer dafür zu sorgen, dass während der 
Beförderung ein Nachweis über eine gül
tige Haftpflichtversicherung, die den An
sprüchen des Absatzes 1 entspricht, mitge
führt wird. Das Fahrpersonal muss diesen 
Versicherungsnachweis während der Be
förderung mitführen und Kontrollberech
tigten auf Verlangen zur Prüfung aushän
digen. 

Schließlich ist der Versicherer nach § 7a 
Abs. 5 GüKG verpflichtet, dem Bundesamt 
für Güterverkehr den Abschluss und das 
Erlöschen der Versicherung mitzuteilen. 
Die Mitteilung ist an die jeweilige Außen
stelle zu richten, in deren Zuständig
keitsbereich das Unternehmen seinen 
Sitz hat.  
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3.5.10 Auftraggeberhaftung 
(§ 7c GüKG) 

Gemäß § 7c GüKG hat der Auftraggeber 
eines Speditions- oder Frachtvertrages 
darauf zu achten, dass 

> die Beförderung von einem Unterneh
mer durchgeführt wird, der Inhaber ei
ner Erlaubnis oder Berechtigung nach 
dem GÜKG ist und 

>  dass dieser bei der Beförderung Fahr
personal aus Drittstaaten nur mit Auf
enthaltstitel, Arbeitsgenehmigung 
oder Fahrerbescheinigung einsetzt. 

Der Auftraggeber handelt vorwerfbar, 
wenn er weiß oder fahrlässig nicht weiß, 
dass die Beförderung ohne Erfüllung die
ser Voraussetzungen durchgeführt wird. 
In diesem Fall darf der Auftraggeber die 
Leistungen aus dem Vertrag nicht ausfüh
ren lassen. Die Wirksamkeit des Vertrages 
bleibt unberührt. 

Um seinen Verpflichtungen aus § 7 c 
GüKG zu genügen, muss der Auftraggeber 
grundsätzlich alles ihm Zumutbare unter
nehmen, um sich Gewissheit darüber zu 
verschaffen, dass der ausführende Fracht
führer (Beförderer) über Erlaubnis oder 
Berechtigung nach dem GüKG und über 
die erforderlichen Aufenthaltstitel,  
Arbeitsgenehmigungen oder Fahrerbe
schei-nigungen für das eingesetzte Fahr
personal verfügt. Dies gilt auch  und  ge
rade dann, wenn erstmals ein Speditions- 
oder Frachtvertrag mit einem Unterneh
mer geschlossen wird, von dem nicht be
kannt ist, ob er Inhaber der erforderlichen 
Erlaubnis ist. Es ist die eigene Pflicht des 
Auftraggebers, für eine gesetzeskonforme 
Beförderung zu sorgen; dies bedeutet, 
dass er seinen Vertragspartner verpflich
ten muss, die Bestimmungen einzuhalten 
oder selbst darauf hinzuwirken, dass die  

Bestimmungen eingehalten werden. Fahr
lässiges Nichtwissen im Sinne des § 7 c 
GüKG liegt schon dann vor, wenn sich der 
Auftraggeber gar nicht erst darum küm
mert, ob sein neuer und ihm bis dahin 
unbekannter Vertragspartner einer 
Erlaubnis bedarf und ob er sie auch 
tatsächlich besitzt. Der Auftraggeber darf 
nicht ohne weiteres vom ordnungsgemä
ßen Verhalten seines Vertragspartners 
und des ausführenden Frachtführers aus
gehen und ist demgemäß zu Nachfragen 
nicht etwa nur angehalten, wenn sich 
Anhaltspunkte dafür ergeben (OLG Köln, 
Beschluss vom 21. Juni 2005 – 8 Ss-OWi 
137/05). 

Darüber hinaus hat der Auftraggeber 
grundsätzlich sicherzustellen, dass 
ausführende Frachtführer auch an räum
lich entfernt liegenden Be- oder Entladeor
ten überprüft werden können. Er muss 
dies nicht selbst oder durch eigene Be
triebsangehörige erledigen. Er kann sich 
insbesondere bei großer räumlicher 
Distanz - auch betriebsfremder Personen 
bedienen. 

Verstößt der Auftraggeber gegen diese 
Verpflichtungen, kann die Weiterfahrt 
untersagt werden. Die Verstöße sind als 
Ordnungswidrigkeiten bußgeldbewehrt 
(§ 19 Abs. 1a GüKG). Es können Geldbußen 
bis zu 20.000 EUR (1. Alt) bzw. 200.000 EUR 
(2. Alt.) festgesetzt werden. 
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3.6 Zollrecht 

3.6.1 Allgemeines 

Beförderungsmittel, die außerhalb der 
Europäischen Union (EU) amtlich zugelas
sen sind, können nach Art. 137 ff. VO (EWG) 
Nr. 2913/92 (Zollkodex - ZK -) in Verbin
dung mit Art. 558 Abs. 1 Buchstabe c VO 
(EWG) Nr. 2454/93 (Zollkodex-Durchfüh
rungsverordnung - ZK-DVO -) grundsätz
lich nur dann für gewerbliche Beförderun
gen (Beförderung von Personen gegen 
Entgelt oder zur industriellen oder 
gewerblichen Beförderung von Waren 
gegen oder ohne Entgelt) verwendet wer
den, wenn diese Beförderungen außerhalb 
des Zollgebiets der Gemeinschaft begin
nen oder enden. Darüber hinaus können 
Beförderungsmittel auch im Binnenver
kehr (die Beförderung beginnt und endet 
im Zollgebiet der Gemeinschaft) nach Art. 
558 Abs. 1 Buchstabe c ZK-DVO eingesetzt 
werden, sofern die im Bereich des Ver
kehrs geltenden Vorschriften, insbeson
dere diejenigen betreffend die Vorausset
zung für den Marktzugang und die Durch
führung von Beförderungen, dies vorse
hen. 

3.6.2  Bewilligung der vorüber
gehenden Verwendung 

Ein Beförderungsmittel wird regelmäßig 
konkludent (d. h. ohne Zollförmlichkeiten) 
nach Art. 232 Abs. 1 Buchstabe b in Verbin
dung mit Art. 233 ZK-DVO in die vorüber
gehende Verwendung übergeführt, wenn 

> das Beförderungsmittel außerhalb des 
Zollgebiets der Gemeinschaft auf den 
Namen einer außerhalb dieses Zollge
biets ansässigen Person zugelassen ist 
(Art. 558 Abs. 1 Buchstabe a ZK-DVO) 
und 

> von einer außerhalb des Zollgebiets der 
Gemeinschaft ansässigen Person ver
wendet werden (Art. 558 Abs. 1 Buch
stabe b ZK-DVO). 

3.6.3 Zollschuldrechtliche 
Regelungen 

Eine unzulässige Kabotage führt regelmä
ßig zu einer Zollschuldentstehung nach 
Art. 204 ZK (Pflichtverletzung). Dabei 
kommt Art. 859 Nr. 4 ZK-DVO (nachträgli
che Heilung der Pflichtverletzung) im 
Regelfall nicht zur Anwendung, da die 
Zollstelle bei der Überführung des 
Beförderungsmittels in die vorüberge
hende Verwendung auch auf Antrag des 
Verwenders keine Möglichkeit hat, einen 
Binnenverkehr zu bewilligen. 
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Maßgeblich für die Beurteilung, ob die 
Voraussetzungen der Art. 230 bis 232 
ZK-DVO erfüllt sind, sind dabei nur die im 
Zeitpunkt der Willensäußerung vorliegen
den objektiven Voraussetzungen, auch 
wenn sie erst im Rahmen einer späteren 
Kontrolle aufgedeckt werden, nicht je
doch innere Tatsachen wie etwa die Ab
sicht, das in die vorübergehende Verwen
dung übergeführte Beförderungsmittel zu 
einem späteren Zeitpunkt anders zu ver
wenden als es nach den Bestimmungen 
über das Zollverfahren zulässig ist, zu dem 
die Ware durch die Willensäußerung kon
kludent angemeldet wurde. Die gesetzli
chen Regelungen der ZK-DVO knüpfen 
nicht an Absichten oder innere Tatsachen 
des Antragstellers, sondern an objektive 
Tatsachen an, nämlich an Voraussetzun
gen, die bei den betroffenen Beförde
rungsmitteln bzw. bei ihrer Verwendung 
tatsächlich erfüllt sein müssen. 

3.7 Steuerrecht 

3.7.1 Zuständigkeit 

Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher 
Pflichten obliegt gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 
SchwarzArbG den Landesfinanzbehörden. 
Die Behörden der Zollverwaltung (Haupt
zollämter) sind gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 
SchwarzArbG zur Mitwirkung an diesen 
Prüfungen berechtigt. Unabhängig davon 
prüfen die Behörden der Zollverwaltung 
zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht 
nach § 6 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 4 
SchwarzArbG, ob Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass steuerlichen Pflichten aus 
Dienst- und Werkvertragsleistungen nicht 
nachgekommen wurde. 

3.7.2 Lohnsteuerrecht 

3.7.2.1 Lohnsteuerpflicht in Deutsch
land 

Der Lohnsteuer unterliegt grundsätzlich 
jeder von einem inländischen Arbeitgeber 
für Leistungen in einem Dienstverhältnis 
gezahlte Arbeitslohn (Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit). 

Inländischer Arbeitgeber im steuer
rechtlichen Sinne ist, wer im Inland einen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufent
halt, seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, 
eine Betriebsstätte oder einen ständigen 
Vertreter hat. 

In den Fällen der Arbeitnehmerentsen
dung ist auch das in Deutschland ansäs
sige aufnehmende Unternehmen, das den 
Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit 
wirtschaftlich trägt, inländischer Arbeit
geber. Hiervon ist insbesondere dann aus
zugehen, wenn die von dem anderen Un
ternehmen gezahlte Arbeitsvergütung 
dem deutschen Unternehmen weiterbe
lastet wird; z.B. eine ausländische Kon
zernmutter entsendet einen Arbeit
nehmer an eine im Inland tätige Tochter
gesellschaft gegen Erstattung des Arbeits
lohnes. Die Erfüllung der Arbeitge
berpflichten setzt nicht voraus, dass das 
inländische Unternehmen den Arbeits
lohn im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung auszahlt. Die Lohnsteuerpflicht 
entsteht bereits im Zeitpunkt der Arbeits
lohnzahlung an den Arbeitnehmer, wenn 
das inländische Unternehmen auf Grund 
der Vereinbarung mit dem ausländischen 
Unternehmen mit einer Weiterbelastung 
rechnen kann; in diesem Zeitpunkt ist die 
Lohnsteuer vom inländischen Unterneh
men zu erheben. 
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Inländischer Arbeitgeber im Sinne des 
Steuerrechts ist auch, wer einem Dritten 
(Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig 
zur Arbeitsleistung im Inland überlässt, 
ohne inländischer Arbeitgeber zu sein 
(ausländischer Verleiher). Die Arbeit
gebereigenschaft im Sinne des Steuer
rechts setzt eine legale Arbeitnehmer
überlassung nach dem AÜG nicht voraus. 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist ge
werbsmäßig, wenn der Unternehmer 
(Verleiher) die Arbeitnehmerüberlassung 
nicht nur gelegentlich, sondern auf Dauer 
betreibt und damit wirtschaftliche Vor
teile erzielen will. Arbeitnehmerüberlas
sung liegt nicht vor, wenn das Überlassen 
von Arbeitnehmern als Nebenleistung zu 
einer anderen Leistung anzusehen ist, z.B. 
wenn im Falle der Vermietung von Maschi
nen und Überlassung des Bedienungsper
sonals der wirtschaftliche Wert der Ver
mietung überwiegt. Unter den Voraus
setzungen des § 1 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 AÜG 
findet das Arbeitnehmerüberlassungs
gesetz ebenfalls keine Anwendung. 

3.7.2.2 Entstehen der Lohnsteuer 
und Haftung für entstandene 
Lohnsteuer 

Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, 
in dem der Arbeitslohn dem Arbeitneh
mer zufließt (Zuflussprinzip). Dabei ist 
unerheblich, in welcher Form der Arbeits
lohn gewährt wird und ob er als laufender 
oder einmaliger Bezug gezahlt wird. Dem 
Lohnsteuerabzug unterliegt auch der im 
Rahmen des Dienstverhältnisses von ei
nem Dritten gewährte Arbeitslohn, wenn 
der Arbeitgeber weiß oder erkennen kann, 
dass derartige Vergütungen erbracht wer
den. 

Schuldner der Lohnsteuer ist der 
Arbeitnehmer, auch für den Fall einer 
Nettolohnvereinbarung.  

Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer 
grundsätzlich bei jeder Lohnzahlung ein
zubehalten, unabhängig davon, ob der 
Arbeitnehmer zur Einkommensteuer ver
anlagt wird oder nicht. Die Staatsbürger
schaft des Arbeitnehmers ist unbeachtlich. 
Der Arbeitgeber haftet sowohl für die 
Lohnsteuer, die er einzubehalten und ab
zuführen hat, als auch für die Einkom
mensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund 
fehlerhafter Angaben im Lohnkonto oder 
in der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt 
wurde. 

Bei der Arbeitnehmerüberlassung haf
tet der Entleiher neben dem Arbeitgeber 
mit Ausnahme der Fälle, in denen eine 
Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 3 
des AÜG vorliegt. Der Entleiher haftet 
auch nicht, wenn er über das Vorliegen 
einer Arbeitnehmerüberlassung ohne 
Verschulden irrte. Die Haftung beschränkt 
sich auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die 
ihm der Arbeitnehmer überlassen worden 
ist. 

3.7.2.3 Pflichten des Arbeitnehmers 
und seines Arbeitgebers 

Für die Durchführung des Lohnsteuerab
zugs hat der unbeschränkt einkommens
teuerpflichtige Arbeitnehmer seinem 
Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjah
res oder beim Eintritt in das Dienstverhält
nis eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Ist 
der Arbeitnehmer beschränkt einkom
mensteuerpflichtig, hat er seinem Arbeit
geber an Stelle der Lohnsteuerkarte eine 
Bescheinigung des Finanzamtes, in dessen 
Bezirk sich die Betriebsstätte (des 
Arbeitgebers) befindet (Betriebsstättenfi
nanzamt) für den Lohnsteuerabzug vorzu
legen. Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer
karte bzw. die Bescheinigung 
aufzubewahren. 
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Der Arbeitgeber hat am Ort der 
Betriebsstätte für jeden Arbeitnehmer und 
jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu füh
ren, in das die für den Lohnsteuerabzug 
erforderlichen Merkmale aus der Lohn
steuerkarte oder der Bescheinigung des 
Betriebsstättenfinanzamtes, zu über
nehmen sind. Bei jeder Lohnzahlung sind 
im Lohnkonto Art und Höhe des gezahlten 
Arbeitslohns einschließlich der steuer
freien Bezüge sowie die einbehaltene oder 
übernommene Lohnsteuer einzutragen. 

Der Arbeitgeber hat spätestens am 
zehnten Tag nach Ablauf eines jeden 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums dem 
Betriebsstättenfinanzamt eine Steuer
erklärung mit der Summe der im 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 
einzubehaltenden und zu übernehmen-
den Lohnsteuer zu übermitteln 
(Lohnsteuer-Anmeldung) und die im An
meldungszeitraum insgesamt einbehal
tene und übernommene Lohnsteuer an 
das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 
Lohnsteuer- Anmeldungszeitraum ist 
grundsätzlich der Kalendermonat; ggf. 
das Kalendervierteljahr oder das 
Kalenderjahr. 

3.7.3 Umsatzsteuer 

3.7.3.1 Steuerliche Erfassung 

Im Inland ansässige Unternehmer, die hier 
Umsätze erbringen, müssen sich – unab
hängig von ihrer Staatsangehörigkeit – für 
Umsatzsteuerzwecke bei dem für sie zu
ständigen Finanzamt erfassen lassen und 
dort Umsatzsteuer- Voranmeldungen und/ 
oder eine Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr abgeben. 

Ein Unternehmer ist im Inland ansäs
sig, wenn er im Inland (§ 1 Abs. 2 UStG), auf 
der Insel Helgoland oder in einem der in 
§ 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete einen 
Wohnsitz, seinen Sitz, seine Geschäftslei
tung oder eine Zweigniederlassung hat. 

Im Ausland ansässige Unternehmer, 
die im Inland Umsätze erbringen, für die 
sie Umsatzsteuer schulden, müssen sich 
bei dem für sie zentral zuständigen 
Finanzamt erfassen lassen und dort 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und/ oder 
eine Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr abgeben. 

3.7.3.2 Werk-/Dienstleistungen im 
Inland durch Unternehmen 
aus Mitgliedstaaten 

Bei der Erbringung von Werk- oder Dienst
leistungen im Inland durch Unternehmen 
mit Sitz in einem Mitgliedsstaat sind fol
gende Anzeigepflichten zu beachten: 

Steuerpflichtige, die nicht natürliche 
Personen sind, haben nach § 137 AO dem 
zuständigen Finanzamt und den für die 
Erhebung der Realsteuern zuständigen 
Gemeinden die Umstände anzuzeigen, die 
für die steuerliche Erfassung von Bedeu
tung sind, insbesondere die Gründung, 
den Erwerb der Rechtsfähigkeit, die Ände
rung der Rechtsform, die Verlegung der 
Geschäftsleitung oder des Sitzes und die 
Auflösung. Die Mitteilungen sind inner
halb eines Monats seit dem meldepflichti
gen Ereignis zu erstatten. Zuständig ist das 
Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Ge
schäftsleitung befindet. Befindet sich die 
Geschäftsleitung nicht im Geltungsbe
reich des Gesetzes oder lässt sich der Ort 
der Geschäftsleitung nicht feststellen, so 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Steuerpflichtige seinen 
Sitz hat. 
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Wer einen gewerblichen Betrieb oder eine 
Betriebsstätte eröffnet, hat dies nach § 138 
AO nach amtlich vorgeschriebenem Vor
druck der Gemeinde mitzuteilen, in der 
der Betrieb oder die Betriebsstätte eröffnet 
wird; die Gemeinde unterrichtet unver
züglich das zuständige Finanzamt von 
dem Inhalt der Mitteilung. 

3.7.4 Kraftfahrzeugsteuer
recht 

3.7.4.1 Allgemeines 

Unter der Tz. 3.7.4 werden lediglich die 
rudimentären Grundzüge des Kraftfahr
zeugsteuerrechts durch Aufführung des 
Gesetzestextes aufgezeigt. 

Auf eine tiefer gehende Erläuterung 
bzw. Auslegung wurde mangels fachlicher 
Zuständigkeit verzichtet. 

3.7.4.2 Steuergegenstand 

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen ge
mäß § 1 Abs. 1 KraftStG  

1. 	 das Halten von inländischen Fahr
zeugen zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen;, 

2. das Halten von ausländischen Fahr
zeugen zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen, solange die Fahrzeuge sich im 
Inland befinden. Ausgenommen sind 
hiervon ausschließlich für den 
Güterkraftverkehr bestimmte Kraft
fahrzeuge und Fahrzeugkombina
tionen mit einem verkehrsrechtlich zu
lässigen Gesamtgewicht von mindes
tens 
12.000 Kilogramm, die nach Art. 5 der 
Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom   
17. Juni 1999 (ABl. EG Nr. L 187 S. 42) in  

einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft zugelas
sen sind; dies gilt nicht für Fälle der 
Nummer 3; 

3. die widerrechtliche Benutzung von 
Fahrzeugen; 

4. die Zuteilung von Oldtimer-Kenn
zeichen sowie die Zuteilung von roten 
Kennzeichen, die von einer Zulassungs
behörde im Inland zur wiederkehren
den Verwendung ausgegeben werden. 
Dies gilt nicht für die Zuteilung von  
roten Kennzeichen für Prüfungsfahr
ten. 

Die Steuerbarkeit nach dem KraftStG 
entfällt bei Ausnahmen (§ 3 KraftStG), 
Vergünstigungen (§ 3a KraftStG sowie 
Steuerbefreiungen (vgl. §§ 3 b, 3d 
KraftStG). 

3.7.4.3 Begriffsbestimmungen 

Unter den Begriff Fahrzeuge im Sinne die
ses Gesetzes fallen Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhänger (§ 2 Abs. 1 
KraftStG). 

Ein Fahrzeug ist vorbehaltlich des 
Absatzes 4 ein inländisches Fahrzeug, 
wenn es unter die im Inland maßgeben
den Vorschriften über das Zulassungs
verfahren fällt (§ 2 Abs. 3 KraftStG). 

Ein Fahrzeug ist ein ausländisches Fahr
zeug, wenn es im Zulassungsverfahren 
eines anderen Staates zugelassen ist 
(§ 2 Abs. 4 KraftStG). 

Eine widerrechtliche Benutzung im 
Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn ein 
Fahrzeug auf öffentlichen Straßen im 
Inland ohne die verkehrsrechtlich vorge
schriebene Zulassung benutzt wird 
(§ 2 Abs. 5 S. 1 KraftStG). 
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Eine Besteuerung wegen widerrechtli
cher Benutzung entfällt, wenn das Halten 
des Fahrzeugs von der Steuer befreit sein 
würde oder die Besteuerung bereits nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vorgenommen worden 
ist (§ 2 Abs. 5 S. 2 KraftStG). 

3.7.4.4 Dauer der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht dauert gemäß § 5 Abs. 1 
KraftStG 

1. 	 bei einem inländischen Fahrzeug,  
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5,  
solange das Fahrzeug zum Verkehr  
zugelassen ist, mindestens jedoch  
einen Monat; 

2. bei einem ausländischen Fahrzeug, 
vorbehaltlich des Absatzes 2, 
solange sich das Fahrzeug im Inland  
befindet;  

3. bei einem widerrechtlich benutzten 
Fahrzeug, solange die widerrechtliche 
Benutzung dauert, mindestens 
jedoch einen Monat; 

4. bei einem Kennzeichen im Sinne des  
§ 1 Abs. 1 Nr. 4, solange das Kennzeichen 
benutzt werden darf, mindestens  
jedoch einen Monat. 

3.7.4.5 Entstehung der Steuer 

Die Steuer entsteht mit Beginn der Steuer
pflicht, bei fortlaufenden Entrichtungs
zeiträumen mit Beginn des jeweiligen 
Entrichtungszeitraums (§ 6 KraftStG). 

3.7.4.6 Steuerschuldner 

Steuerschuldner ist (§ 7 KraftStG) 

1. 	 bei einem inländischen Fahrzeug die 
Person, für die das Fahrzeug zum 
Verkehr zugelassen ist, 

2. bei einem ausländischen Fahrzeug die 
Person, die das Fahrzeug im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
benutzt, 

3. bei einem widerrechtlich benutzten 
Fahrzeug die Person, die das Fahrzeug 
widerrechtlich benutzt, 

4. bei einem Kennzeichen im Sinne des  
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 die Person, der das 
Kennzeichen zugeteilt ist. 
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3.7.5 Zulassungsrecht 

3.7.5.1 Allgemeines 

Unter der Tz. 3.7.5.2 und 3.7.5.3 wird ledig
lich durch Aufführung des Gesetzestextes 
auf die Zulassungspflicht und die Zustän
digkeiten hingewiesen. 

Tz. 3.7.5.3 gibt die Auffassung des zu
ständigen Bundesministeriums für Ver
kehr, Bau und Stadtentwicklung wieder. 

3.7.5.2 Zulassungspflicht 

Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 6 km/h und ihre Anhänger (Fahr
zeuge, die zum Anhängen an ein Kraft
fahrzeugen bestimmt und geeignet sind) 
dürfen auf öffentlichen Straßen nur in 
Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum 
Verkehr zugelassen sind. Die Zulassung 
wird erteilt, wenn das Fahrzeug einem 
genehmigten Typ entspricht oder eine 
Einzelgenehmigung erteilt ist und eine 
dem Pflichtversicherungsgesetz entspre
chende Kraftfahrzeug- Haftpflichtversi
cherung besteht. Die Zulassung erfolgt 
durch Zuteilung eines amtlichen Kennzei
chens für Kraftfahrzeuge oder Anhänger 
und Ausfertigung einer Zulassungsbe
scheinigung durch die Verwaltungsbe
hörde (Zulassungsbehörde) (§ 3 Abs. 1 
FZV). Ausnahmen regelt § 3 Abs. 2 FZV. 

3.7.5.3 Zuständigkeiten 

Für straßenverkehrsrechtliche Zulassun
gen ist grundsätzlich die Behörde des 
Wohnorts (Hauptwohnung), mangels 
eines solchen die Behörde des Aufenthalts
orts des Antragstellers oder Betroffenen, 
bei juristischen Personen, Handelsunter
nehmen oder Behörden die Behörde des 
Sitzes oder des Orts der beteiligten Nieder
lassung oder Dienststelle zuständig. Be
steht im Inland kein Sitz, keine Niederlas
sung oder keine Dienststelle, so ist die 
Behörde des Wohnorts oder des Aufent
haltsorts eines Empfangsberechtigten 
zuständig. Anträge können mit Zustim
mung der örtlich zuständigen Verwal
tungsbehörde von einer gleich geordne
ten auswärtigen Behörde, mit Zustim
mung der zuständigen obersten Landesbe
hörden auch in einem anderen Land, be
handelt und erledigt werden (§ 46 Abs. 2
 i. V. m. Abs. 1 FZV). 



Seite 40 

IV. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen 
und ihre Risiken 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Marktentwicklungen 

Die Entwicklungen des Marktes – insbe
sondere durch die EU-Osterweiterung 
verursacht – haben zu einem sprunghaft 
gestiegenen Verkehrsaufkommen (mehr 
als 40 % Ein- und Ausfahrten an den Gren
zen nach PL und CZ) geführt. Deutsche 
Unternehmen stellen z.B. gegenüber pol
nischen oder tschechischen Unternehmen 
einen Kostenunterschied von ca. 25 % fest, 
aus dem ihnen wiederum ein Preisnachteil 
von bis zu 20 % erwächst. 

Dies hat zur Folge, dass mittlerweile 
kaum noch internationale Ladungsver
kehre zwischen Deutschland und den 
neuen EU-Mitgliedstaaten von deutschen 
Unternehmen durchgeführt werden.6 

6 (Quelle Bundesamt für Güterverkehr – 
BAG; Stand 2005) 

4.1.2 Reaktionen der Unter
nehmen 

4.1.2.1 Gegenmaßnahmen 

Aus diesem Grund sehen sich deutsche 
Unternehmen gezwungen, den veränder
ten Marktbedingungen u. a. durch 

> Kostendämpfungsmaßnahmen in allen 
Ebenen (insbesondere im Personal 
bereich), 

> Kooperationen mit Unternehmen aus 
den neuen Mitgliedstaaten sowie  

> Gründung von Niederlassungen in den 
neuen Mitgliedstaaten 

zu begegnen. 

4.1.2.2 Kostendämpfung 

Hier ist insbesondere 

> der Einsatz von Subunternehmern 

(Outsourcing),


> die Verlagerung der Flotte an Nieder
lassungen in den neuen Mitglied
staaten (unter Ausnutzung der dorti
gen günstigeren infrastrukturellen 
und betriebswirtschaftlichen Rah
menbedingungen) sowie 

> die Einstellung von kostengünstigerem 
Personal in diesen Ländern 

festzustellen. 
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4.2 Problemstellungen 

4.2.1 (Schein-)Selbständigkeit 

4.2.1.1 Allgemeines 

Die Abgrenzung von selbständiger Tätig
keit zu abhängiger Beschäftigung richtet 
sich nach den von der Rechtsprechung 
entwickelten Kriterien zu § 7 Abs. 1 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) 
– siehe auch 3.4.5.2. Nach dieser Vorschrift 
ist die Beschäftigung die nichtselbstän
dige Arbeit, insbesondere in einem Ar
beitsverhältnis. Die Worte „nichtselb
ständige Arbeit“ umschreiben das persön
liche Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich 
ein Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber – 
beurteilt nach den tatsächlichen Umstän
den – befindet. Typisches Merkmal dieses 
Abhängigkeitsverhältnisses ist die Wei
sungsbefugnis des Arbeitgebers über Zeit, 
Dauer, Ort und Art der Ausführung einer 
Tätigkeit.  

Die selbständige Tätigkeit ist demge
genüber durch ein eigenes Unternehmer
risiko, die Verfügungsmöglichkeit über 
die eigene Arbeitskraft und die im We
sentlichen frei gestaltete Tätigkeit und 
Arbeitszeit gekennzeichnet. Das Gesetz 
zur Förderung der Selbständigkeit vom 20. 
Dezember 1999 hat an diesen Ab
grenzungskriterien nichts verändert, wo
bei das Vorliegen einer Beschäftigung im 
konkreten Einzelfall zu prüfen ist. 

Grundsätzlich entscheidet nach § 28 h 
Abs. 2 SGB IV die örtlich zuständige Ein
zugsstelle über die Versicherungspflicht 
und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung sowie nach dem 
Recht der Arbeitsförderung.  
Zuständige Einzugsstelle ist die Kranken
kasse, von der die Krankenversicherung 
durchgeführt wird. 

Neben dieser grundsätzlichen Zustän
digkeit der Krankenkassen wurde mit dem 
Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit 
zur Klärung, ob im Einzelfall eine selbstän
dige Tätigkeit oder eine abhängige Be
schäftigung vorliegt, bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (damals BfA) 
zusätzlich eine bundesweite Clearingstelle 
zur Statusklärung eingerichtet, die auf 
Antrag im Rahmen des Anfrageverfahrens 
(§ 7a SGB IV) über das Vorliegen einer Be
schäftigung verbindlich für alle Zweige 
der Sozialversicherung entscheidet.  

Die Abgrenzung zwischen Selbständig
keit und abhängiger Beschäftigung gestal
tet sich in Einzelfällen schwierig, wenn 
sowohl Kriterien vorliegen, die für eine 
selbständige Tätigkeit sprechen, als auch 
Kriterien, die auf eine abhängige Beschäf
tigung hindeuten. Entscheidend sind da
bei allein die objektiven Umstände, wie sie 
sich bei der konkreten Ausgestaltung ei
nes Vertrages darstellen, ohne dass es da
bei auf den Willen der arbeitenden Person 
ankommt. 

Nach § 2 S. 1 Nr. 9 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) sind selbständig 
tätige Personen, die im Zusammenhang 
mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmä
ßig keinen versicherungspflichtigen Ar
beitnehmer beschäftigen, dessen Arbeits
entgelt aus diesem Beschäftigungsverhält
nis regelmäßig 400 EUR im Monat über
steigt, und auf Dauer und im Wesentli
chen nur für einen Auftraggeber tätig 
sind, rentenversicherungspflichtig. 
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4.2.1.2 Problematik des selbständi
gen Fahrers bzw. des selbst 
fahrenden Unternehmers 

4.2.1.2.1 Aus Sicht des GüKG 

Das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 
kennt das Berufsbild des selbständigen 
Kraftfahrers nicht. Der Gesetzgeber nor
miert nur die Rechte und Pflichten des 
(selbständigen) Güterkraftverkehrsunter
nehmers und des angestellten Kraftfah
rers. Das Konstrukt des selbständigen 
Kraftfahrers ist dadurch zwar nicht ausge
schlossen, denn es bleibt dem Transport
unternehmer unbenommen, sich der 
Dienste eines selbständigen Kraftfahrers 
zu bedienen, welcher als selbständiger 
Unternehmer seine Dienste als Fahrer 
anbietet und erbringt. 

Es ist jedoch zu differenzieren: Wenn 
der ursprünglich nach § 407 Abs.1 HGB mit 
der Beförderung beauftragte Frachtführer 
(d. h.  derjenige, der sich durch Vertrag 
verpflichtet hat, die innerstaatliche oder 
grenzüberschreitende Beförderung von 
Gütern in eigener Verantwortung und für 
eigene Rechnung durchzuführen) seiner
seits einen so genannten selbständigen 
Kraftfahrer mit der eigenverantwortlich 
und selbständig durchzuführenden Beför
derung als ausführender Kraftfahrer (Un
terfrachtführer) i. S. v. § 437 Abs.1 HGB 
beauftragt, liegt gemäß §§ 1 Abs.1 und 3 
Abs.1 GüKG erlaubnispflichtiger Güter
kraftverkehr vor. 

Dagegen führt der selbständige Kraft
fahrer, der lediglich eine Lenktätigkeit er
bringt, keine erlaubnispflichtige Beförde
rung durch. Seine Tätigkeit beschränkt 
sich auf die Verrichtung der dem Fracht
führer obliegenden Verbindlichkeit, die 
Beförderung. 

Die rechtliche Einordnung kann nur 
jeweils im konkreten Einzelfall vorgenom
men werden. Die Beurteilung bedarf einer 
Gesamtschau der Umstände, wobei dem 
äußeren Erscheinungsbild eine maßge
bende Bedeutung zukommt. 

Anhaltspunkt ist zunächst der Inhalt 
der vertraglichen Absprache zwischen den 
Vertragsparteien. Ist die Übernahme des 
Beförderungsvertrages nach § 407 Abs.1 
HGB als Unterfrachtführer (Subunterneh
mer) vereinbart oder das Erbringen einer 
bloßen Fahr- bzw. Lenktätigkeit? Die Ant
wort kann auch aus der Tatsache geschlos
sen werden, welche Tätigkeit in Rechnung 
gestellt wird. 

Ein weiterer Hinweis, der auf eine 
Eigenschaft als Güterkraftverkehrsunter
nehmer schließen lässt, ist der einen Un
ternehmer kennzeichnende Kapitalein
satz bzw. das in Person eines selbständigen 
Unternehmers anfallende Kostenrisiko. 
Dies liegt u. a.vor, wenn der so genannte 
selbständige Kraftfahrer die alleinige Ver
fügungsbefugnis über das Kraftfahrzeug 
besitzt, das Fahrzeug auf ihn zugelassen 
ist, von ihm gemietet oder auf andere Wei
se zum ständigen alleinigen Gebrauch 
überlassen wurde und er die damit anfal
lenden Kosten wie Wartungs- und Be
triebskosten, Mautgebühren, Steuern und 
Versicherungen – z.B. die Güterschaden- 
Haftpflichtversicherung nach § 7a GüKG – 
übernimmt. 

Weiteres Unterscheidungskriterium 
zwischen Unterfrachtführer und „selb
ständigem“ Kraftfahrer ist schließlich die 
Weisungsgebundenheit. Inwiefern wer
den Streckenroute, Ladungssicherung 
usw. vom Güterkraftverkehrsunterneh
mer festgelegt und vorgegeben. Inwiefern 
verbleibt dem Fahrer ein eigener Hand
lungs- und Entscheidungsspielraum sowie 
Dispositionsmöglichkeiten des Fahrzeug
einsatzes? 
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Gerade dieses letzte Unterscheidungs
kriterium verdeutlicht die Grauzone, in 
der sich der selbständige Kraftfahrer be
findet. Erfüllt er die Merkmale eines 
Güterkraftverkehrsunternehmers nicht 
und benötigt daher weder eine nationale 
Erlaubnis noch eine Gemeinschaftslizenz 
(§§ 3, 6 GüKG), besteht die Gefahr der 
Scheinselbständigkeit.  

Insofern handelt es sich aber um ein so
zial- und rentenversicherungsrechtliches 
Problem. Daneben stehen steuerrechtliche 
Fragen im Raum. Die Herangehensweise 
der verschiedenen Rechtsgebiete an das 
Konstrukt des selbständigen Kraftfahrers 
ist unterschiedlich. Eine Feststellung des 
Finanzamtes und/oder der Sozialversiche
rungsträger hat keine Bindungswirkung 
für die güterkraftverkehrsrechtliche Sicht
weise. 

4.2.1.2.2	 Aus sozialversicherungsrecht

licher Sicht 

Aus Sicht der Deutschen Rentenversiche
rung ist davon auszugehen, dass Fracht
führer im Sinne der §§ 407 ff HGB dann ein 
selbständiges Gewerbe ausüben, wenn sie 
beim Transport ein eigenes Fahrzeug ein
setzen und für die Durchführung ihres 
Gewerbes eine Erlaubnis nach § 3 Güter
kraftverkehrsgesetz oder die Gemein
schaftslizenz nach Art. 3 der Verordnung 
(EWG) 881/92 besitzen.  

Dies gilt auch dann, wenn sie als Einzel
person ohne weitere Mitarbeiter nur für 
ein Unternehmen tätig sind und dabei die 
Farben oder ein ”Logo” dieses Unterneh
mens nutzen. 

Voraussetzung ist allerdings, dass ih
nen weder Dauer noch Beginn und Ende 
der Arbeitszeit vorgeschrieben wird und 
sie die - nicht nur theoretische - Möglich
keit haben, Transporte auch für weitere 
eigene Kunden auf eigene Rechnung 

durchzuführen. Ob sie diese Möglichkeit 
tatsächlich nutzen, ist nicht entscheidend.  

Um ein eigenes Fahrzeug im Sinne der 
vorherigen Ausführungen handelt es sich 
nur dann, wenn es auf den Erwerbstätigen 
zugelassen ist und von ihm mit eigenem 
Kapitalaufwand erworben oder geleast 
wurde. Eine indirekte oder direkte Beteili
gung an der Fahrzeug-/Leasingfinanzie
rung durch den Auftraggeber spricht ge
gen die Annahme einer selbständigen 
Tätigkeit.7 

Bindet der Auftraggeber sie hingegen 
soweit in seine innerbetrieblichen Abläufe 
ein, dass ihnen faktisch jede Möglichkeit 
genommen wird, Transporte auch für an
dere durchzuführen und sieht darüber 
hinaus die vertragliche Gestaltung vor, 
dass sie zu bestimmten Zeiten zur Erbrin
gung der vertraglichen Leistung beim 
Auftraggeber zu erscheinen haben, ist 
– insbesondere, wenn entsprechende 
Sanktionen vertraglich vorgesehen sind – 
von einer abhängigen Beschäftigung aus
zugehen (vgl. hierzu LSG Hessen vom 
19.10.2006 L8/14KR1188/03 – German Parcel 
sowie Tz. 3.4.5). 

Die abschließende Beurteilung des Ein
zelfalles bleibt der Deutschen Rentenversi
cherung vorbehalten. 

4.2.1.2.3	 Aus steuerrechtlicher Sicht 

Aus steuerrechtlicher Sicht sind die Grund
sätze für die Bestimmung der Arbeitgeber-
oder Arbeitnehmereigenschaft maßge
bend (siehe Tz. 3.4.5.3). 

7 vgl. hierzu: Katalog der DRV zur 
Einordnung Katalog bestimmter 
Berufsgruppen zur Abgrenzung zwischen 
abhängiger Beschäftigung und 
selbständiger Tätigkeit; Stand 08.09.2006 
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4.2.2 Gründung von Nieder
lassungen im Ausland 

4.2.2.1 Allgemeines 

Wie oben unter Tz. 4.1.2.1 dargestellt, ver
suchen derzeit deutsche Unternehmen 
u. a.durch Gründungen von Niederlassun
gen in den EU-Beitrittsstaaten sowie Dritt
staaten dem Kostendruck in der Branche 
zu begegnen. Ergänzend dazu werden 
Teile des Fuhrparks in diese Länder verla
gert und dort kostengünstiges Personal 
eingestellt. 

Im Folgenden werden mit der Grün
dung von Niederlassungen im Ausland 
verbundene Risiken aufgezeigt. Die Auf
zählung erhebt keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit und bezieht sich auf die zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser „Darstel
lung der Rechtslage“ geltenden Vorschrif
ten. 

4.2.2.2 „Fernzulassung“ 

Alle nicht zugelassenen Fahrzeuge, die in 
Deutschland ihren Standort haben und 
hier am öffentlichen Straßenverkehr teil
nehmen sollen, benötigen eine deutsche 
Zulassung zur Inbetriebnahme eines Fahr
zeugs im öffentlichen Straßenverkehr auf 
der Grundlage der deutschen Rechtsvor
schriften, also amtliche deutsche Kennzei
chen und Fahrzeugpapiere.8 

Zum Erlass von Verwaltungsakten, wie 
sie mit der Zulassung von Fahrzeugen zum 
Straßenverkehr verbunden sind, sind in 
Deutschland ausschließlich die deutschen 
Behörden befugt.9 

8 siehe Tz. 3.7.5.2 
9 siehe Tz. 3.7.5.3 

Eine so genannte „Fernzulassung“ 
– zum Beispiel durch Verwendung auslän
discher Kurzzeit- oder Händlerkennzei
chen und der damit korrespondierenden 
ausländischen Dokumente – stellt einen 
Hoheitsakt eines ausländischen Staates 
auf deutschem Territorium dar, zu dem 
der ausländische Staat (zumindest ohne 
völkerrechtliche Vereinbarung) nicht be
fugt ist. 

In diesem Zusammenhang kommt es 
nicht darauf an, ob das Anbringen aus
ländischer Kennzeichen an einem in 
Deutschland gekauften Fahrzeug zum 
Zweck der Überführung ins Ausland mit 
oder ohne Beteiligung der ausländischen 
Behörde erfolgt. 

Zuständig für die Ahndung eines sol
chen Verstoßes gegen die Bestimmungen 
der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und 
des Straßenverkehrsgesetzes sind die Stra
ßenverkehrsbehörden (Allg. Polizeibehör-
den). 

Zuständig für einen evtl. Entzug der 
güterkraftverkehrsrechtlichen Erlaubnis, 
Lizenz oder Genehmigung ist die jeweils 
ausstellende Behörde (Landesbehörden 
bzw. BAG). 

4.2.2.3 Bedeutung der Disposition 

4.2.2.3.1 Allgemeines 

Mit Disposition wird im Allgemeinen eine 
Stelle im Unternehmen bezeichnet, die die 
Aufgabe hat, eingehende Aufträge zu 
bearbeiten und den leistenden Stellen 
zuzuweisen.  

Die Disposition in einem Verkehrsun
ternehmen plant, lenkt, leitet und über
wacht den Einsatz betriebseigener Fahr
zeuge und des im Betrieb tätigen Fahr- 
personals. 
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Sie übernimmt u. a. 

> die Auftragsbearbeitung und -abwick
lung der angenommenen Frachtauf
träge, 

> die Tourenoptimierung (optimiert den 
Fahrzeugeinsatz unter wirtschaftli
chen Gesichtspunkten (Frachtberech
nung, Fremd-Eigen-Vergleich), Fleet
manager (Bindeglied zwischen Disposi
tion und Fahrer; Dolmetscher mit Über
wachungsfunktion)), 

> die Tourenplanung (Frachtverteilung, 
Erstellen des Tourenplans), 

> die Frachtüberwachung (Sendungsver
folgung, Einhaltung aller Liefervorga
ben) sowie 

> die Meldung von Lohnabzügen an die 
Finanzbuchhaltung aufgrund firmen
interner Sanktionen (z.B. gefahrene 
Mehrkilometer, verspätete Anliefe
rung, unvollständiges Ausfüllen von 
Frachtunterlagen). 

Das „Verkehrsunternehmen“ organi
siert nach Art. 10 - Überschrift „Haftung 
von Verkehrsunternehmen“ - der VO (EG) 
Nr. 561/06 die Arbeit der angestellten oder 
ihm zur Verfügung gestellten Fahrer so, 
dass diese die Bestimmungen des Kapitels 
II besagter VO sowie der VO (EWG) Nr. 
3821/85 einhalten können (insbesondere 
Lenk- und Ruhezeiten). Es hat den Fahrer 
ordnungsgemäß anzuweisen und regel
mäßig zu überprüfen, dass die im voran
gegangenen Satz zitierten Vorschriften 
eingehalten werden. 

Verkehrsunternehmen im Sinne der VO 
(EG) 561/06 ist jede natürliche oder juristi
sche Person und jede Vereinigung oder 
Gruppe von Personen ohne Rechtspersön
lichkeit mit oder ohne Erwerbszweck so
wie jede eigene Rechtspersönlichkeit be
sitzende oder einer Behörde mit Rechts
persönlichkeit unterstehende offizielle  

Stelle, die Beförderungen im Straßen
verkehr gewerblich oder im Werkverkehr 
vornimmt. Beförderung im Straßenver
kehr ist jede ganz oder teilweise auf einer 
öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt 
eines zur Personen- oder Güterbeförde
rung verwendeten leeren oder beladenen 
Fahrzeugs.10 

Der Begriff „Verkehrsunternehmen“ 
bezieht sich dabei, unabhängig von seiner 
Rechtsform, auf ein selbständiges Rechts
subjekt, das auf Dauer eine Beförderungs
tätigkeit ausübt und befugt ist, die Arbeit 
der Fahrer und der Mitglieder des Fahrper
sonals zu organisieren und zu kontrollie
ren (vgl. EuGH Urteil vom 02.10.1991 – 
Rechtssache C 7/90 – Paul Vandevenne 
u. a.-; EuGH E 1991, S. I – 4371). 

Das unternehmerische Ziel, eine opti
mierte Fahrzeug- und Transportlogistik zu 
erreichen, muss dabei im Einklang mit 
allen tangierten Rechtsvorschriften ste
hen. Dabei geht das Einhalten der gesetzli
chen Vorschriften den kaufmännischen 
Unternehmensinteressen vor. 

Bei der Disposition hat das „Verkehrs
unternehmen“ neben den umfangreichen 
verkehrsrechtlichen Vorschriften (z.B. 
Lenk- und Ruhezeiten) auch sozialversi
cherungs-/arbeitsrechtliche sowie auslän
derrechtliche Rechtsnormen zu beachten. 

Das Verkehrsunternehmen (der Be
triebsinhaber) muss nicht selbst disponie
ren. Es kann eine andere Person beauftra
gen, bestimmte betriebsbezogene Pflich
ten wahrzunehmen (z. B. einem angestell
ten Speditionskaufmann die Disposition 
des Fahrereinsatzes übertragen), ohne 
jedoch von den notwendigen Aufsichts
maßnahmen entbunden zu sein (vgl. § 9 
Abs. 2 Nr. 2 OWiG; § 130 OWiG). 

10 Art. 4 Buchst. a) und p) VO (EG) 561/06 
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Ferner hat das „Verkehrsunterneh
men“ die Berufszugangsvoraussetzungen
nach der Richtlinie 96/26 EG des Rates vom 
29.04.1996 bzw. der Berufszugangsverord
nung für den Güterkraftverkehr zu erfül
len und nach Anhang 1 zu Art. 3 Abs. 4 der 
Richtlinie über Kenntnisse im „Bürgerli
chen Recht“, „Handelsrecht“, „Sozial
recht“, „Güterkraftverkehrsrecht“ sowie
die Vorschriften über den „Zugang zum
Markt“ zu verfügen (s. Kommentar Stra
ßenverkehrsrecht Lütkes/ Ferner/Kramer
Tz 10.2 zur Richtlinie 96/26 EG des Rates). 

4.2.2.3.2	 Einsatz von betriebsfremden

Fahrzeugen 

Werden eingehende Aufträge nicht mit
betriebseigenen Fahrzeugen abgewickelt, 
gehört es auch zu den Aufgaben der Dispo
sition, den Einsatz betriebsfremder Fahr
zeuge (Subunternehmer) zu organisieren. 
Dies gilt insbesondere für die Aufgaben
verteilung zwischen einem Spediteur und 
einem Frachtführer; ist aber nicht auf die
se Fälle beschränkt.  

Aufgabe des Spediteurs ist die Besor
gung der Güterversendung, die gesetzlich 
als Organisation des Transports definiert
wird (§§ 453, 454 HGB); Aufgabe des
Frachtführers ist die Durchführung des
Transports (§ 407 HGB). 

Im Rahmen der Transportorganisation 
obliegt dem Spediteur nach § 454 Abs. 1
HGB insbesondere die Bestimmung des
Beförderungsmittels und des Beförde
rungsweges, die Auswahl ausführender
Unternehmer, der Abschluss der für die
Versendung erforderlichen Fracht-, Lager
und Speditionsverträge sowie die Ertei
lung von Informationen und Weisungen
an die ausführenden Unternehmer und
die Sicherung von Schadensersatzansprü
chen des Versenders. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diese Bestimmung macht deutlich, 
dass jedes Speditions- oder andere Ver
kehrsunternehmen, das Subunternehmer 
für die Transportdurchführung einsetzt, 
diesen im Rahmen des Frachtvertrages 
(§ 407 HGB) alle organisatorischen Anwei
sungen zur Abwicklung des Trans
portauftrags erteilen können muss. Diese 
Anordnungsbefugnis (frachtvertragliches 
Weisungsrecht) wird jedoch durch den 
Vertragsgegenstand, die Beförderung von 
Gütern beschränkt. Sie erfasst nur auf
tragsbezogene Ausführungsanweisungen, 
die sich nicht auf die einzelne Arbeits
verrichtung, sondern nur auf das Arbeits
ergebnis beziehen dürfen. Dieses Wei
sungsrecht ist sachbezogen und er
folgsorientiert. Bei der Disposition 
betriebsfremder Fahrzeuge haben die 
Speditionsunternehmen oder andere Ver
kehrsunternehmen aber in Bezug auf Art, 
Ort und Zeit der Arbeitsleistung kein 
Weisungsrecht gegenüber dem Subun
ternehmer und insbesondere kein Wei
sungsrecht gegenüber dem bei diesem 
eingesetzten Personal; sie besitzen keine 
Personalhoheit. Solche Direktions- und 
Kontrollbefugnisse, wie sie die Disposition 
gegenüber betriebseigenem Personal 
ausüben kann, müssen beim Einsatz von 
Subunternehmern bei diesen verbleiben. 

Gleiches gilt auch beispielsweise für 
Entscheidungen über den Einsatz der 
Fahrzeuge des Subunternehmers; hier 
liegt die Dispostionsverantwortung beim 
Subunternehmer im Rahmen des § 407 
HGB. Insoweit ist zur Dispositionsverant
wortung des Spediteurs im Rahmen des 
§ 454 HGB abzugrenzen. 

Ungeachtet dessen haben u. a. Spedi
teure, Hauptauftragnehmer und Unter
auftragnehmer sicherzustellen, dass die 
vertraglich vereinbarten Beförderungs
zeitpläne nicht gegen die VO (EG) 561/06 
verstoßen (Art. 10 Abs. 4 VO (EG) 561/06). 
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Von den vorgenannten Ausführungen 
bleiben Rechte und Pflichten, wie sie im 
Verhältnis zwischen Frachtführer und Teil
bzw. Unterfrachtführer bestehen, unbe
rührt. 

4.2.2.4 Mögliche rechtliche Auswir
kungen einer inländischen 
Disposition 

4.2.2.4.1 Zulassungsrechtlich 

4.2.2.4.1.1 	 Regelmäßiger Standort - 
Definition 

Dieser Begriff wurde in der Rechtspre
chung entwickelt und kommt u. a .im 
Zulassungsrecht § 20 Abs. 1 FZV zur An
wendung. Fahrzeuge, die ihren regel
mäßigen Standort im Inland haben und 
am öffentlichen Straßenverkehr teilneh
men sollen, müssen über eine Zulassung 
der örtlich zuständigen Verwaltungsbe
hörde (Zulassungsbehörde) verfügen. 

Der regelmäßige Standort des Fahr
zeugs bestimmt sich nach objektiven 
Merkmalen, nicht nach subjektiven Vor
stellungen des Verfügungsberechtigten. 
Regelmäßiger Standort ist derjenige des 
„Schwerpunkts der Ruhevorgänge“ des 
Kfz, vom dem aus das Fahrzeug unmittel
bar zum Straßenverkehr eingesetzt wird. 
Meist ist es der Wohnsitz des Halters. 
Scheinbedingungen sind unbeachtlich.
Bei ständigem Einsatz im überregionalen 
Transportverkehr ist der Einsatzmittel
punkt entscheidend. Einsatzmittelpunkt 
ist der Ort, an dem über den jeweiligen, 
konkreten Einsatz des Fahrzeugs entschie
den bzw. disponiert wird.  

Daher kann zumindest in den Fällen, in 
denen eine Disposition betriebsfremder 
Fahrzeuge nicht in der unter Tz. 4.2.2.3.2 
dargestellten Art und Weise vollzogen 
wird, d. h. dass sie neben dem Fahrzeug
einsatz auch das Direktionsrecht gegen



 

über dem Fahrpersonal umfasst, von 
einem inländischen Standort der 
Fahrzeuge ausgegangen werden. 

4.2.2.4.1.2	 Zulassung im Bundes
gebiet 

Hat ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug 
seinen regelmäßigen Standort im Bundes
gebiet, kommt das deutsche Zulassungs
recht zur Anwendung. Es fehlt insoweit 
trotz der Zulassung in einem anderen 
Staat an der verkehrsrechtlich vorge
schriebenen Zulassung nach § 1 StVG i. V. 
m. §§ 3, 20 FVZ. 

Besonderheit: Bei EU-Fahrzeugen ist 
das Urteil des EuGH Rs C – 115/00 vom 
02.07.2002 (Hoves-Urteil zur Kabotage 
innerhalb der EU) zu beachten. 

Hinweis zu Mietfahrzeugen: Werden 
Fahrzeuge aus dem Ausland längerfristig 
angemietet, so verlagert sich der Standort 
des Fahrzeugs in das Inland, mit der Folge 
der sofortigen Zulassungspflicht. 

Hierzu Besonderheit: beim Anmieten 
von EU-Fahrzeugen ist EuGH Rs. C 228/01 
(Jacques Bourrasse) und Rs. C 289/01 (Jean-
Marie Perchicot) zu beachten. Nach diesen 
beiden Urteilen hat der Mieter das Fahr
zeug in seinem Sitzstaat anzumelden. 

4.2.2.4.2. Güterkraftverkehrsrechtlich 

Genehmigungen (z.B. Drittstaaten, CEMT-
Genehmigungen) sind Inhabergenehmi
gungen, die weder übertragbar, zu ver
mieten noch zu verschenken sind. Die 
Inhabergenehmigungen sind an ein Un
ternehmen gebunden. 

Werden fremde LKW (EU + Drittstaa
ten) mit Fremd-Genehmigungen vom 
Inland (von einem Dritten) aus disponiert, 
wird ungenehmigter Güterkraftverkehr 
durchgeführt (vgl. hierzu §19 GüKG). 
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4.2.2.4.3 Aufenthaltsrechtlich 

Wurden für ausländische Arbeitnehmer 
im grenzüberschreitenden Straßenver
kehr Aufenthaltstitel beantragt, sind in 
diesem Zusammenhang Angaben in den 
Einladungen (vgl. §§ 79 ff. AufenthG; alt: 
§§ 82, 84 AuslG) zu prüfen und festzustel
len, ob ggf. bei der Visa Beantragung un
richtige Angaben im Sinne von § 95 Abs. 2 
Nr. 2 AufenthG (alt: § 92 Abs. 2 Nr. 2 AuslG) 
gemacht wurden. 

4.2.2.4.4 KFZ–steuerrechtlich 

Werden Fahrzeuge auf öffentlichen Stra
ßen im Inland ohne die verkehrsrechtlich 
vorgeschriebene Zulassung benutzt, liegt 
eine widerrechtliche Benutzung vor (§ 2 
Abs. 5 KraftStG).  

Ausländische Fahrzeuge für die ein in
ländischer regelmäßiger Standort begrün
det wird, und die ohne nach § 1 StVG in 
Verbindung mit §§ 3, 20 FZV zugelassen zu 
sein genutzt werden, werden demnach – 
sofern keine Ausnahmetatbestände grei
fen – widerrechtlich genutzt.  

Es fällt für widerrechtlich genutzte 
Fahrzeuge für mindestens ein Monat die 
KFZ-Steuer an (vgl. §§ 1, 2 KraftStG). 

Hinsichtlich der EU-Fahrzeuge wird auf 
das EUGH-Urteil vom 02.07.2002 Rs C 
115/00 (Hoves-Urteil) verwiesen (gilt nicht 
bei angemieteten Fahrzeugen). 

4.2.2.4.5 Sozialversicherungsrechtlich 

Bei der unter Tz. 4.2.2.3 dargestellten Dis
position von betriebsfremden Fahrzeugen 
wird beim Einsatz von Fahrzeugen aus
ländischer Niederlassungen im Einzelfall 

– ggf. unter Berücksichtigung des Arbeit
nehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) – zu 
prüfen sein, in welchen Fällen in Deutsch
land die speditionelle oder frachtrechtli
che Dispositionsbefugnis überschritten 
und so ein Beschäftigungsverhältnis zum 
ausländischen Arbeitnehmer begründet 
wird, und in welchen Fällen der deutsche 
Arbeitgeber verpflichtet wäre, den auslän
dischen Arbeitnehmer zur Sozialversiche
rung anzumelden (§ 28 a SGB IV) sowie die 
entsprechenden Sozialversicherungsbei
träge an die Krankenkasse (Einzugsstelle) 
und den Unfallversicherungsträger abzu
führen (§§ 28e und 28h SGB IV, 168 SGB 
VII). 

Je nach Einzelfall kann der in Deutsch
land ansässige Arbeitgeber auch verpflich
tet sein, die nach dem innerstaatlichen 
Recht eines anderen Mitgliedstaates beste
henden Melde- und Beitragspflichten zu 
erfüllen, wenn für den Arbeitnehmer die 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit 
dieses Staates gelten. 

4.2.2.4.6 Zollrechtlich 

In den unter Tz. 4.2.2.4.1.1 dargestellten 
Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass ein 
Drittstaatenfahrzeug u. U. einen regelmä
ßigen inländischen Standort erhält (vgl. Tz. 
4.2.2.4) und damit einer deutschen Zulas
sung bedarf. 

Neben der güterkraftverkehrsrechtli
chen Würdigung wäre in diesen Fällen im 
Einzelfall vorab zu prüfen, ob die Fahr
zeuge in den zoll- und steuerrechtlich 
freien Verkehr zu überführen respektive 
zollschuldrechtliche Tatbestände verwirk
licht. 
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I. Vorwort und Einleitung

1.1 Vorwort

Die vorliegende Darstellung der Rechtslage (Stand: 8. Oktober 2008) bietet einen Überblick über die Rechtslage in Abgrenzung zu rechtlich unzulässigen Handlungen für den Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe und dient als Nachschlagewerk, insbesondere für Wirtschaftsbeteiligte. Ergänzende Ausführungen zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit bietet das Handbuch „Vorschriften für die Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen im Bereich der EU-Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit“, das auf der Internetseite www.zoll.de (Publikationen, Broschüren) zur Verfügung gestellt wird.

Zweifel, ob eine steuer- oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, ob ein Gewerbe anzumelden ist usw., können mit der jeweils zuständigen Behörde geklärt werden. Außerhalb ihrer Zuständigkeit dürfen Behörden keine Rechtsberatung vornehmen; das gilt auch für die Bundesministerien. Rechtliche und steuerliche Beratung in Einzelfällen erteilen die Angehörigen der beratenden Berufe (insbesondere Rechtsanwälte, Steuerberater). Ferner besteht nach dem Beratungshilfegesetz die Möglichkeit, Beratungshilfe bei einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin, einem Rechtsbeistand oder einer vom jeweiligen Land eingerichteten Beratungsstelle in Anspruch zu 
nehmen; dies setzt allerdings eine finanzielle Bedürftigkeit voraus.

1.2 Einleitung

Zur Verbesserung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung haben das Bundesministerium der Finanzen, die Tarifvertragsparteien des Speditions-, Transport- und Logistikgewerbes (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., Bundesverband Möbelspedition (AMÖ) e.V., Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V. (DSLV), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sowie das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) am 7. April 2006 ein bundesweites, branchenbezogenes Aktionsbündnis gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in dieser Branche geschlossen.

Die Bündnispartner sind gemeinsam der Auffassung, dass

· die Schwarzarbeit in Deutschland in vielen Branchen ein alarmierendes 
Niveau erreicht hat, durch das gesetzestreue Betriebe und Arbeitnehmer auch im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe geschädigt werden und nicht weiter hinnehmbare Einnahmeausfälle bei den Sozialversicherungsträgern und dem Fiskus verursacht werden 

· durch die Schwarzarbeit viele Arbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil Speditions-, Transport- und Logistikbetriebe, die sich an Recht und Gesetz halten, gegenüber der illegalen Konkurrenz keine faire Chance im Wettbewerb mehr haben. 

Das Aktionsbündnis verfolgt folgende Ziele:

· Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für die negativen Folgen von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung

· fairer Wettbewerb unter gleichen Bedingungen statt ruinöse Preiskonkurrenz durch illegale Praktiken


· ordnungsgemäße Entrichtung der Steuern und der Beiträge zur Sozialversicherung durch alle Unternehmen des Speditions-, Transport- und Logistikgewerbes


· konsequenter Gesetzesvollzug gegenüber Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Auftraggebern bei der Bekämpfung der gewerbsmäßigen Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung


· Einhaltung gesetzlich vorgegebener sozialer Standards und Arbeitsbedingungen

Um diese Ziele zu erreichen, haben die Bündnispartner vereinbart, eng zusammenzuarbeiten und möchten dazu insbesondere:

· öffentlich in einem Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung antreten


· die Information der Öffentlichkeit über die schädlichen Folgen von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie über die Folgen von Gesetzesverstößen verstärken 


· den Informationsfluss zwischen den Verbänden und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie dem Bundesamt für Güterverkehr vor Ort weiter verbessern


· unter Leitung des Bundesministeriums der Finanzen einen Arbeitskreis auf Bundesebene einrichten, der praktische Ansätze zur verbesserten Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe erarbeitet und dazu auch die Wirksamkeit der geltenden gesetzlichen Regelungen sowie ggf. deren Änderung erörtert.


Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung wird über diese Bündnisaktivitäten hinaus weitere intensive Prüfmaßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe durchführen. Dabei wird auch das Bundesamt für Güterverkehr intensiv eingebunden.

Es werden insbesondere folgende Schwerpunkte im Vordergrund stehen:

· regelmäßige Kontrollen auf der Straße und auf Betriebsgeländen auch außerhalb allgemein üblicher Arbeitszeiten sowie am Wochenende


· verstärkte Ausrichtung der Kontrollen auch auf aktuelle Verschleierungsformen gewerbsmäßiger Schwarzarbeit, wie z.B. Scheinselbständigkeit


II. Überblick zur aktuellen Lage in der 
Speditions-, Transport- und 
Logistikbranche


Im Straßengüterverkehr kam es nach dem insgesamt moderaten verkehrswirtschaftlichen Verlauf in den zurückliegenden Jahren seit etwa Mitte des Jahres 2005 zu einer durchgreifenden Aufwärtsentwicklung. 


Kennzeichnend für diese Entwicklung des Straßengüterverkehrs war, dass neben dem grenzüberschreitenden Verkehr, der aufgrund der anhaltend guten Außenhandelstätigkeit seit Jahren kontinuierlich zunimmt, nunmehr auch der Binnenverkehr - nach Jahren der Stagnation und des Rückgangs - deutlich zum Wachstum beitrug. Die allgemeine Konjunkturerholung führte in fast allen Güterabteilungen zu Aufkommens- und Leistungssteigerungen.


Bei der Betrachtung des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs ist jedoch zu berücksichtigen, dass etwa drei Viertel der erzielten Beförderungsleistungen durch gebietsfremde Transportunternehmen erbracht werden. Im Güterverkehr mit den mittel- und osteuropäischen Staaten lag der Marktanteil der gebietsfremden Unternehmen bereits vor der EU-Erweiterung bei etwa 90 % und hat sich seit dem auf leicht erhöhtem Niveau verstetigt. Ursächlich für die Anteilsentwicklung sind vor allem die unterschiedlichen Kostenstrukturen der in- und ausländischen Unternehmen. Vor allem gebietsfremde Transportunternehmen partizipieren daher am Wachstum des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs.

Dennoch ist die aktuelle Lage auf dem Güterkraftverkehrsmarkt weiterhin durch eine gute bis sehr gute Auftragslage geprägt. 


Der Straßengüterverkehr erreichte, getragen von einer hohen Nachfrage im grenzüberschreitenden und im Binnenverkehr, in jüngster Zeit wiederholt einen Spitzenwert und zugleich das höchste Mengenwachstum aller Landverkehrsträger. Insbesondere der Nahbereich verzeichnete infolge der regen Bautätigkeit deutliche Mengenzuwächse. Die gestiegene Nachfrage nach Beförderungsleistungen spiegelte sich nicht nur in der Entwicklung der mautpflichtigen Fahrleistungen auf deutschen Bundesautobahnen entsprechend wider, sondern auch in gestiegenen Beförderungsentgelten in zahlreichen Marktsegmenten. Letzteres gilt sowohl für den nationalen als auch den internationalen Verkehrsmarkt.


Die wirtschaftliche Situation der Güterkraftverkehrsunternehmen hat sich insgesamt in jüngster Zeit auf breiter Front weiter entspannt, zum Teil nachhaltig verbessert. Ausdruck dessen sind nicht zuletzt der Rückgang der Insolvenzen im Güterverkehrsgewerbe und das gute Investitionsklima. Letzteres spiegelt sich in der Zunahme des Anteils umweltfreundlicher Lastkraftfahrzeuge und deren mautpflichtiger Fahrleistung auf deutschen Autobahnen wider.

Größere Speditionsunternehmen ohne eigenen Fuhrpark und ohne engere Geschäftsbeziehungen zu ihren Transportunternehmen mussten Entgelterhöhungen akzeptieren, um sich den benötigten Laderaum zu sichern. Diese geänderte Marktlage veranlasst zahlreiche Speditionen, die die Transportdurchführung in den letzten Jahren in zunehmendem Umfang an Subunternehmen übertragen hatten, wieder in den Aufbau eigener Laderaumkapazitäten zu investieren.


Entspannt hat sich der durch die EU-Erweiterung verstärkte Wettbewerbs- und Preisdruck seitens der Wettbewerber aus den neuen EU-Mitgliedstaaten. Hierzu beigetragen hat neben dem allgemeinen Konjunkturaufschwung eine weitere Annäherung der Kostenniveaus.


Der Konjunkturaufschwung sowie der zunehmende nationale und internationale Güteraustausch kommen besonders den Transport- und Logistikunternehmen zugute. Die zeitweise knappen Transportkapazitäten machen dabei eine stärkere Rücksichtnahme der großen Speditions- und Logistikketten und der verladenden Wirtschaft auf das vorhandene Transportangebot notwendig. Dies führt zu einer engeren Verzahnung zwischen den Bereichen des reinen Transports und der übergeordneten Güterverkehrslogistik. Große Transport- und Logistikkonzerne reagieren auf die so gewachsenen Abhängigkeiten durch die Übernahme weiterer Unternehmen und den Ausbau der eigenen Netzwerke. Mittelständische Transport- und Speditionsunternehmen versuchen dagegen eher, durch den Auf- und Ausbau überbetrieblicher Kooperationen im Markt bestehen zu können.


III. Darstellung der Rechtslage 

3.1 Aufenthaltsrecht/ 
Arbeitsgenehmigungsrecht

3.1.1 Allgemeines

Für Einreise und Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland benötigen Ausländer grundsätzlich einen Aufenthaltstitel. Eine Erwerbstätigkeit dürfen sie im Regelfall nur ausüben, wenn der Aufenthaltstitel es erlaubt.


Ausländer sind Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Grundgesetz sind, also i.d.R. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.


Staatsangehörige eines EU-Mitglied-staates
 (Unionsbürger) und des EWR
 sind gegenüber Drittstaatsangehörigen privilegiert.

3.1.2
Unionsbürger


3.1.2.1
Rechtslage


Staatsangehörige von Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Zypern (Südteil) benötigen für die Einreise und den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland keinen Aufenthaltstitel. Es reicht aus, wenn sie ihre Unionsbürgerschaft mit ihrem Passdokument nachweisen. 


Sie dürfen ferner eine unselbständige Beschäftigung als Arbeitnehmer ausüben. Hierzu benötigen sie keine Arbeitsgenehmigung.


Staatsangehörige von Lettland, Litauen, Estland, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien dürfen als Unionsbürger ebenfalls visumfrei nach Deutschland einreisen und sich hier aufhalten. 


Ihre Arbeitnehmerfreizügigkeit ist allerdings zunächst noch im Rahmen der Beitrittsverträge eingeschränkt. Sie benötigen zur Ausübung einer Beschäftigung daher grundsätzlich eine Arbeits-
genehmigung- EU der Bundesagentur für Arbeit. Die Genehmigungen werden von den Arbeitsagenturen nach den gesetzlichen Bestimmungen als befristete Arbeitserlaubnis-EU oder unbefristete Arbeitsberechtigung-EU erteilt. Sie sind dort zu beantragen. Mit der Arbeit darf grundsätzlich erst begonnen werden, wenn die Genehmigung tatsächlich ausgestellt wurde.


Sind die o. g. Beitrittsstaatsangehörigen bei einem im Ausland ansässigen 
Arbeitgeber beschäftigt und werden sie von ihm als Fahrer im grenzüberschreitenden Güterverkehr eingesetzt, so benötigen sie ausnahmsweise keine Arbeitsgenehmigung -EU, wenn das Fahrzeug im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen ist. Handelt es sich um einen in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR niedergelassenen Arbeitgeber (z.B. niederländische Speditionsfirma), so darf er seine Fahrer im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit einsetzen. 


3.1.2.2
Kontrolle und Sanktionen


Die Einhaltung und Beachtung der 
Arbeitsgenehmigungspflicht-EU wird von den bei den Hauptzollämtern eingerichteten Sachgebieten Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrolliert. 


Wer eine Beschäftigung ausübt, ohne dass ihm/ ihr hierfür von der Arbeitsagentur eine erforderliche Arbeitsgenehmigung-EU erteilt wurde, muss mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € rechnen 
(§ 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III). 


Bei beharrlicher Wiederholung macht er/sie sich sogar strafbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 b) SchwarzArbG) und kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.


Auch der Arbeitgeber, der einen Ausländer ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung-EU beschäftigt, handelt ordnungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Der Bußgeldrahmen beträgt bis zu 500.000 €. 

Im beharrlichen Wiederholungsfall oder bei unerlaubter Beschäftigung von mehr als fünf Ausländern gleichzeitig kann nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2a SchwarzArbG die Tat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden Soweit auffällig schlechtere Arbeitsbedingungen gewährt werden, als vergleichbaren deutschen Arbeitnehmern, ist ebenfalls die Grenze zur Straftat überschritten. Gemäß § 10 SchwarzArbG ist eine solche Tat mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. In besonders schweren Fällen kann eine solche Tat mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.


3.1.3
Staatsangehörige der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)


Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst neben den EU-Staaten auch Norwegen, Island und Liechtenstein.


Für die Staatsangehörigen von Norwegen, Island und Liechtenstein gelten nach dem EWR-Vertrag die Freizügigkeitsbestimmungen des EU-Rechts.


Norwegische, isländische und liechtensteinische Staatsangehörige benötigen für die Einreise und den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland keinen Aufenthaltstitel. Es reicht aus, wenn sie ihre Staatsangehörigkeit mit ihrem Passdokument nachweisen. Sie dürfen ferner eine unselbständige Beschäftigung als Arbeitnehmer ausüben. Hierzu benötigen sie keine Arbeitsgenehmigung.


3.1.4
Drittstaatsangehörige


3.1.4.1
Rechtslage


Drittstaatsangehörige sind Personen, die weder Deutsche noch Staatsangehörige eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates sind.


Für Einreise und Aufenthalt in die bzw. der Bundesrepublik Deutschland benötigen Drittstaatsangehörige grundsätzlich einen Aufenthaltstitel. Eine Erwerbstätigkeit dürfen sie nur ausüben, wenn der Aufenthaltstitel es erlaubt (§ 4 Abs. 3 AufenthG) oder eine Ausnahme gilt.


Keinen Aufenthaltstitel und Beschäftigungserlaubnis benötigen Staatsangehörige der Schweiz.


Die Ausländerbehörden bzw. für Visa die Auslandsvertretungen der Bundes-republik Deutschland erteilen folgende Aufenthaltstitel:


· (befristete) Aufenthaltserlaubnis

· (unbefristete) Niederlassungserlaubnis

· Visum

· Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG


Wurde eine Niederlassungserlaubnis oder von deutschen Behörden eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt, so darf generell jede Erwerbstätigkeit ausgeübt werden. Ausländer mit einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, die von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, sind nicht zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt. Diesen Personen kann eine Aufenthaltserlaubnis nach 38a AufenthG erteilt werden, die dann eine Aussage zur Erwerbstätigkeit beinhaltet.


Bei Ausländern, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind, enthält die Aufenthaltserlaubnis auch eine Aussage zur 
Erwerbstätigkeit. Auf der Basis verschiedener Bestimmungen kann der Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis wie der Ausländer mit Niederlassungserlaubnis jede 
Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel enthält die Aufenthaltserlaubnis dann den Hinweis „Erwerbstätigkeit gestattet“. Enthält die Aufenthaltserlaubnis lediglich die Erlaubnis zu einer speziellen Beschäftigung, so ist nur diese Beschäftigung 
erlaubt. 


Ausländer, die keinen Aufenthaltstitel haben, deren Aufenthalt in Deutschland aber gestattet (Asylbewerber) oder geduldet ist, dürfen eine Beschäftigung nur ausüben, wenn es ihnen ausdrücklich erlaubt ist. Ein Arbeitsmarktzugang ist frühestens nach einer einjährigen Wartezeit möglich.


Für drittstaatsangehöriges Fahrpersonal eines im Ausland ansässigen Arbeitgebers sieht § 13 BeschV i.V.m. § 16 BeschV, § 17 AufenthV für den internationalen grenzüberschreitenden Straßenverkehr Ausnahmen vor.


Grenzüberschreitender Straßenverkehr i. S. von § 13 BeschV liegt vor, wenn die Fracht ohne Um- und Zwischenladevorgänge zu ihrem in einem anderen Staat gelegenen Bestimmungsort transportiert wird bzw. Leerfahrten in Verbindung mit diesen Beförderungen stattfinden. Ob hierzu eine EWR-Außengrenze oder eine EWR-Binnengrenze überschritten wird, ist für die Beurteilung, ob grenzüberschreitender Verkehr gegeben ist, unerheblich. 


Sofern der Arbeitgeber eines Fahrers seinen Sitz innerhalb der EU oder des EWR hat, so bestimmt § 13 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Artikel 2 der VO (EWG) Nr. 881/92, dass das vom ihm benutzte Fahrzeug in einem EU-Mitgliedsstaat amtlich zugelassen sein muss. Danach wäre ein Umsatteln für das Merkmal des grenzüberschreitenden Verkehrs dann unschädlich, wenn die neue Zugmaschine ebenfalls in einem EU-Mitgliedsstaat (demselben oder einem anderen) amtlich zugelassen ist. In EWR-Staaten zugelassene Zugmaschinen sind dabei wie in EU-Mitgliedstaaten zugelassene Zugmaschinen zu behandeln. Ein Umsatteln von einer EWR-Zugmaschine auf eine EU-Zugmaschine, und umgekehrt, ist unschädlich.


 Hat der Arbeitgeber eines Fahrers seinen Sitz außerhalb der EU bzw. des EWR, so muss das Fahrzeug gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 BeschV im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen sein. In diesem Fall berührt 
das Umsatteln den Begriff des grenzüberschreitenden Verkehrs nur dann nicht, wenn die neue Zugmaschine ebenfalls in dem Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen ist. Ein Umsatteln auf eine Zugmaschine, die in einem anderen Staat zugelassen ist, wird von § 13 BeschV nicht mehr erfasst. 


Maßgeblich ist ferner nicht die Fahrstrecke des einzelnen Fahrers sondern der Gesamttransportweg der Ware. Staffelfahrten, bei denen jeder Fahrer nur eine (inländische) Teilstrecke fährt, die Ladung selbst aber aus dem Ausland kommt oder dorthin soll und unterwegs nicht umgeladen wird, sind als grenzüberschreitender Verkehr zu qualifizieren.

Beispiele für grenzüberschreitenden Straßenverkehr:


· Ladung kommt aus Ankara/Türkei und wird nach Nürnberg/Deutschland transportiert.

· Ladung kommt von Mailand/Italien nach Köln/Deutschland.

· Ladung kommt aus Mailand/Italien und soll nach Moskau/Russland, Deutschland wird dabei durchfahren


· Ladung kommt aus Ankara/Türkei und soll nach Hamburg/Deutschland. Der LKW wird von verschiedenen Fahrern jeweils für Teilstücke gefahren (Staffelfahrt). Ein Fahrer übernimmt den LKW in Hannover und fährt das letzte Teilstück bis Hamburg.

· Fahrer von vorangegangenem Beispiel fährt leer von Hamburg nach Köln, um dort Ware für Ankara/ Türkei zu laden. 


Eine Grenzüberschreitung liegt aber dann nicht vor, wenn die Fracht lediglich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von A nach B befördert wird (z.B. Ladung in Hamburg aufgenommen, nach Köln transportiert und dort abgeladen). Hierbei handelt es sich um Kabotage.


Zur Fahrtätigkeit zählt neben dem Führen des Fahrzeuges auch die Erbringung beförderungsbezogener Leistungen insbesondere auch das Be- und Entladen, nicht aber das Einsortieren der gelieferten Fracht im Betrieb des deutschen Kunden oder die Montage der gelieferten Fracht.

Soweit der Arbeitgeber seinen Sitz in einem EU/EWR-Staat außerhalb Deutschlands hat (§ 13 Abs. 1 BeschV) und für seinen drittstaatsangehörigen Fahrer eine Fahrerbescheinigung nach der EG-VO 881/92 ausgestellt wurde, ist im grenzüberschreitenden Straßenverkehr für drei 
Monate innerhalb eines Zeitraumes von 
12 Monaten in Deutschland keine Beschäftigungserlaubnis i.S. von § 4 Abs. 3 AufenthG nötig. Ein Positivstaatler gemäß Anhang II der EG-VO 539/2001
 benötigt insoweit im Gegensatz zu einem Negativstaatler auch keinen Aufenthaltstitel (z.B. kroatischer Fahrer eines niederländischen Spediteurs). 


§ 13 Abs. 2 BeschV hingegen regelt die Fallgestaltung, dass der Arbeitgeber seinen Sitz außerhalb der EU/ des EWR hat. Ein Positivstaatler, der bei einem solchen Arbeitgeber als Fahrer beschäftigt ist, benötigt für eine Beschäftigung im grenzüberschreitenden Straßenverkehr bis zu drei Monate innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten keinen Aufenthaltstitel nach dem AufenthG, wenn das Fahrzeug im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen ist. Er darf insoweit auch die Beschäftigung als Fahrer ausüben.


Ein Negativstaatler hingegen benötigt für eine solche Fallgestaltung einen Aufenthaltstitel. Für drei Monate innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ist es jedoch nicht erforderlich, dass dieser Aufenthaltstitel die Beschäftigung als Fahrer ausdrücklich erlaubt.

3.1.4.2
Kontrolle und Sanktionen


Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung prüft, ob eine Beschäftigung mit dem erforderlichen Aufenthaltstitel ausgeübt wird. 


Wer eine Beschäftigung ausübt, ohne dass ihm/ihr hierfür ein erforderlicher Aufenthaltstitel erteilt wurde, der die Ausübung der Beschäftigung erlaubt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 
5.000 €  rechnen (§ 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III). 


Bei beharrlicher Wiederholung macht er/sie sich sogar strafbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 b) SchwarzArbG) und wird vom Amtsgericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.


Wer sich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhält, ohne dass er dies darf, kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden 
(§ 95 Abs. 1 Nr. 2, § 95 Abs. 1a AufenthG).


Ein Positivstaatler ohne Aufenthaltstitel, der ordnungswidrig nach § 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III handelt, erfüllt i. d. R. auch den Straftatbestand des illegalen Aufenthaltes nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. 


Der Arbeitgeber, der einen Ausländer ohne erforderlichen, die Beschäftigung erlaubenden Aufenthaltstitel beschäftigt, handelt ordnungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Der Bußgeldrahmen beträgt bis zu 500.000 €. 


Im beharrlichen Wiederholungsfall oder bei unerlaubter Beschäftigung von mehr als fünf Ausländern gleichzeitig kann nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2a SchwarzArbG die Tat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Soweit auffällig schlechtere Arbeitsbedingungen gewährt werden als vergleichbaren deutschen Arbeitnehmern, ist ebenfalls die Grenze zur Straftat überschritten. Gemäß § 10 SchwarzArbG ist eine solche Tat mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. In besonders schweren Fällen kann eine solche Tat mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.


Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer einen Ausländer zu einer illegalen Einreise nach Deutschland anstiftet oder ihm Hilfe dazu leistet (z.B. durch Beschäftigung oder Unterkunft) und dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt oder wiederholt oder zugunsten von mehreren (mindestens zwei) Ausländern handelt (§ 96 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 a AufenthG). Ebenso wird bestraft, wer einen Ausländer zu einem illegalen Aufenthalt in Deutschland bzw. zum widerrechtlichen Beschaffen und Verwenden eines Aufenthaltstitels oder Duldung anstiftet und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt (§ 96 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, Abs. 1a oder Abs. 2 Nr. 1 b) oder Nr. 2 AufenthG). In besonders schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. Der Versuch ist strafbar.


3.2
Leistungsmissbrauch


3.2.1
Rechtslage


Sozialleistungen dienen der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit. Sie sollen ein menschenwürdiges Dasein sichern und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abwenden oder ausgleichen, im Fall der Arbeitsförderung insbesondere Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines angemessenen Arbeitsplatzes und wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosigkeit geben.


Sozialleistungen werden von der Solidargemeinschaft der Beitragszahler aufgebracht oder aus Steuermitteln finanziert.


Derjenige, der Sozialleistungen, z.B. 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II beantragt oder erhält, hat gegenüber dem Sozialleistungsträger daher gemäß § 60 SGB I Mitwirkungspflichten. So muss er alle für die Sozialleistung maßgeblichen Tatsachen angeben und Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitteilen (§ 60 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB I).


Eine Änderung in den Verhältnissen, die für den Bezug von Arbeitslosengeld erheblich ist, ist z.B. die Aufnahme einer Beschäftigung, auch als Nebentätigkeit oder selbständige Tätigkeit.

Der Leistungsempfänger oder Antragsteller, der eine solche Änderung in den Verhältnissen vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, handelt ordnungswidrig nach § 404 Abs. 2 Nr. 26 SGB III bzw. § 63 Abs. 1 Nr. 6 SGB II und muss mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € rechnen. Zu Unrecht erhaltene Sozialleistungen muss er zurückzahlen.


Soweit die o. g. Mitwirkungspflichten nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB I vorsätzlich verletzt und Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang erbracht werden, beträgt der Bußgeldrahmen bis zu 300.000 € (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 a) und b), Abs. 3 SchwarzArbG).


Zugleich kann der Straftatbestand des Betruges (§ 263 StGB) verwirklicht sein, der vorrangig vor dem subsidiär in Betracht kommenden § 9 SchwarzArbG (Erschleichen von Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen) zu sanktionieren ist. Betrug ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Der Versuch ist strafbar. Erschleichen von Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen ist mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht.


Auch der Auftraggeber von Schwarzarbeit handelt ordnungswidrig. Wer wissentlich Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er eine oder mehrere Personen beauftragt, die diese Leistungen unter vorsätzlicher Tatbestandsverwirklichung der Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 a) oder b) SchwarzArbG erbringen, oder wer dies billigend in Kauf nimmt, wird ebenfalls mit Geldbuße bis zu 300.000 € bestraft (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 a), b), Abs. 3 SchwarzArbG). 


Hat er vorsätzlich zu einem Betrug nach § 263 StGB Hilfe geleistet oder dazu angestiftet, so ist er ebenfalls mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht.


3.2.2
Bescheinigungen


Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine vollständige und richtige Arbeitsbescheinigung ausstellen (§ 312 SGB III). Er hat dabei den von der Bundesagentur für Arbeit hierfür vorgesehenen Vordruck zu verwenden. 


Wird eine Nebentätigkeit ausgeübt, so muss der Arbeitgeber bzw. der Auftraggeber demjenigen, der Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II beantragt hat oder bereits erhält, darüber unverzüglich eine vollständige und inhaltlich zutreffende Nebenverdienstbescheinigung 
(§ 312 SGB III) bzw. eine Einkommensbescheinigung (§ 58 SGB II) erteilen. 


Darüber hinaus müssen Anfragen der Agentur für Arbeit beantwortet werden 
(§ 315 SGB III, §§ 57, 60 SGB II).


Zuwiderhandlungen können jeweils die Festsetzung einer Geldbuße durch die Agentur für Arbeit bis zu 2.000 € nach sich ziehen. 




3.3
Arbeitnehmerüber-lassung


3.3.1
Rechtslage


Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen gemäß § 1 AÜG grundsätzlich einer Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit. 


Der Inhaber einer güterkraftverkehrsrechtlichen Berechtigung (Erlaubnis, Gemeinschaftslizenz usw.) bedarf für die Beförderung von Gütern mit einem Kraftfahrzeug für andere keiner Erlaubnis nach dem AÜG, auch wenn diese Beförderung durch die bei ihm angestellten Fahrer vorgenommen wird und seine Arbeitnehmer bei der Beförderung Weisungen des Auftraggebers unterliegen. Eine Berechtigung nach dem GüKG erstreckt sich aber nicht auf den Verleih von Kraftfahrzeugführern ohne Kraftfahrzeug (1.1.4 Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit zum AÜG, Stand Oktober 2004) und ersetzt damit nicht die Erlaubnis nach dem AÜG.


Bei einem Dienst- oder Werkvertrag organisiert der Vertragsnehmer die zur Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolges notwendigen Handlungen selbst, ggf. mit Erfüllungsgehilfen. Er bleibt für die Erfüllung der im Vertrag geschuldeten Dienste oder die Herstellung des geschuldeten Werks verantwortlich. Bei der Arbeitnehmerüberlassung überlässt er dem Vertragspartner geeignete Arbeitskräfte, die dieser nach eigenen betrieblichen Erfordernissen in seinem Betrieb einsetzt (BAG, Urteil vom 08.11.1978, 5 AZR 261/77). Der verleihende Unternehmer hat nicht dafür einzustehen, dass seine Arbeitnehmer 

die ihnen gegenüber dem entleihenden Unternehmer obliegenden Vertragspflichten ordnungsgemäß erfüllen. Er haftet dafür, dass die von ihm gestellten Arbeitnehmer für die in dem Vertrag vorgesehene Dienstleistung geeignet sind (BGH, Urteil vom 09.03.1971, VI ZR 138/69). 


Für die rechtliche Einordnung eines konkreten Vertrages kommt es nicht auf die Bezeichnung des Vertrages an, sondern auf den Inhalt der gegenseitigen Pflichten (BGH, Urteil vom 08.11.1979, VII ZR 337/78). Die Vertragsschließenden können die zwingenden Schutzvorschriften des AÜG nicht dadurch umgehen, dass sie einen vom tatsächlichen Geschäftsinhalt abweichenden Vertragstyp wählen. Der Geschäftsinhalt kann sich sowohl aus dem Wortlaut des Vertrages als auch dessen praktischer Durchführung ergeben. Widersprechen beide einander, so ist die tatsächliche Handhabung maßgebend, weil sich aus dieser am ehesten Rückschlüsse darauf ziehen lassen, von welchen Rechten und Pflichten die Vertragspartner ausgegangen sind, was sie wirklich gewollt haben. Der so ermittelte wirkliche Wille der Vertragspartner bestimmt den Geschäftsinhalt und damit den Vertragstyp (BAG, Urteil vom 31.03.1993, 7 AZR 338/92).


Verfügt der Werk- oder Dienstleistungsunternehmer nicht über die betrieblichen oder personellen Voraussetzungen, die Tätigkeit der von ihm zur Erfüllung vertraglicher Pflichten im Betrieb eines Dritten eingesetzten Arbeitnehmer vor Ort zu organisieren und ihnen Weisungen zu erteilen, so liegt Arbeitnehmerüberlassung vor (BAG, Urteil vom 09.11.1994, 7 AZR 217/94).


Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern sind nach § 9 Nr. 1 AÜG unwirksam, wenn der Verleiher nicht die nach § 1 AÜG erforderliche Erlaubnis hat. In diesen Fällen gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer als zustande gekommen (gesetzliche Fiktion). 


Für anfallende Sozialversicherungsbeiträge haften Verleiher und Entleiher (§ 28e Abs. 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch).


3.3.2
Sanktionen


Der Verleih eines Arbeitnehmers ohne das Vorliegen einer entsprechenden Verleiherlaubnis ist mit Geldbuße bis zu 25.000 € bedroht (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 AÜG). Der Verleih (mit Verleiherlaubnis) ausländischer 
Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. einen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geldbuße bis zu 500.000,- € bedroht (404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Der Verleih (ohne Verleiherlaubnis) ausländischer Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. einen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht (§ 15 AÜG). 


Der Entleih eines Arbeitnehmers von einem Verleiher ohne entsprechende Verleiherlaubnis ist mit Geldbuße bis zu 25.000 € bedroht (§ 16 Abs. 1 Nr. 1a AÜG). Der Entleih (von einem Verleiher mit Verleiherlaubnis) ausländischer Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geldbuße bis zu 500.000,- € bedroht (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG). Der Entleih (von einem Verleiher ohne Verleiherlaubnis) ausländischer Arbeitnehmer, die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, ist mit Geldbuße bis zu 500.000,- € bedroht (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III).


Der Entleih (von einem Verleiher mit Verleiherlaubnis) ausländischer Leiharbeitnehmer die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, zu Arbeitsbedingungen die in einem auf-fälligen Missverhältnis zu Arbeits-bedingungen deutscher Leiharbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, ist mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht (§ 15a Abs. 1 AÜG). Der Entleih (von einem Verleiher ohne Verleiherlaubnis) ausländischer Leiharbeitnehmer die keine Arbeitsgenehmigung-EU bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen, der die Ausübung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer erlaubt, zu Arbeitsbedingungen die in einem auffälligen Missverhältnis zu Arbeitsbedingungen deutscher Leiharbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, ist mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht (§ 10 SchwarzArbG). 


3.4
Sozialversicherungsrecht


3.4.1
Grundsatz


Das deutsche Sozialversicherungsrecht umfasst die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Unfall-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung
. Beschäftigungen, die in Deutschland ausgeübt werden, unterliegen grundsätzlich der deutschen Versicherungspflicht gemäß den einzelnen Sozialgesetzbüchern (Territorialitätsprinzip). Dies gilt gemäß § 3 SGB IV grundsätzlich auch für Beschäftigte, die nicht in Deutschland wohnen oder deren Arbeitgeber in einem anderen Staat ansässig ist.


Der Arbeitgeber hat versicherungspflichtig Beschäftigte der Einzugsstelle (Krankenkasse) und dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden und die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge an die Einzugstellen und den Unfallversicherungsträger abzuführen 
(§§ 28a, 28e, 28h, 28i SGB IV, 168 SGB VII).


Das europäische Gemeinschaftsrecht (Art. 13 Abs. 2 Buchstabe a EWG-VO Nr. 1408/71) geht ebenfalls von dem Grundsatz aus, dass die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats gelten, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird. Gelten danach die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, ist zunächst nach innerstaatlichem deutschem Recht zu prüfen, zu welchen Versicherungszweigen Versicherungspflicht besteht. 

Hinsichtlich der Meldungen und der Abführung der Beiträge zur Sozialversicherung sind ebenfalls die nationalen Rechtsvorschriften zu beachten. 


3.4.2
Ausnahme „Einstrahlung/ Entsendung“ sowie "Sonderregelung für 
Arbeitnehmer im 
internationalen 
Verkehrswesen"


Eine Ausnahme von der Versicherungspflicht in Deutschland sieht § 5 SGB IV vor (Einstrahlung). Danach gelten für Personen, die im Rahmen eines im Ausland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses nach Deutschland entsandt werden, nicht die deutschen Rechtsvorschriften über die Sozialversicherungspflicht, wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.


Für Entsendungen aus anderen Staaten der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz sind vorrangig die besonderen Regelungen der VO (EWG) Nr. 1408/71 zu beachten. Danach gelten für einen Arbeitnehmer, der im Rahmen eines im anderen Mitgliedstaat bestehenden Beschäftigungsverhältnisses von seinem Arbeitgeber zur Ausführung einer Arbeit für dessen Rechnung nach Deutschland entsandt wird, weiterhin die Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit des entsendenden Staates. Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit zwölf Monate nicht überschreitet und kein anderer Arbeitnehmer abgelöst wird, dessen Entsendungszeit abgelaufen ist (Art. 14 Nr. 1 Buchstabe a EWG-VO Nr. 1408/71). 


Die bei der Europäischen Kommission bestehende Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer hat Art. 14 der Verordnung durch ihren Beschluss Nr. 181 vom 13. Dezember 2000 verbindlich ausgelegt und durch einen praktischen Leitfaden zur Entsendung konkretisiert
. Laut Beschluss Nr. 181, der sich diesbezüglich an den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs orientiert, ist beispielsweise zu prüfen, ob das entsendende Unternehmen u. a.gewöhnlich eine nennenswerte Geschäftstätigkeit im Gebiet des Entsendestaates ausübt, sofern ein Arbeitnehmer zum Zwecke der Entsendung eingestellt worden ist. Wann eine nennenswerte Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, ist anhand einer Reihe objektiver Kriterien zu bestimmen, die im praktischen Leitfaden aufgeführt sind (z. B. der während eines hinreichend charakteristischen Zeitraums im Entsendestaat und im Beschäftigungsstaat erzielte Umsatz). Bei der Ausübung rein interner Verwaltungs-tätigkeiten im Entsendestaat ist keinesfalls eine Entsendefähigkeit gegeben. Die Sozialversicherungspflicht im Entsendestaat wird durch eine vom Sozialversicherungsträger des Entsendestaates ausgestellte Bescheinigung E 101 dokumentiert.


Spezielle Regelungen enthält das europäische Gemeinschaftsrecht (Art. 14 Nr. 2 Buchstabe a EWG-VO Nr. 1408/71) für eine Person, die als Mitglied eines Unternehmens beschäftigt wird, das für Rechnung Dritter oder für eigene Rechnung im internationalen Verkehrswesen die Beförderung von Personen oder Gütern im Schienen-, Straßen-, Luft- oder Binnenschifffahrtsverkehr durchführt. Übt eine solche Person ihre Beschäftigung gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten aus, gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat.


Wird die Person von einer außerhalb dieses Staates ansässigen Zweigstelle oder ständigen Vertretung dieses Unternehmens beschäftigt, gelten die Rechtsvorschriften des Staates, in dem die Zweigstelle oder ständige Vertretung des Unternehmens ihren Sitz hat. 


Übt der Arbeitnehmer seine Beschäftigung überwiegend in dem Mitgliedsstaat aus, in dem er wohnt, gelten stets die Rechtsvorschriften dieses Staates – unabhängig davon wo das Unternehmen, dessen Zweigstelle oder dessen ständige Vertretung seinen/ihren Sitz haben. Auch ein gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten beschäftigter Arbeitnehmer erhält einen Vordruck E 101, damit er bei einer Prüfung der Kontrollbehörden nachweisen kann, welche Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit für ihn gelten.


3.4.3
Versicherter Personenkreis


In allen Zweigen der Sozialversicherung sind u. a.Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, versichert (§ 2 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV). Versicherungspflicht und Versicherungsberechtigung sind also nicht von der Beitragsentrichtung abhängig.


3.4.4
Versicherungspflicht


Arbeitslosen-, Renten-; Kranken-, Pflege- und Unfallversicherungen sind Pflicht-versicherungen. Die Versicherungspflicht entsteht kraft Gesetz, sobald der Tatbestand (i.d.R. Ausübung einer Beschäftigung) erfüllt ist, ohne Rücksicht auf den Willen der Beteiligten (§ 22 Abs. 1 SGB IV; 
z. B. i. V. m. § 186 Abs. 1 SGB V). Die Versicherung beginnt, besteht weiter oder endet also ohne Rücksicht darauf, ob Meldungen erstattet oder Beiträge gezahlt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen von dem beanspruchten Lohn entrichtet werden, gleichgültig, ob bzw. wie viel Lohn der Arbeitgeber tatsächlich an seinen Arbeitnehmer ausbezahlt. Man spricht daher in der Sozialversicherung vom sog. Anspruchsprinzip.


3.4.5
Beschäftigung/ 
selbständige Tätigkeit


3.4.5.1
Beschäftigung


Die Beschäftigung ist u. a.Tatbestandsvoraussetzung dafür, ob eine Person (ein 
Arbeitnehmer) versicherungspflichtig, 
- frei oder -berechtigt ist.


§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB IV beschreibt die Beschäftigung als nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis.


§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV nennt die Weisungsgebundenheit der Erwerbsperson und ihre betriebliche Eingliederung als typische Merkmale einer Beschäftigung; diese sind aber nur Anhaltspunkte, also nicht abschließende Bewertungskriterien.


Eine Beschäftigung setzt voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Dies ist der Fall, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Diese Weisungsgebundenheit kann – vornehmlich bei Diensten höherer Art – eingeschränkt zur „funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess“ verfeinert sein.

3.4.5.2
Abgrenzung Beschäftigung/        selbständige Tätigkeit


Nach Auffassung der höchstinstanzlichen Gerichte sowohl der Arbeitsgerichtsbarkeit als auch der Sozialgerichtsbarkeit enthält § 84 Abs. 1 S. 2 HGB (Handelsvertreter) eine allgemeine gesetzgeberische Wertung, die für die Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu beachten ist.


Die selbständige Tätigkeit kennzeichnet vornehmlich das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit.

Aufgrund der Gesamtbetrachtung kann durchaus jemand auch selbständig sein, der nur für einen Auftraggeber arbeitet und in seinem Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er für seine Unternehmung bzw. selbständige Tätigkeit eine besondere amtliche Genehmigung oder Zulassung benötigt. Auch die Eintragung in die Handwerksrolle stützt die Annahme einer selbständigen Tätigkeit. Die Gewerbeanmeldung bzw. die Eintragung in das Gewerberegister oder in das Handelsregister reicht dagegen alleine nicht aus (Gemeinsames Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 26.03.2003, S. 16).


Für die Abgrenzung gelten im Sozialrecht, Steuerrecht und Arbeitsrecht praktisch dieselben Maßstäbe. § 7 Abs. 1 SGB IV definiert, wie oben dargestellt, Beschäftigung als die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Der Begriff des Beschäftigungsverhältnisses ist allerdings weitergehender als der Begriff des Arbeitsverhältnisses; er erfasst somit auch Fälle, in denen ein Arbeitsverhältnis nicht vorliegt (Gemeinsames Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 26.03.2003, S. 14).


Für die Abgrenzung ist nicht die im Vertrag gewählte Bezeichnung maßgeblich. Vielmehr kommt es auf die konkrete Ausgestaltung und deren tatsächlichen Vollzug an. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist Arbeitnehmer, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. 

Folgende Kriterien können im Rahmen der Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls Anhaltspunkte für eine 
abhängige Beschäftigung darstellen (vgl. u. a. BSGE 87, 53, 55; BSGE 85, 214, 216; BSGE 45, 199, 200ff; BSG SozR 3-2004 § 7 Nr. 19, jeweils mit weiteren Nennungen; Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, 1988, S. 122ff.):


· persönliche Abhängigkeit


· Weisungsgebundenheit hinsichtlich 


· Ort: Verpflichtung zu regelmäßigem 
Erscheinen am Arbeitsort bzw. in den Betriebsräumen


· Zeit: Aufnahme in die Dienstpläne; 


· Freie Arbeitszeit dagegen wird bejaht, wenn keine festen Dienststunden bestehen, also Anfang und Ende der Arbeitszeit frei regelbar sind


· Inhalt der Tätigkeit


· Pflicht zur ständigen Dienstbereitschaft


· Feste Bezüge; Überstundenvergütung; Stundenlohn


· Urlaubsanspruch; Fortzahlung der 
Bezüge im Krankheitsfall


· Anspruch auf sonstige Sozialleistungen


· Eingliederung in den Betrieb


·  Einbindung des Mitarbeiters in eine fremdbestimmte Arbeitsorganisation


·  Benutzung betrieblicher Einrichtungen (Arbeitsgeräte)


·  Stellung des Mitarbeiters in der 
Organisation und Hierarchie beim 
Auftraggeber


· Enge ständige Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern des Auftrag-
gebers


· Schulden der Arbeitskraft (Dienst-
vertrag), nicht eines Arbeitserfolges (Werkvertrag)


· Unselbständigkeit in Organisation und Durchführung der Tätigkeit 


· Ausführung einfacher Tätigkeiten, bei denen Weisungsabhängigkeit die 
Regel ist

· Verrichtung vergleichbarer Tätigkeiten für den Auftraggeber regelmäßig durch von ihm beschäftigte Arbeitnehmer.


· Tätigkeit entspricht dem äußeren 
Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die der Mitarbeiter für denselben Auftraggeber zuvor aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte


· Tätigkeit auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber; Tätigkeit in nur unbedeutendem Umfang für einen oder auch mehrere andere Auftraggeber schließt die Vermutung der Beschäftigung nicht aus 


· Eine wesentliche Tätigkeit nur für 
einen Auftraggeber ist i.d.R. erfüllt, wenn der Betroffene mindestens 5/6 seiner gesamten Einkünfte allein aus einer dieser Tätigkeiten erzielt


· Keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns erkennbar:


·  Kein Unternehmerrisiko, keine Unternehmerinitiative und keine unternehmerische Entscheidungsfreiheit


·  Kein unternehmerisches Auftreten 
am Markt


·  Keine eigene Betriebsstätte


·  Keine Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft


·  Keine Pflicht zur Beschaffung von 
Arbeitsmitteln


·  Kein Kapitaleinsatz


·  Keine eigenständige Entscheidung über Warenbezug, Einstellung von Personal, Einsatz von Kapital und Maschinen


· Leistungserbringung nur in eigener Person (rechtlich und tatsächlich) möglich: Im Gegensatz zu einem Selbständigen kann ein abhängig Beschäftigter die von ihm zu erbringende Arbeitsleistung in der Regel nicht auf andere Personen übertragen, sondern ist verpflichtet, sie persönlich zu erbringen. 


3.5
Güterkraftverkehrsrecht


3.5.1
Güterkraftverkehr


Güterkraftverkehr i.S.d. § 1 Abs. 1 Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) ist die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die einschließlich Anhänger ein höheres zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 Tonnen haben. 


Zu unterscheiden ist zwischen gewerb-lichem Güterkraftverkehr und Werkverkehr.


3.5.2
Berechtigungen


Der gewerbliche Güterkraftverkehr ist gemäß § 3 Abs. 1 GüKG erlaubnispflichtig, soweit sich nicht aus dem unmittelbar geltenden europäischen Gemeinschaftsrecht etwas anderes ergibt. 

3.5.2.1
Erlaubnis


Die Erlaubnis berechtigt zu innerdeutschen Beförderungen. Sie wird einem Unternehmer, dessen Unternehmen seinen Sitz im Inland hat, für die Dauer von fünf Jahren erteilt, sofern die Berufszugangsvoraussetzungen vorliegen. Danach kann die Erlaubnis unbefristet erteilt werden, wenn die genannten Voraussetzungen nach wie vor erfüllt sind (§ 3 Abs. 2 GüKG). Zuständige Stellen sind die jeweiligen Länderbehörden.


3.5.2.2
Gemeinschaftslizenz


Der grenzüberschreitende EU/ EWR-Verkehr unterliegt einer Gemeinschaftslizenz (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten). Die Gemeinschaftslizenz wird durch die jeweilige Länderbehörde für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgestellt. Sie kann bei Vorliegen der Voraussetzungen jeweils für denselben Zeitraum erneuert werden. (Art. 5 VO (EWG) Nr. 881/92). 


Für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gilt analog die Schweizer Lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr aufgrund des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1999 (Landverkehrsabkommen; ABl. EG Nr. L 114 S. 91). Die Schweizer Lizenz beinhaltet ähnliche Rechte wie die Gemeinschaftslizenz, d. h.  sie berechtigt zum grenzüberschreitenden Transport auf dem Gebiet der Gemeinschaft, sie berechtigt jedoch nicht zur Kabotage in einem 
Mitgliedstaat. 

EU-Unternehmen dürfen aufgrund des genannten Abkommens grenzüberschreitende Beförderungen aus EU (nicht EWR)- Staaten nach/ von der Schweiz mit der Gemeinschaftslizenz durchführen.


3.5.2.3
Weitere Berechtigungen


3.5.2.3.1
Allgemeines


Gebietsfremde Unternehmer, deren Unternehmenssitz nicht im Inland liegt, sind für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr von der Erlaubnis nach § 3 GüKG befreit, soweit sie Inhaber der jeweils erforderlichen Berechtigung sind (Gemeinschaftslizenz, CEMT-Genehmigung, Drittstaatengenehmigung, § 6 GüKG).


3.5.2.3.2
CEMT-Genehmigungen


CEMT-Genehmigungen berechtigen, ähnlich der EU-Lizenz, zu grenzüberschreitenden Beförderungen zwischen den CEMT-Mitgliedstaaten. Dies sind alle EU-Staaten und eine Vielzahl süd-osteuropäischer und anderer Staaten. CEMT-Genehmigungen gibt es in Form von Zeit-, Jahres- und Umzugsgenehmigungen. Italien, Griechenland und Österreich haben ihr Kontingent derart eingeschränkt, dass die meisten Genehmigungen für diese Länder gesperrt sind. Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). 

CEMT-Genehmigungen sind nicht für 
reine Binnenverkehre in einem CEMT- Mitgliedstaat einsetzbar. Darüber hinaus dürfen höchstens drei aufeinander folgende Beförderungen ohne Befahren des Gebietes des Staates, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, durchführt werden. Die CEMT-Genehmigung und das Fahrtenberichtheft müssen auf der gesamten Fahrt mitgeführt werden. Daneben müssen die Nachweisblätter über den für die jeweilige Genehmigung erforderlichen Fahrzeug-Standard mitgeführt werden. Die erforderlichen Eintragungen im Fahrtenberichtheft sind ordnungsgemäß vorzunehmen. 


3.5.2.3.3
Drittstaaten-/ 
Bilaterale Genehmigungen


Drittstaaten- / Bilaterale Genehmigungen berechtigen nur zu Beförderungen zwischen Deutschland und dem Land mit dem ein Verkehrsabkommen besteht oder im Transit durch diese beiden Länder. Sie können je nach dem Standard der Umweltfreundlichkeit und Verkehrsbmfasicherheit der betreffenden Fahrzeuge als konventionelle (allgemeine), grüne, supergrüne oder euro3sichere Genehm-igung ausgegeben werden. In der Regel werden Einzelfahrtgenehmigungen, die jeweils zu einer Hin- und Rückfahrt berechtigen, vereinbart. Es gibt aber auch Jahres-/Zeitgenehmigungen sowie Genehmigungen für besondere Beförderungen (RORO-Verkehre, Anschlusskabotage im unbegleiteten kombinierten Verkehr, Dreiländerverkehr ohne Durchfahren des Heimatlandes). Genehmigungsausgabestellen sind die Nebenstelle des Bundesamtes in Berlin und die Regierung der Oberpfalz in Regensburg.


3.5.3 
Ungenehmigter Güterkraftverkehr


Wer gewerblichen Güterkraftverkehr betreibt, ohne im Besitz der jeweils erforderlichen Berechtigung zu sein, handelt ordnungswidrig (§ 19 Abs. 1 Nr. 1b, Abs. 2 Nr. 1 GüKG etc.). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000,- EUR geahndet werden (§ 19 Abs. 5 GüKG).


3.5.4
Berufszugangsvoraus-setzungen


Die Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 
29. April 1996 regelt den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie die Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise für die Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im Straßenverkehr und die Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer. Sie wird durch die Berufszugangsverordnung für den Güterkraftverkehr (GBZugV) in nationales Recht umgesetzt. Die nationalen Berufszugangsvoraussetzungen ergeben sich daher aus § 3 GüKG i.V.m. den Bestimmungen der GBZugV.


Im Einzelnen sind folgende Nachweise zu erbringen:

· fachliche Eignung


· finanzielle Leistungsfähigkeit und 


· persönliche Zuverlässigkeit


3.5.4.1
Fachliche Eignung


Fachlich geeignet im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 3 GüKG ist nach § 3 der Berufszugangsverordnung, wer über die Kenntnisse verfügt, die zur ordnungsgemäßen Führung eines Güterkraftverkehrsunternehmens erforderlich sind, und zwar auf den Sachgebieten, die im Anhang I unter Ziffer I der Richtlinie 96/26/EG aufgeführt sind. Zur fachlichen Eignung gehören danach Kenntnisse des bürgerlichen Rechts, Handelsrechts, Sozialrechts, Steuerrechts, der kaufmännischen Buchführung, Kenntnisse über den Marktzugang, Grundzüge der Bestimmungen, die für den Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sowie zwischen der Gemeinschaft und Drittländern gelten, technische Normen und den technischen Betrieb der Fahrzeuge sowie die Sicherheit im Straßenverkehr.


Die fachliche Eignung wird in der Regel durch eine schriftliche und mündliche Fachkundeprüfung bei der für den jeweiligen Wohnsitz zuständigen Industrie- und Handelskammer nachgewiesen. Von der Fachkundeprüfung ist befreit, wer beispielsweise eine der folgenden Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen hat:

· Kaufmann/Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr, Schwerpunkt Güterkraftverkehr


· Kaufmann/ Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen


· Fortbildung zum Verkehrsfachwirt/Verkehrsfachwirtin


· Diplom-Betriebswirt im Ausbildungsbereich Wirtschaft, Fachrichtung Spedition der Berufsakademien Lörrach oder Mannheim

· Diplom-Betriebswirt im Fachbereich Wirtschaft I (Studiengang Verkehrswirtschaft und Logistik, Fachrichtung Güterverkehr der Fachhochschule Heilbronn)


Die fachliche Eignung kann auch durch eine mindestens fünfjährige leitende 
Tätigkeit (z. B. Prokurist/in, Betriebsleiter/in) in einem Güterkraftverkehrsunternehmen nachgewiesen werden, soweit diese nicht länger als zwei Jahre zurückliegt.


3.5.4.2
Persönliche Zuverlässigkeit


Das Unternehmen und die zur Führung der Güterkraftverkehrsgeschäfte bestellten Personen gelten als zuverlässig im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 GüKG i.V.m. § 1 GBZugV, wenn keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass bei der Führung des Unternehmens die für den Güterkraftverkehr geltenden Vor-schriften missachtet oder die Allgemein-heit bei dem Betrieb des Unternehmens geschädigt oder gefährdet werden. 


Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Unternehmens und der zur Führung der Güterkraftverkehrsgeschäfte bestellten Personen sind insbesondere


· eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften


· schwere Verstöße gegen


· Vorschriften des Güterkraftverkehrsgesetzes oder der auf diesem Gesetz 
beruhenden Rechtsverordnungen,


· arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, insbesondere gegen die Vorschriften 
über die Lenk- und Ruhezeiten des 
Fahrpersonals,

· Vorschriften, die im Interesse der 
Verkehrs-, Betriebs- und Lebensmittel-
sicherheit erlassen wurden, insbesondere gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrs-Ordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,


· die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich aus unternehmerischer Tätigkeit
 ergeben,


· § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils geltenden Fassung,


· die besonderen Regelungen, die für die Beförderung lebender Tiere gelten,


· Umwelt schützende Vorschriften, insbesondere des Abfall- und Emissionsschutzrechts sowie des Rechts der 
Beförderung gefährlicher Güter.


Zur Prüfung, ob solche Verstöße vorliegen, kann die Genehmigungsbehörde Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Auszüge aus Registern, in denen derartige Verstöße registriert sind, von dem Antragsteller verlangen oder mit dessen Einverständnis anfordern. Vor der Entscheidung über die Erteilung, die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis oder Gemeinschaftslizenz holt die Erteilungs-behörde die Stellungnahmen des Bundesamtes für Güterverkehr, der beteiligten Verbände, der fachlich zuständigen Gewerkschaft und der zuständigen Industrie- und Handelskammer ein (§ 3 Abs. 5a GüKG ggf. i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GüKGrKabotageV).


Für den Nachweis wird i.d.R. ein polizeiliches Führungszeugnis und ein Gewerbezentralregisterauszug verlangt. 

3.5.4.3
Finanzielle Leistungsfähigkeit


Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird in Art. 3 Abs. 3 c der Richtlinie und § 3 Abs. 2 Nr. 2, Abs.3 Nr. 2 GüKG i.V.m. § 2 GBZugV angesprochen. Danach ist sie als gewährleistet anzusehen, wenn die finanziellen Mittel verfügbar sind, die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen Führung des Betriebes erforderlich sind. Sie ist jedoch zu verneinen, wenn


· die Zahlungsfähigkeit nicht gewährleistet ist oder erhebliche Rückstände an Steuern oder an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unternehmerischer Tätigkeit 
geschuldet werden.


· das Eigenkapital zuzüglich der Reserven des Unternehmens im Sinne des Absatzes 3 weniger als 9 000 EURO für das erste Fahrzeug oder weniger als 
5 000 EURO für jedes weitere Fahrzeug beträgt.


Der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit kann beispielsweise erbracht werden durch


· eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamts,


· eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung,


· eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der eigenen Krankenkasse bzw. der der Arbeitnehmer


· oder eine Eigenkapitalbescheinigung, die von einem Steuer beratenden Unternehmen oder der Hausbank ausgestellt worden ist. 


3.5.5
Fahrerbescheinigung


Ein Unternehmer, dessen Unternehmen seinen Sitz im Inland hat, darf bei Fahrten im Inland im gewerblichen Güterkraftverkehr einen Angehörigen eines Staates, der weder Mitglied der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum noch Schweizer Staatsangehöriger ist, nur als Fahrpersonal einsetzen, wenn dieser im Besitz einer gültigen Arbeitsgenehmigung ist oder einer solchen nicht bedarf oder im Besitz einer von einer inländischen Behörde ausgestellten gültigen Fahrerbescheinigung nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 ist (§ 7 b Abs. 1 S.1 GüKG gültige Fassung). Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass ausländisches Fahrpersonal den Pass, Passersatz oder Ausweisersatz und die Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung und die Arbeitsgenehmigung, soweit diese erteilt worden ist, mitführt. Alternativ kann die Fahrerbescheinigung als Bestätigung der ordnungsgemäßen Beschäftigung eingesetzt werden. Sie wird von der Erlaubnisbehörde erteilt.


3.5.6
Berufskraftfahrer-qualifizierung


Am 1. Oktober 2006 sind das Gesetz über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- und Personenverkehr (Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz – BKrFQG) vom 14. August 2006 (BGBl. I 2006, 1958) und die Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (Berufkraftfahrer-Qualifikations-Verordnung – BKrFQV) vom 22. August 2006 (BGBl. I 2006, 2108) in Kraft getreten. Das BKrFQG dient der 
Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG (ABl. EU Nr. L 226, 4) in deutsches Recht. Regelungsinhalt des BKrFQG sind insbesondere das Mindestalter des Fahrpersonals (bisher Art. 5 VO (EWG) Nr. 3820/85), die künftige Grundqualifikation und Vorschriften zur Weiterbildung des Fahrpersonals.


Bei der Grundqualifikation gibt es zwei Alternativen. Zum einen die „normale Grundqualifikation“, welche die erfolgreiche Ablegung einer theoretischen und praktischen Prüfung bei einer IHK ohne vorgeschriebene Ausbildung oder den Abschluss einer Berufsausbildung in den Ausbildungsberufen „Berufskraftfahrer/ Berufskraftfahrerin“ oder „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung von Fahrten mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt werden, voraussetzt. Zum anderen die „beschleunigte Grundqualifikation“, welche die Teilnahme am Unterricht bei einer anerkannten Ausbildungsstätte sowie die Ablegung einer theoretischen Prüfung bei einer IHK erfordert. In welchen Fällen die „beschleunigte Grundqualifikation“ ausreicht, ist in Abhängigkeit von der Fahrerlaubnisklasse, der Verkehrsart (Güterkraft- oder Personenverkehr) und dem Alter detailliert geregelt. Die Grundqualifikation nach neuem Recht ist für Fahrpersonal mit den Fahrerlaubnisklassen D1, D1E, D, DE oder einer gleichwertigen Klasse ab dem 10. September 2008, für Fahrer und Fahrerinnen mit den Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, C, CE oder einer gleichwertigen Klasse ab dem 10. September 2009 vorgeschrieben.


Das BKrFQG regelt weiter, dass das Fahrpersonal regelmäßig eine Weiterbildung absolvieren muss. Berufseinsteiger haben die erste Weiterbildung fünf Jahre nach dem Zeitpunkt des Erwerbs der Grundqualifikation oder der beschleunigten Grundqualifikation abzuschließen. Für bereits tätige Fahrer und Fahrerinnen gelten Übergangsfristen in Abhängigkeit von der Fahrerlaubnisklasse. Fahrpersonal mit den Fahrerlaubnisklassen D1, D1E, D, DE oder einer gleichwertigen Klasse muss zwischen dem 10. September 2008 und dem 10. September 2013, Fahrer und Fahrerinnen mit den Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, C, CE oder einer gleichwertigen Klasse müssen zwischen dem 10. September 2009 und dem 10. September 2014 eine erste Weiterbildung abschließen. Die Weiterbildung ist im Abstand von jeweils 5 Jahren zu wiederholen.


Das BKrFQG wird ergänzt durch die BKrFQV, welche insbesondere Regelungen zum Umfang des Unterrichts für 
die „beschleunigte Grundqualifikation“ 
(140 Stunden zu je 60 Minuten) und die Weiterbildung (35 Stunden zu je 60 Minuten), die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte sowie über den Nachweis der Grundqualifikation und der regelmäßigen Weiterbildung (Schlüsselzahl 95 des Führerscheins, entsprechende Angaben in der Fahrerbescheinigung oder sonstiger Nachweis) enthält.


3.5.7
Kabotage


3.5.7.1
Definition


3.5.7.1.1 
Kleine Kabotage


Kleine Kabotage im güterkraft verkehrsrechtlichen Sinne ist die Beförderung von Gütern mit Fahrzeugen (einschließlich Anhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t zwischen 
Be- und Entladestellen in ein und demselben Staat durch einen Unternehmer, der in diesem Staat nicht niedergelassen ist.

3.5.7.1.2 
Große Kabotage


Große Kabotage ist die erlaubte Beförderung von Gütern zwischen mindestens zwei EU/EWR-Staaten durch in den Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten nieder-gelassene Transportunternehmen. 


3.5.7.2
Ausnahmen 


3.5.7.2.1
Beitrittsstaaten


Für die Beitrittsstaaten gelten gemäß den Übergangsbestimmungen des Beitrittsvertrags unterschiedliche Regelungen für die Kabotage:


3.5.7.2.1.1
Malta, Slowenien und 
Zypern


Diesen Staaten wurde durch dem Beitritt zur EU die Kabotage („kleine“ und „große“) ab dem 01.05.2004 genehmigt.


3.5.7.2.1.2
Estland, Lettland, Litauen, Slowakei und Tschechien


Für diese Länder gilt die Formel 2+2+1, 
d. h. dass die „kleine“ Kabotage zunächst für zwei Jahre ausgesetzt wurde und diese Aussetzung ab 30. April 2006 um zwei Jahre verlängert wurde. Deutschland hat von der im Beitrittsvertrag vorgesehen Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Kabotageverbot um ein weiteres Jahr bis zum 30.04.2009 zu verlängern. Die „große“ Kabotage ist seit dem Beitritt genehmigt.

3.5.7.2.1.3
Ungarn, Polen, Rumänien und Bulgarien


Für diese Länder gilt die Formel 3+2, d. h.  die „kleine“ Kabotage ist ab dem Beitrittsdatum zunächst für drei Jahre ausgesetzt und die Aussetzung kann um zwei Jahre verlängert werden. Für Ungarn und 
Polen wurde die Aussetzung ab 
30. April 2007 um zwei Jahre verlängert. Die „große“ Kabotage ist seit dem Beitritt genehmigt.


3.5.7.2.2
Schweiz


Schweizer Transportunternehmen ist gemäß dem Landverkehrsabkommen (Art. 12 Abs. 3 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Straße) ab dem 01.01.2005 die „große“ Kabotage erlaubt (Schweizer Lizenz), nicht jedoch die Kabotage im güterkraft-verkehrsrechtlichen Sinn. 


3.5.7.2.3
Drittstaaten


Transportunternehmer mit Fahrzeugen über 3,5 t zGG aus Drittstaaten (Nicht-EU/EWR-Staat) sind nicht berechtigt, Kabotage im güterkraftverkehrsrechtlichen Sinn durchzuführen. Sowohl mit einer CEMT-Genehmigung als auch mit den entsprechenden, für das jeweilige Land geltenden, bilateralen Genehmigungen (Drittstaatengenehmigungen) dürfen diese Unternehmen jedoch die „große“ Kabotage durchführen. 


3.5.7.3
Zeitweiligkeit der Kabotage im Güterkraftverkehr (Amtsblatt EG C 021 vom 26.01.05)


Jeder Unternehmer des gewerblichen Güterkraftverkehrs, der Inhaber der Gemeinschaftslizenz gemäß Art. 3 der VO (EWG) Nr. 881/92 ist, ist gem. Art.1 Abs. 1 der VO (EWG) 3118/93 unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zum zeitweiligen gewerblichen Güter-kraftverkehr in einem anderen Mitgliedstaat („kleine“ Kabotage) zugelassen, ohne dort über einen Unternehmenssitz oder über eine Niederlassung zu verfügen.


Der Europäische Gerichtshof (Urteil vom 30. November 1995, Gebhard, 
C-55/94, Slg.I-4165; Urteil vom 2. Juli 2002, Andreas Hoves Internationaler Transport Service Saul, C-115/00) hat folgende vier Kriterien zur Beurteilung des vorübergehenden Charakters der zeitweiligen Kabotagetätigkeit festgelegt:

· Dauer


· Häufigkeit


· regelmäßige Wiederkehr


· Kontinuität


Nach der Mitteilung der Kommission über Auslegungsfragen bezüglich des Begriffs der „Zeitweiligkeit“ der Kabotage im 
Güterkraftverkehr muss die konkrete Lage individuell und anhand dieser Kriterien überprüft werden; eine einzelstaatliche Begrenzung der Kabotage von ein bis zwei Monaten kann toleriert werden. Mehrere Mitgliedstaaten, u. a. Frankreich, Italien und Österreich, haben bereits nationale Begriffsdefinitionen in Kraft gesetzt. In Deutschland wird zurzeit eine einzelstaatliche Regelung vorbereitet. 


3.5.8
Begleitpapiere nach § 7 Abs. 3 GüKG


Gemäß § 7 Abs. 3 GüKG hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass während einer Beförderung im gewerblichen Güterkraftverkehr ein Begleitpapier oder ein sonstiger Nachweis mitgeführt wird, in dem das beförderte Gut, der Be- und Entladeort und der Auftraggeber angegeben werden. Das Fahrpersonal muss das Begleitpapier oder den sonstigen Nachweis nach Satz 1 während der Beförderung mitführen und den Kontrollberechtigten auf Verlangen zur Prüfung aushändigen oder in anderer geeigneter Weise zugänglich machen.


Für das Begleitpapier oder den sonstigen Nachweis ist eine bestimmte Form nicht vorgeschrieben. Der sonstige Nachweis kann auch in Form eines elektronischen Lesegerätes erbracht werden. Erforderlich ist jedoch in jedem Fall, dass sich aus dem Nachweis die im Gesetz geforderten Angaben ermitteln lassen. Wird der Nachweis in elektronischer Form erbracht, ist sicherzustellen, dass einem Kontrolleur die Daten in geeigneter Form, beispielsweise durch Einblick in die elektronischen Daten eines Lesegerätes, zugänglich gemacht werden können.


Bei den vorgeschriebenen Angaben handelt es sich um Minimalanforderungen. Aus dem Nachweis muss neben dem beförderten Gut eindeutig der Auftraggeber und nicht nur der Verweis auf verschiedene Absender, sowie der genaue Be- und Entladeort ersichtlich sein. Sammelbezeichnungen zum Absender und Entladeort sind aus Gründen des Postgeheimnisses (Art. 10 GG) jedoch nicht zu beanstanden sofern es sich um Postsendungen im Sinne der in § 4 Nr. 5, 1 Postgesetz enthaltenen Legaldefinition, d. h.  um die Beförderung von Briefsendungen, Paketen mit einem Einzelgewicht von bis zu 20 kg oder um die Beförderung von Büchern, Katalogen, Zeitungen und Zeitschriften durch ein Postdienstleistungsunternehmen handelt.


Die genannten Anforderungen an die Begleitpapiere gelten für Binnenbeförderungen in Deutschland und für grenzüberschreitende Beförderungen auf dem deutschen Streckenanteil.


3.5.9
Güterschadenhaftplichtversicherung gemäß § 7a GüKG


Gemäß § 7a Abs. 1 Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) ist der Unternehmer verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und aufrecht zu erhalten, die die gesetzliche Haftung wegen Güter- und Verspätungsschäden nach dem Vierten Abschnitt des Vierten Buches des Handelsgesetzbuches während Beförderungen versichert, bei denen der Be- und Entladeort im Inland liegt. 


Die Versicherungspflicht richtet sich an denjenigen, der gewerblichen Güterkraftverkehr mit Kraftfahrzeugen betreiben will (Hein /Eichhoff /Pukall / Krien, Güterkraftverkehrsrecht, 3. Band § 7a Ziffer 2). Güterkraftverkehr wird in § 1 Abs. 1 GüKG definiert als die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die einschließlich Anhänger ein höheres zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 Tonnen haben. 


Die Verpflichtung besteht sowohl für gebietsansässige Unternehmer im Hinblick auf Beförderungen im Binnenverkehr als auch für EU/EWR-Unternehmer, die gewerblichen Güterkraftverkehr im Kabotageverkehr durchführen. Die Verpflichtung besteht ferner auch bei Be-förderungen im grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr, sofern die An- oder Abfuhr zum oder vom Bahnhof bzw. Hafen Binnen- bzw. Kabotageverkehr darstellt.


Bei Beförderungen mit gemieteten Kraftfahrzeugen muss der Versicherungsnachweis auf den Beförderer (Mieter) ausgestellt sein. Ein auf den Kraftfahrzeughalter (Vermieter) ausgestellter Nachweis ist nicht gültig.


Der Unternehmer ist in der Wahl des Versicherers frei. Ein gebietsansässiger Unternehmer kann sich auch im Ausland versichern.


Die Mindestversicherungssumme beträgt 600.000 Euro je Schadensereignis. Die Vereinbarung einer Jahreshöchstersatzleistung, die nicht weniger als das Zweifache der Mindestversicherungssumme betragen darf, und eines Selbstbehalts sind zulässig. 

Von der Versicherung können folgende Ansprüche ausgenommen werden: 

· Ansprüche wegen Schäden, die vom Unternehmer oder seinem Repräsentanten vorsätzlich begangen wurden

· Ansprüche wegen Schäden, die durch Naturkatastrophen, Kernenergie, Krieg, kriegähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, terroristische Gewaltakte, Verfügungen von hoher Hand, Wegnahme oder Beschlagnahme seitens einer staatlich anerkannten Macht verursacht werden


·  Ansprüche aus Frachtverträgen, die die Beförderung von Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Zahlungsmitteln, Valoren, Wertpapieren, Briefmarken, Dokumenten und Urkunden zum Gegenstand haben 

Nach § 7a Abs. 4 GüKG hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass während der Beförderung ein Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung, die den Ansprüchen des Absatzes 1 entspricht, mitgeführt wird. Das Fahrpersonal muss diesen Versicherungsnachweis während der Beförderung mitführen und Kontrollberechtigten auf Verlangen zur Prüfung aushändigen. 


Schließlich ist der Versicherer nach § 7a Abs. 5 GüKG verpflichtet, dem Bundesamt für Güterverkehr den Abschluss und das Erlöschen der Versicherung mitzuteilen. Die Mitteilung ist an die jeweilige Außenstelle zu richten, in deren Zuständig-keitsbereich das Unternehmen seinen 
Sitz hat. 

3.5.10
Auftraggeberhaftung (§ 7c GüKG)


Gemäß § 7c GüKG hat der Auftraggeber eines Speditions- oder Frachtvertrages darauf zu achten, dass

· die Beförderung von einem Unternehmer durchgeführt wird, der Inhaber einer Erlaubnis oder Berechtigung nach dem GÜKG ist und


·  dass dieser bei der Beförderung Fahrpersonal aus Drittstaaten nur mit Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigung oder Fahrerbescheinigung einsetzt.


Der Auftraggeber handelt vorwerfbar, wenn er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass die Beförderung ohne Erfüllung dieser Voraussetzungen durchgeführt wird. In diesem Fall darf der Auftraggeber die Leistungen aus dem Vertrag nicht ausführen lassen. Die Wirksamkeit des Vertrages bleibt unberührt.


Um seinen Verpflichtungen aus § 7 c GüKG zu genügen, muss der Auftraggeber grundsätzlich alles ihm Zumutbare unternehmen, um sich Gewissheit darüber zu verschaffen, dass der ausführende Frachtführer (Beförderer) über Erlaubnis oder Berechtigung nach dem GüKG und über die erforderlichen Aufenthaltstitel, 
Arbeitsgenehmigungen oder Fahrerbeschei-nigungen für das eingesetzte Fahrpersonal verfügt. Dies gilt auch und gerade dann, wenn erstmals ein Speditions- oder Frachtvertrag mit einem Unternehmer geschlossen wird, von dem nicht bekannt ist, ob er Inhaber der erforderlichen Erlaubnis ist. Es ist die eigene Pflicht des Auftraggebers, für eine gesetzeskonforme Beförderung zu sorgen; dies bedeutet, dass er seinen Vertragspartner verpflichten muss, die Bestimmungen einzuhalten oder selbst darauf hinzuwirken, dass die 

Bestimmungen eingehalten werden. Fahrlässiges Nichtwissen im Sinne des § 7 c GüKG liegt schon dann vor, wenn sich der Auftraggeber gar nicht erst darum kümmert, ob sein neuer und ihm bis dahin unbekannter Vertragspartner einer 
Erlaubnis bedarf und ob er sie auch tatsächlich besitzt. Der Auftraggeber darf nicht ohne weiteres vom ordnungsgemäßen Verhalten seines Vertragspartners und des ausführenden Frachtführers ausgehen und ist demgemäß zu Nachfragen nicht etwa nur angehalten, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben (OLG Köln, Beschluss vom 21. Juni 2005 – 8 Ss-OWi 137/05). 

Darüber hinaus hat der Auftraggeber grundsätzlich sicherzustellen, dass ausführende Frachtführer auch an räumlich entfernt liegenden Be- oder Entladeorten überprüft werden können. Er muss dies nicht selbst oder durch eigene Betriebsangehörige erledigen. Er kann sich - insbesondere bei großer räumlicher 
Distanz - auch betriebsfremder Personen bedienen.


Verstößt der Auftraggeber gegen diese Verpflichtungen, kann die Weiterfahrt untersagt werden. Die Verstöße sind als Ordnungswidrigkeiten bußgeldbewehrt (§ 19 Abs. 1a GüKG). Es können Geldbußen bis zu 20.000 EUR (1. Alt) bzw. 200.000 EUR (2. Alt.) festgesetzt werden.

3.6
Zollrecht


3.6.1
Allgemeines


Beförderungsmittel, die außerhalb der Europäischen Union (EU) amtlich zugelassen sind, können nach Art. 137 ff. VO (EWG) Nr. 2913/92 (Zollkodex - ZK -) in Verbindung mit Art. 558 Abs. 1 Buchstabe c VO (EWG) Nr. 2454/93 (Zollkodex-Durchführungsverordnung - ZK-DVO -) grundsätzlich nur dann für gewerbliche Beförderungen (Beförderung von Personen gegen Entgelt oder zur industriellen oder gewerblichen Beförderung von Waren gegen oder ohne Entgelt) verwendet werden, wenn diese Beförderungen außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft beginnen oder enden. Darüber hinaus können Beförderungsmittel auch im Binnenverkehr (die Beförderung beginnt und endet im Zollgebiet der Gemeinschaft) nach Art. 558 Abs. 1 Buchstabe c ZK-DVO eingesetzt werden, sofern die im Bereich des Verkehrs geltenden Vorschriften, insbesondere diejenigen betreffend die Voraussetzung für den Marktzugang und die Durchführung von Beförderungen, dies vorsehen.

3.6.2 
Bewilligung der vorüber-gehenden Verwendung


Ein Beförderungsmittel wird regelmäßig konkludent (d. h. ohne Zollförmlichkeiten) nach Art. 232 Abs. 1 Buchstabe b in Verbindung mit Art. 233 ZK-DVO in die vorübergehende Verwendung übergeführt, wenn

· das Beförderungsmittel außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft auf den Namen einer außerhalb dieses Zollgebiets ansässigen Person zugelassen ist (Art. 558 Abs. 1 Buchstabe a ZK-DVO) und 

· von einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person verwendet werden (Art. 558 Abs. 1 Buchstabe b ZK-DVO).


3.6.3
Zollschuldrechtliche 
Regelungen


Eine unzulässige Kabotage führt regelmäßig zu einer Zollschuldentstehung nach Art. 204 ZK (Pflichtverletzung). Dabei kommt Art. 859 Nr. 4 ZK-DVO (nachträgliche Heilung der Pflichtverletzung) im Regelfall nicht zur Anwendung, da die Zollstelle bei der Überführung des Beförderungsmittels in die vorübergehende Verwendung auch auf Antrag des Verwenders keine Möglichkeit hat, einen Binnenverkehr zu bewilligen.

Maßgeblich für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen der Art. 230 bis 232 
ZK-DVO erfüllt sind, sind dabei nur die im Zeitpunkt der Willensäußerung vorliegenden objektiven Voraussetzungen, auch wenn sie erst im Rahmen einer späteren Kontrolle aufgedeckt werden, nicht jedoch innere Tatsachen wie etwa die Absicht, das in die vorübergehende Verwendung übergeführte Beförderungsmittel zu einem späteren Zeitpunkt anders zu verwenden als es nach den Bestimmungen über das Zollverfahren zulässig ist, zu dem die Ware durch die Willensäußerung konkludent angemeldet wurde. Die gesetzlichen Regelungen der ZK-DVO knüpfen nicht an Absichten oder innere Tatsachen des Antragstellers, sondern an objektive Tatsachen an, nämlich an Voraussetzungen, die bei den betroffenen Beförderungsmitteln bzw. bei ihrer Verwendung tatsächlich erfüllt sein müssen.


3.7
Steuerrecht


3.7.1
Zuständigkeit


Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten obliegt gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 SchwarzArbG den Landesfinanzbehörden. Die Behörden der Zollverwaltung (Hauptzollämter) sind gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 SchwarzArbG zur Mitwirkung an diesen Prüfungen berechtigt. Unabhängig davon prüfen die Behörden der Zollverwaltung zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 4 SchwarzArbG, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass steuerlichen Pflichten aus Dienst- und Werkvertragsleistungen nicht nachgekommen wurde.


3.7.2
Lohnsteuerrecht


3.7.2.1
Lohnsteuerpflicht in Deutschland


Der Lohnsteuer unterliegt grundsätzlich jeder von einem inländischen Arbeitgeber für Leistungen in einem Dienstverhältnis gezahlte Arbeitslohn (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit).


Inländischer Arbeitgeber im steuerrechtlichen Sinne ist, wer im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter hat.


In den Fällen der Arbeitnehmerentsendung ist auch das in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen, das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt, inländischer Arbeit-geber. Hiervon ist insbesondere dann auszugehen, wenn die von dem anderen Unternehmen gezahlte Arbeitsvergütung dem deutschen Unternehmen weiterbelastet wird; z.B. eine ausländische Konzernmutter entsendet einen Arbeitnehmer an eine im Inland tätige Tochtergesellschaft gegen Erstattung des Arbeitslohnes. Die Erfüllung der Arbeitgeberpflichten setzt nicht voraus, dass das inländische Unternehmen den Arbeitslohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung auszahlt. Die Lohnsteuerpflicht entsteht bereits im Zeitpunkt der Arbeitslohnzahlung an den Arbeitnehmer, wenn das inländische Unternehmen auf Grund der Vereinbarung mit dem ausländischen Unternehmen mit einer Weiterbelastung rechnen kann; in diesem Zeitpunkt ist die Lohnsteuer vom inländischen Unternehmen zu erheben.

Inländischer Arbeitgeber im Sinne des Steuerrechts ist auch, wer einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung im Inland überlässt, ohne inländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verleiher). Die Arbeit-gebereigenschaft im Sinne des Steuer-rechts setzt eine legale Arbeitnehmerüberlassung nach dem AÜG nicht voraus.


Die Arbeitnehmerüberlassung ist gewerbsmäßig, wenn der Unternehmer
 (Verleiher) die Arbeitnehmerüberlassung nicht nur gelegentlich, sondern auf Dauer betreibt und damit wirtschaftliche Vorteile erzielen will. Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn das Überlassen von Arbeitnehmern als Nebenleistung zu einer anderen Leistung anzusehen ist, z.B. wenn im Falle der Vermietung von Maschinen und Überlassung des Bedienungspersonals der wirtschaftliche Wert der Vermietung überwiegt. Unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 AÜG findet das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ebenfalls keine Anwendung.


3.7.2.2
Entstehen der Lohnsteuer und Haftung für entstandene Lohnsteuer


Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt (Zuflussprinzip). Dabei ist unerheblich, in welcher Form der Arbeitslohn gewährt wird und ob er als laufender oder einmaliger Bezug gezahlt wird. Dem Lohnsteuerabzug unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses von einem Dritten gewährte Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen erbracht werden.

Schuldner der Lohnsteuer ist der 
Arbeitnehmer, auch für den Fall einer 
Nettolohnvereinbarung. 

Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer grundsätzlich bei jeder Lohnzahlung einzubehalten, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird oder nicht. Die Staatsbürgerschaft des Arbeitnehmers ist unbeachtlich. Der Arbeitgeber haftet sowohl für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat, als auch für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wurde.


Bei der Arbeitnehmerüberlassung haftet der Entleiher neben dem Arbeitgeber mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 3 des AÜG vorliegt. Der Entleiher haftet auch nicht, wenn er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung ohne Verschulden irrte. Die Haftung beschränkt sich auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihm der Arbeitnehmer überlassen worden ist.


3.7.2.3
Pflichten des Arbeitnehmers und seines Arbeitgebers


Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer beschränkt einkommensteuerpflichtig, hat er seinem Arbeitgeber an Stelle der Lohnsteuerkarte eine Bescheinigung des Finanzamtes, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (des Arbeitgebers) befindet (Betriebsstättenfinanzamt) für den Lohnsteuerabzug vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte bzw. die Bescheinigung aufzubewahren.


Der Arbeitgeber hat am Ort der 
Betriebsstätte für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen, in das die für den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus der Lohn-steuerkarte oder der Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes, zu übernehmen sind. Bei jeder Lohnzahlung sind im Lohnkonto Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie die einbehaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen.


Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums dem Betriebsstättenfinanzamt eine Steuererklärung mit der Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer zu übermitteln (Lohnsteuer-Anmeldung) und die im Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. Lohnsteuer- Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat; ggf. das Kalendervierteljahr oder das Kalenderjahr.


3.7.3
Umsatzsteuer


3.7.3.1
Steuerliche Erfassung


Im Inland ansässige Unternehmer, die hier Umsätze erbringen, müssen sich – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – für Umsatzsteuerzwecke bei dem für sie zuständigen Finanzamt erfassen lassen und dort Umsatzsteuer- Voranmeldungen und/ oder eine Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr abgeben.

Ein Unternehmer ist im Inland ansässig, wenn er im Inland (§ 1 Abs. 2 UStG), auf der Insel Helgoland oder in einem der in 
§ 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete einen Wohnsitz, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine Zweigniederlassung hat.


Im Ausland ansässige Unternehmer, die im Inland Umsätze erbringen, für die sie Umsatzsteuer schulden, müssen sich bei dem für sie zentral zuständigen 
Finanzamt erfassen lassen und dort Umsatzsteuer-Voranmeldungen und/ oder eine Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr abgeben.


3.7.3.2
Werk-/Dienstleistungen im Inland durch Unternehmen aus Mitgliedstaaten


Bei der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen im Inland durch Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat sind folgende Anzeigepflichten zu beachten:


Steuerpflichtige, die nicht natürliche Personen sind, haben nach § 137 AO dem zuständigen Finanzamt und den für die Erhebung der Realsteuern zuständigen Gemeinden die Umstände anzuzeigen, die für die steuerliche Erfassung von Bedeutung sind, insbesondere die Gründung, den Erwerb der Rechtsfähigkeit, die Änderung der Rechtsform, die Verlegung der Geschäftsleitung oder des Sitzes und die Auflösung. Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats seit dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten. Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet. Befindet sich die Geschäftsleitung nicht im Geltungsbereich des Gesetzes oder lässt sich der Ort der Geschäftsleitung nicht feststellen, so ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige seinen Sitz hat.

Wer einen gewerblichen Betrieb oder eine Betriebsstätte eröffnet, hat dies nach § 138 AO nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck der Gemeinde mitzuteilen, in der der Betrieb oder die Betriebsstätte eröffnet wird; die Gemeinde unterrichtet unverzüglich das zuständige Finanzamt von dem Inhalt der Mitteilung.


3.7.4
Kraftfahrzeugsteuerrecht


3.7.4.1
Allgemeines


Unter der Tz. 3.7.4 werden lediglich die rudimentären Grundzüge des Kraftfahrzeugsteuerrechts durch Aufführung des Gesetzestextes aufgezeigt.


Auf eine tiefer gehende Erläuterung bzw. Auslegung wurde mangels fachlicher Zuständigkeit verzichtet.


3.7.4.2
Steuergegenstand


Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen gemäß § 1 Abs. 1 KraftStG 

1.
das Halten von inländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen;,


2.
das Halten von ausländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, solange die Fahrzeuge sich im Inland befinden. Ausgenommen sind hiervon ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmte Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht von mindestens  
12.000 Kilogramm, die nach Art. 5 der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
17. Juni 1999 (ABl. EG Nr. L 187 S. 42) in 


einem  anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind; dies gilt nicht für Fälle der Nummer 3;


3.
die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen;


4.
die Zuteilung von Oldtimer-Kennzeichen sowie die Zuteilung von roten Kennzeichen, die von einer Zulassungsbehörde im Inland zur wiederkehrenden Verwendung ausgegeben werden. Dies gilt nicht für die Zuteilung von 
roten Kennzeichen für Prüfungsfahrten.


Die Steuerbarkeit nach dem KraftStG entfällt bei Ausnahmen (§ 3 KraftStG), Vergünstigungen (§ 3a KraftStG sowie Steuerbefreiungen (vgl. §§ 3 b, 3d KraftStG).


3.7.4.3
Begriffsbestimmungen


Unter den Begriff Fahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes fallen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (§ 2 Abs. 1 KraftStG).


Ein Fahrzeug ist vorbehaltlich des Absatzes 4 ein inländisches Fahrzeug, wenn es unter die im Inland maßgebenden Vorschriften über das Zulassungsverfahren fällt (§ 2 Abs. 3 KraftStG).


Ein Fahrzeug ist ein ausländisches Fahrzeug, wenn es im Zulassungsverfahren eines anderen Staates zugelassen ist 
(§ 2 Abs. 4 KraftStG).


Eine widerrechtliche Benutzung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn ein Fahrzeug auf öffentlichen Straßen im 
Inland ohne die verkehrsrechtlich vorgeschriebene Zulassung benutzt wird 
(§ 2 Abs. 5 S. 1 KraftStG).

Eine Besteuerung wegen widerrechtlicher Benutzung entfällt, wenn das Halten des Fahrzeugs von der Steuer befreit sein würde oder die Besteuerung bereits nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vorgenommen worden ist (§ 2 Abs. 5 S. 2 KraftStG).


3.7.4.4
Dauer der Steuerpflicht


Die Steuerpflicht dauert gemäß § 5 Abs. 1 KraftStG

1.
bei einem inländischen Fahrzeug, 
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5, 
solange das Fahrzeug zum Verkehr 
zugelassen ist, mindestens jedoch 
einen Monat;


2.
bei einem ausländischen Fahrzeug, vorbehaltlich des Absatzes 2,
solange sich das Fahrzeug im Inland 
befindet; 


3.
bei einem widerrechtlich benutzten Fahrzeug, solange die widerrechtliche Benutzung dauert, mindestens
jedoch einen Monat;


4.
bei einem Kennzeichen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4, solange das Kennzeichen benutzt werden darf, mindestens 
jedoch einen Monat.


3.7.4.5
Entstehung der Steuer


Die Steuer entsteht mit Beginn der Steuerpflicht, bei fortlaufenden Entrichtungs-zeiträumen mit Beginn des jeweiligen Entrichtungszeitraums (§ 6 KraftStG).

3.7.4.6
Steuerschuldner


Steuerschuldner ist (§ 7 KraftStG)

1.
bei einem inländischen Fahrzeug die Person, für die das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist,


2.
bei einem ausländischen Fahrzeug die Person, die das Fahrzeug im Geltungsbereich dieses Gesetzes benutzt,


3.
bei einem widerrechtlich benutzten Fahrzeug die Person, die das Fahrzeug widerrechtlich benutzt,


4.
bei einem Kennzeichen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 die Person, der das Kennzeichen zugeteilt ist.

3.7.5
Zulassungsrecht


3.7.5.1
Allgemeines


Unter der Tz. 3.7.5.2 und 3.7.5.3 wird lediglich durch Aufführung des Gesetzestextes auf die Zulassungspflicht und die Zuständigkeiten hingewiesen.


Tz. 3.7.5.3 gibt die Auffassung des zuständigen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wieder.

3.7.5.2
Zulassungspflicht


Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h und ihre Anhänger (Fahrzeuge, die zum Anhängen an ein Kraftfahrzeugen bestimmt und geeignet sind) dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum Verkehr zugelassen sind. Die Zulassung wird erteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung besteht. Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens für Kraftfahrzeuge oder Anhänger und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) (§ 3 Abs. 1 FZV). Ausnahmen regelt § 3 Abs. 2 FZV.


3.7.5.3
Zuständigkeiten


Für straßenverkehrsrechtliche Zulassungen ist grundsätzlich die Behörde des Wohnorts (Hauptwohnung), mangels eines solchen die Behörde des Aufenthaltsorts des Antragstellers oder Betroffenen, bei juristischen Personen, Handelsunternehmen oder Behörden die Behörde des Sitzes oder des Orts der beteiligten Niederlassung oder Dienststelle zuständig. Besteht im Inland kein Sitz, keine Niederlassung oder keine Dienststelle, so ist die Behörde des Wohnorts oder des Aufenthaltsorts eines Empfangsberechtigten zuständig. Anträge können mit Zustimmung der örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde von einer gleich geordneten auswärtigen Behörde, mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörden auch in einem anderen Land, behandelt und erledigt werden (§ 46 Abs. 2
 i. V. m. Abs. 1 FZV).


IV. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen und ihre Risiken


4.1
Allgemeines


4.1.1
Marktentwicklungen


Die Entwicklungen des Marktes – insbesondere durch die EU-Osterweiterung verursacht – haben zu einem sprunghaft gestiegenen Verkehrsaufkommen (mehr als 40 % Ein- und Ausfahrten an den Grenzen nach PL und CZ) geführt. Deutsche Unternehmen stellen z.B. gegenüber polnischen oder tschechischen Unternehmen einen Kostenunterschied von ca. 25 % fest, aus dem ihnen wiederum ein Preisnachteil von bis zu 20 % erwächst.


Dies hat zur Folge, dass mittlerweile kaum noch internationale Ladungsverkehre zwischen Deutschland und den neuen EU-Mitgliedstaaten von deutschen Unternehmen durchgeführt werden.


4.1.2
Reaktionen der Unternehmen 


4.1.2.1
Gegenmaßnahmen


Aus diesem Grund sehen sich deutsche Unternehmen gezwungen, den veränderten Marktbedingungen u. a. durch 


· Kostendämpfungsmaßnahmen in allen Ebenen (insbesondere im Personal
bereich),


· Kooperationen mit Unternehmen aus den neuen Mitgliedstaaten sowie 

· Gründung von Niederlassungen in den neuen Mitgliedstaaten


zu begegnen.


4.1.2.2
Kostendämpfung


Hier ist insbesondere


· der Einsatz von Subunternehmern (Outsourcing),


· die Verlagerung der Flotte an Niederlassungen in den neuen Mitgliedstaaten (unter Ausnutzung der dortigen günstigeren infrastrukturellen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen) sowie


· die Einstellung von kostengünstigerem Personal in diesen Ländern


festzustellen.


4.2
Problemstellungen


4.2.1
(Schein-)Selbständigkeit


4.2.1.1
Allgemeines


Die Abgrenzung von selbständiger Tätigkeit zu abhängiger Beschäftigung richtet sich nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zu § 7 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) – siehe auch 3.4.5.2. Nach dieser Vorschrift ist die Beschäftigung die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Die Worte „nichtselbständige Arbeit“ umschreiben das persönliche Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich ein Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber – beurteilt nach den tatsächlichen Umständen – befindet. Typisches Merkmal dieses Abhängigkeitsverhältnisses ist die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers über Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung einer Tätigkeit. 


Die selbständige Tätigkeit ist demgegenüber durch ein eigenes Unternehmerrisiko, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20. Dezember 1999 hat an diesen Abgrenzungskriterien nichts verändert, wobei das Vorliegen einer Beschäftigung im konkreten Einzelfall zu prüfen ist.


Grundsätzlich entscheidet nach § 28 h Abs. 2 SGB IV die örtlich zuständige Einzugsstelle über die Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung. 

Zuständige Einzugsstelle ist die Krankenkasse, von der die Krankenversicherung durchgeführt wird.


Neben dieser grundsätzlichen Zuständigkeit der Krankenkassen wurde mit dem Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit zur Klärung, ob im Einzelfall eine selbständige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung vorliegt, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (damals BfA) zusätzlich eine bundesweite Clearingstelle zur Statusklärung eingerichtet, die auf Antrag im Rahmen des Anfrageverfahrens (§ 7a SGB IV) über das Vorliegen einer Beschäftigung verbindlich für alle Zweige der Sozialversicherung entscheidet. 


Die Abgrenzung zwischen Selbständigkeit und abhängiger Beschäftigung gestaltet sich in Einzelfällen schwierig, wenn sowohl Kriterien vorliegen, die für eine selbständige Tätigkeit sprechen, als auch Kriterien, die auf eine abhängige Beschäftigung hindeuten. Entscheidend sind dabei allein die objektiven Umstände, wie sie sich bei der konkreten Ausgestaltung eines Vertrages darstellen, ohne dass es dabei auf den Willen der arbeitenden Person ankommt.


Nach § 2 S. 1 Nr. 9 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) sind selbständig tätige Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 EUR im Monat übersteigt, und auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind, rentenversicherungspflichtig.

4.2.1.2
Problematik des selbständigen Fahrers bzw. des selbst fahrenden Unternehmers


4.2.1.2.1
Aus Sicht des GüKG


Das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) kennt das Berufsbild des selbständigen Kraftfahrers nicht. Der Gesetzgeber normiert nur die Rechte und Pflichten des (selbständigen) Güterkraftverkehrsunternehmers und des angestellten Kraftfahrers. Das Konstrukt des selbständigen Kraftfahrers ist dadurch zwar nicht ausgeschlossen, denn es bleibt dem Transportunternehmer unbenommen, sich der Dienste eines selbständigen Kraftfahrers zu bedienen, welcher als selbständiger Unternehmer seine Dienste als Fahrer anbietet und erbringt.


Es ist jedoch zu differenzieren: Wenn der ursprünglich nach § 407 Abs.1 HGB mit der Beförderung beauftragte Frachtführer (d. h.  derjenige, der sich durch Vertrag verpflichtet hat, die innerstaatliche oder grenzüberschreitende Beförderung von Gütern in eigener Verantwortung und für eigene Rechnung durchzuführen) seinerseits einen so genannten selbständigen Kraftfahrer mit der eigenverantwortlich und selbständig durchzuführenden Beförderung als ausführender Kraftfahrer (Unterfrachtführer) i. S. v. § 437 Abs.1 HGB beauftragt, liegt gemäß §§ 1 Abs.1 und 3 Abs.1 GüKG erlaubnispflichtiger Güterkraftverkehr vor. 


Dagegen führt der selbständige Kraftfahrer, der lediglich eine Lenktätigkeit erbringt, keine erlaubnispflichtige Beförderung durch. Seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Verrichtung der dem Frachtführer obliegenden Verbindlichkeit, die Beförderung.


Die rechtliche Einordnung kann nur 
jeweils im konkreten Einzelfall vorgenommen werden. Die Beurteilung bedarf einer Gesamtschau der Umstände, wobei dem äußeren Erscheinungsbild eine maßgebende Bedeutung zukommt.


Anhaltspunkt ist zunächst der Inhalt der vertraglichen Absprache zwischen den Vertragsparteien. Ist die Übernahme des Beförderungsvertrages nach § 407 Abs.1 HGB als Unterfrachtführer (Subunternehmer) vereinbart oder das Erbringen einer bloßen Fahr- bzw. Lenktätigkeit? Die Antwort kann auch aus der Tatsache geschlossen werden, welche Tätigkeit in Rechnung gestellt wird.


Ein weiterer Hinweis, der auf eine 
Eigenschaft als Güterkraftverkehrsunternehmer schließen lässt, ist der einen Unternehmer kennzeichnende Kapitaleinsatz bzw. das in Person eines selbständigen Unternehmers anfallende Kostenrisiko. Dies liegt u. a.vor, wenn der so genannte selbständige Kraftfahrer die alleinige Verfügungsbefugnis über das Kraftfahrzeug besitzt, das Fahrzeug auf ihn zugelassen ist, von ihm gemietet oder auf andere Weise zum ständigen alleinigen Gebrauch überlassen wurde und er die damit anfallenden Kosten wie Wartungs- und Betriebskosten, Mautgebühren, Steuern und Versicherungen – z.B. die Güterschaden- Haftpflichtversicherung nach § 7a GüKG – übernimmt.


Weiteres Unterscheidungskriterium zwischen Unterfrachtführer und „selbständigem“ Kraftfahrer ist schließlich die Weisungsgebundenheit. Inwiefern werden Streckenroute, Ladungssicherung usw. vom Güterkraftverkehrsunternehmer festgelegt und vorgegeben. Inwiefern verbleibt dem Fahrer ein eigener Handlungs- und Entscheidungsspielraum sowie Dispositionsmöglichkeiten des Fahrzeugeinsatzes?


Gerade dieses letzte Unterscheidungskriterium verdeutlicht die Grauzone, in der sich der selbständige Kraftfahrer befindet. Erfüllt er die Merkmale eines 
Güterkraftverkehrsunternehmers nicht und benötigt daher weder eine nationale Erlaubnis noch eine Gemeinschaftslizenz (§§ 3, 6 GüKG), besteht die Gefahr der Scheinselbständigkeit. 


Insofern handelt es sich aber um ein sozial- und rentenversicherungsrechtliches Problem. Daneben stehen steuerrechtliche Fragen im Raum. Die Herangehensweise der verschiedenen Rechtsgebiete an das Konstrukt des selbständigen Kraftfahrers ist unterschiedlich. Eine Feststellung des Finanzamtes und/oder der Sozialversicherungsträger hat keine Bindungswirkung für die güterkraftverkehrsrechtliche Sichtweise.


4.2.1.2.2
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht


Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung ist davon auszugehen, dass Frachtführer im Sinne der §§ 407 ff HGB dann ein selbständiges Gewerbe ausüben, wenn sie beim Transport ein eigenes Fahrzeug einsetzen und für die Durchführung ihres Gewerbes eine Erlaubnis nach § 3 Güterkraftverkehrsgesetz oder die Gemeinschaftslizenz nach Art. 3 der Verordnung (EWG) 881/92 besitzen. 


Dies gilt auch dann, wenn sie als Einzelperson ohne weitere Mitarbeiter nur für ein Unternehmen tätig sind und dabei die Farben oder ein ”Logo” dieses Unternehmens nutzen. 


Voraussetzung ist allerdings, dass ihnen weder Dauer noch Beginn und Ende der Arbeitszeit vorgeschrieben wird und sie die - nicht nur theoretische - Möglichkeit haben, Transporte auch für weitere eigene Kunden auf eigene Rechnung durchzuführen. Ob sie diese Möglichkeit tatsächlich nutzen, ist nicht entscheidend. 


Um ein eigenes Fahrzeug im Sinne der vorherigen Ausführungen handelt es sich nur dann, wenn es auf den Erwerbstätigen zugelassen ist und von ihm mit eigenem Kapitalaufwand erworben oder geleast wurde. Eine indirekte oder direkte Beteiligung an der Fahrzeug-/Leasingfinanzierung durch den Auftraggeber spricht gegen die Annahme einer selbständigen Tätigkeit.


Bindet der Auftraggeber sie hingegen soweit in seine innerbetrieblichen Abläufe ein, dass ihnen faktisch jede Möglichkeit genommen wird, Transporte auch für andere durchzuführen und sieht darüber hinaus die vertragliche Gestaltung vor, dass sie zu bestimmten Zeiten zur Erbringung der vertraglichen Leistung beim Auftraggeber zu erscheinen haben, ist 
– insbesondere, wenn entsprechende Sanktionen vertraglich vorgesehen sind – von einer abhängigen Beschäftigung auszugehen (vgl. hierzu LSG Hessen vom 19.10.2006 L8/14KR1188/03 – German Parcel sowie Tz. 3.4.5).


Die abschließende Beurteilung des Einzelfalles bleibt der Deutschen Rentenversicherung vorbehalten.

4.2.1.2.3
Aus steuerrechtlicher Sicht


Aus steuerrechtlicher Sicht sind die Grundsätze für die Bestimmung der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmereigenschaft maßgebend (siehe Tz. 3.4.5.3).


4.2.2
Gründung von Niederlassungen im Ausland


4.2.2.1
Allgemeines


Wie oben unter Tz. 4.1.2.1 dargestellt, versuchen derzeit deutsche Unternehmen u. a.durch Gründungen von Niederlassungen in den EU-Beitrittsstaaten sowie Drittstaaten dem Kostendruck in der Branche zu begegnen. Ergänzend dazu werden Teile des Fuhrparks in diese Länder verlagert und dort kostengünstiges Personal eingestellt.


Im Folgenden werden mit der Gründung von Niederlassungen im Ausland verbundene Risiken aufgezeigt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser „Darstellung der Rechtslage“ geltenden Vorschriften.


4.2.2.2
„Fernzulassung“


Alle nicht zugelassenen Fahrzeuge, die in Deutschland ihren Standort haben und hier am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen sollen, benötigen eine deutsche Zulassung zur Inbetriebnahme eines Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr auf der Grundlage der deutschen Rechtsvorschriften, also amtliche deutsche Kennzeichen und Fahrzeugpapiere.


Zum Erlass von Verwaltungsakten, wie sie mit der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr verbunden sind, sind in Deutschland ausschließlich die deutschen Behörden befugt.


Eine so genannte „Fernzulassung“ 
– zum Beispiel durch Verwendung ausländischer Kurzzeit- oder Händlerkennzeichen und der damit korrespondierenden ausländischen Dokumente – stellt einen Hoheitsakt eines ausländischen Staates auf deutschem Territorium dar, zu dem der ausländische Staat (zumindest ohne völkerrechtliche Vereinbarung) nicht befugt ist.


In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob das Anbringen ausländischer Kennzeichen an einem in Deutschland gekauften Fahrzeug zum Zweck der Überführung ins Ausland mit oder ohne Beteiligung der ausländischen Behörde erfolgt.


Zuständig für die Ahndung eines solchen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und des Straßenverkehrsgesetzes sind die Straßenverkehrsbehörden (Allg. Polizeibehörden).


Zuständig für einen evtl. Entzug der güterkraftverkehrsrechtlichen Erlaubnis, Lizenz oder Genehmigung ist die jeweils ausstellende Behörde (Landesbehörden bzw. BAG).


4.2.2.3
Bedeutung der Disposition 


4.2.2.3.1
Allgemeines


Mit Disposition wird im Allgemeinen eine Stelle im Unternehmen bezeichnet, die die Aufgabe hat, eingehende Aufträge zu bearbeiten und den leistenden Stellen zuzuweisen. 


Die Disposition in einem Verkehrsunternehmen plant, lenkt, leitet und überwacht den Einsatz betriebseigener Fahrzeuge und des im Betrieb tätigen Fahr-
personals.

Sie übernimmt u. a.

· die Auftragsbearbeitung und -abwicklung der angenommenen Frachtaufträge,


· die Tourenoptimierung (optimiert den Fahrzeugeinsatz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Frachtberechnung, Fremd-Eigen-Vergleich), Fleetmanager (Bindeglied zwischen Disposition und Fahrer; Dolmetscher mit Überwachungsfunktion)),


· die Tourenplanung (Frachtverteilung, Erstellen des Tourenplans),


· die Frachtüberwachung (Sendungsverfolgung, Einhaltung aller Liefervorgaben) sowie


· die Meldung von Lohnabzügen an die Finanzbuchhaltung aufgrund firmeninterner Sanktionen (z.B. gefahrene Mehrkilometer, verspätete Anlieferung, unvollständiges Ausfüllen von Frachtunterlagen).


Das „Verkehrsunternehmen“ organisiert nach Art. 10 - Überschrift „Haftung von Verkehrsunternehmen“ - der VO (EG) Nr. 561/06 die Arbeit der angestellten oder ihm zur Verfügung gestellten Fahrer so, dass diese die Bestimmungen des Kapitels II besagter VO sowie der VO (EWG) Nr. 3821/85 einhalten können (insbesondere Lenk- und Ruhezeiten). Es hat den Fahrer ordnungsgemäß anzuweisen und regelmäßig zu überprüfen, dass die im vorangegangenen Satz zitierten Vorschriften eingehalten werden.


Verkehrsunternehmen im Sinne der VO (EG) 561/06 ist jede natürliche oder juristische Person und jede Vereinigung oder Gruppe von Personen ohne Rechtspersönlichkeit mit oder ohne Erwerbszweck sowie jede eigene Rechtspersönlichkeit besitzende oder einer Behörde mit Rechtspersönlichkeit unterstehende offizielle 

Stelle, die Beförderungen im Straßen-
verkehr gewerblich oder im Werkverkehr vornimmt. Beförderung im Straßenverkehr ist jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt eines zur Personen- oder Güterbeförderung verwendeten leeren oder beladenen Fahrzeugs.


Der Begriff „Verkehrsunternehmen“ bezieht sich dabei, unabhängig von seiner Rechtsform, auf ein selbständiges Rechtssubjekt, das auf Dauer eine Beförderungstätigkeit ausübt und befugt ist, die Arbeit der Fahrer und der Mitglieder des Fahrpersonals zu organisieren und zu kontrollieren (vgl. EuGH Urteil vom 02.10.1991 – Rechtssache C 7/90 – Paul Vandevenne 
u. a.-; EuGH E 1991, S. I – 4371).


Das unternehmerische Ziel, eine optimierte Fahrzeug- und Transportlogistik zu erreichen, muss dabei im Einklang mit allen tangierten Rechtsvorschriften stehen. Dabei geht das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften den kaufmännischen Unternehmensinteressen vor. 


Bei der Disposition hat das „Verkehrsunternehmen“ neben den umfangreichen verkehrsrechtlichen Vorschriften (z.B. Lenk- und Ruhezeiten) auch sozialversicherungs-/arbeitsrechtliche sowie ausländerrechtliche Rechtsnormen zu beachten.


Das Verkehrsunternehmen (der Betriebsinhaber) muss nicht selbst disponieren. Es kann eine andere Person beauftragen, bestimmte betriebsbezogene Pflichten wahrzunehmen (z. B. einem angestellten Speditionskaufmann die Disposition des Fahrereinsatzes übertragen), ohne jedoch von den notwendigen Aufsichtsmaßnahmen entbunden zu sein (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG; § 130 OWiG).

Ferner hat das „Verkehrsunternehmen“ die Berufszugangsvoraussetzungen nach der Richtlinie 96/26 EG des Rates vom 29.04.1996 bzw. der Berufszugangsverordnung für den Güterkraftverkehr zu erfüllen und nach Anhang 1 zu Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie über Kenntnisse im „Bürgerlichen Recht“, „Handelsrecht“, „Sozialrecht“, „Güterkraftverkehrsrecht“ sowie die Vorschriften über den „Zugang zum Markt“ zu verfügen (s. Kommentar Straßenverkehrsrecht Lütkes/ Ferner/Kramer Tz 10.2 zur Richtlinie 96/26 EG des Rates).


4.2.2.3.2
Einsatz von betriebsfremden Fahrzeugen


Werden eingehende Aufträge nicht mit betriebseigenen Fahrzeugen abgewickelt, gehört es auch zu den Aufgaben der Disposition, den Einsatz betriebsfremder Fahrzeuge (Subunternehmer) zu organisieren. Dies gilt insbesondere für die Aufgabenverteilung zwischen einem Spediteur und einem Frachtführer; ist aber nicht auf diese Fälle beschränkt. 


Aufgabe des Spediteurs ist die Besorgung der Güterversendung, die gesetzlich als Organisation des Transports definiert wird (§§ 453, 454 HGB); Aufgabe des Frachtführers ist die Durchführung des Transports (§ 407 HGB).


Im Rahmen der Transportorganisation obliegt dem Spediteur nach § 454 Abs. 1 HGB insbesondere die Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges, die Auswahl ausführender Unternehmer, der Abschluss der für die Versendung erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge sowie die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer und die Sicherung von Schadensersatzansprüchen des Versenders.

Diese Bestimmung macht deutlich, dass jedes Speditions- oder andere Verkehrsunternehmen, das Subunternehmer für die Transportdurchführung einsetzt, diesen im Rahmen des Frachtvertrages 
(§ 407 HGB) alle organisatorischen Anweisungen zur Abwicklung des Transportauftrags erteilen können muss. Diese Anordnungsbefugnis (frachtvertragliches Weisungsrecht) wird jedoch durch den Vertragsgegenstand, die Beförderung von Gütern beschränkt. Sie erfasst nur auftragsbezogene Ausführungsanweisungen, die sich nicht auf die einzelne Arbeitsverrichtung, sondern nur auf das Arbeitsergebnis beziehen dürfen. Dieses Weisungsrecht ist sachbezogen und erfolgsorientiert. Bei der Disposition 
betriebsfremder Fahrzeuge haben die Speditionsunternehmen oder andere Verkehrsunternehmen aber in Bezug auf Art, Ort und Zeit der Arbeitsleistung kein 
Weisungsrecht gegenüber dem Subunternehmer und insbesondere kein Weisungsrecht gegenüber dem bei diesem eingesetzten Personal; sie besitzen keine Personalhoheit. Solche Direktions- und Kontrollbefugnisse, wie sie die Disposition gegenüber betriebseigenem Personal ausüben kann, müssen beim Einsatz von Subunternehmern bei diesen verbleiben.


Gleiches gilt auch beispielsweise für Entscheidungen über den Einsatz der Fahrzeuge des Subunternehmers; hier liegt die Dispostionsverantwortung beim Subunternehmer im Rahmen des § 407 HGB. Insoweit ist zur Dispositionsverantwortung des Spediteurs im Rahmen des 
§ 454 HGB abzugrenzen.


Ungeachtet dessen haben u. a. Spediteure, Hauptauftragnehmer und Unterauftragnehmer sicherzustellen, dass die vertraglich vereinbarten Beförderungszeitpläne nicht gegen die VO (EG) 561/06 verstoßen (Art. 10 Abs. 4 VO (EG) 561/06).


Von den vorgenannten Ausführungen bleiben Rechte und Pflichten, wie sie im Verhältnis zwischen Frachtführer und Teil- bzw. Unterfrachtführer bestehen, unberührt.


4.2.2.4
Mögliche rechtliche Auswirkungen einer inländischen Disposition


4.2.2.4.1
Zulassungsrechtlich


4.2.2.4.1.1 
Regelmäßiger Standort - Definition


Dieser Begriff wurde in der Rechtsprechung entwickelt und kommt u. a .im 
Zulassungsrecht § 20 Abs. 1 FZV zur Anwendung. Fahrzeuge, die ihren regelmäßigen Standort im Inland haben und am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen sollen, müssen über eine Zulassung der örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) verfügen.


 Der regelmäßige Standort des Fahrzeugs bestimmt sich nach objektiven Merkmalen, nicht nach subjektiven Vorstellungen des Verfügungsberechtigten. Regelmäßiger Standort ist derjenige des „Schwerpunkts der Ruhevorgänge“ des Kfz, vom dem aus das Fahrzeug unmittelbar zum Straßenverkehr eingesetzt wird. Meist ist es der Wohnsitz des Halters. Scheinbedingungen sind unbeachtlich. Bei ständigem Einsatz im überregionalen Transportverkehr ist der Einsatzmittelpunkt entscheidend. Einsatzmittelpunkt ist der Ort, an dem über den jeweiligen, konkreten Einsatz des Fahrzeugs entschieden bzw. disponiert wird. 


Daher kann zumindest in den Fällen, in denen eine Disposition betriebsfremder Fahrzeuge nicht in der unter Tz. 4.2.2.3.2 dargestellten Art und Weise vollzogen wird, d. h. dass sie neben dem Fahrzeugeinsatz auch das Direktionsrecht gegen-über dem Fahrpersonal umfasst, von 
einem inländischen Standort der 
Fahrzeuge ausgegangen werden.

4.2.2.4.1.2
Zulassung im Bundes-gebiet


Hat ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug seinen regelmäßigen Standort im Bundesgebiet, kommt das deutsche Zulassungsrecht zur Anwendung. Es fehlt insoweit trotz der Zulassung in einem anderen Staat an der verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Zulassung nach § 1 StVG i. V. m. §§ 3, 20 FVZ.


Besonderheit: Bei EU-Fahrzeugen ist das Urteil des EuGH Rs C – 115/00 vom 02.07.2002 (Hoves-Urteil zur Kabotage innerhalb der EU) zu beachten.


Hinweis zu Mietfahrzeugen: Werden Fahrzeuge aus dem Ausland längerfristig angemietet, so verlagert sich der Standort des Fahrzeugs in das Inland, mit der Folge der sofortigen Zulassungspflicht.


Hierzu Besonderheit: beim Anmieten von EU-Fahrzeugen ist EuGH Rs. C 228/01 (Jacques Bourrasse) und Rs. C 289/01 (Jean-Marie Perchicot) zu beachten. Nach diesen beiden Urteilen hat der Mieter das Fahrzeug in seinem Sitzstaat anzumelden.


4.2.2.4.2.
Güterkraftverkehrsrechtlich


Genehmigungen (z.B. Drittstaaten, CEMT-Genehmigungen) sind Inhabergenehmigungen, die weder übertragbar, zu vermieten noch zu verschenken sind. Die Inhabergenehmigungen sind an ein Unternehmen gebunden.


Werden fremde LKW (EU + Drittstaaten) mit Fremd-Genehmigungen vom Inland (von einem Dritten) aus disponiert, wird ungenehmigter Güterkraftverkehr durchgeführt (vgl. hierzu §19 GüKG).

4.2.2.4.3
Aufenthaltsrechtlich


Wurden für ausländische Arbeitnehmer im grenzüberschreitenden Straßenverkehr Aufenthaltstitel beantragt, sind in diesem Zusammenhang Angaben in den Einladungen (vgl. §§ 79 ff. AufenthG; alt: §§ 82, 84 AuslG) zu prüfen und festzustellen, ob ggf. bei der Visa Beantragung unrichtige Angaben im Sinne von § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG (alt: § 92 Abs. 2 Nr. 2 AuslG) gemacht wurden.


4.2.2.4.4
KFZ–steuerrechtlich


Werden Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen im Inland ohne die verkehrsrechtlich vorgeschriebene Zulassung benutzt, liegt eine widerrechtliche Benutzung vor (§ 2 Abs. 5 KraftStG). 


Ausländische Fahrzeuge für die ein inländischer regelmäßiger Standort begründet wird, und die ohne nach § 1 StVG in Verbindung mit §§ 3, 20 FZV zugelassen zu sein genutzt werden, werden demnach – sofern keine Ausnahmetatbestände greifen – widerrechtlich genutzt. 


Es fällt für widerrechtlich genutzte Fahrzeuge für mindestens ein Monat die KFZ-Steuer an (vgl. §§ 1, 2 KraftStG).


Hinsichtlich der EU-Fahrzeuge wird auf das EUGH-Urteil vom 02.07.2002 Rs C 115/00 (Hoves-Urteil) verwiesen (gilt nicht bei angemieteten Fahrzeugen).


4.2.2.4.5
Sozialversicherungsrechtlich


Bei der unter Tz. 4.2.2.3 dargestellten Disposition von betriebsfremden Fahrzeugen wird beim Einsatz von Fahrzeugen ausländischer Niederlassungen im Einzelfall 
– ggf. unter Berücksichtigung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)  – zu prüfen sein, in welchen Fällen in Deutschland die speditionelle oder frachtrechtliche Dispositionsbefugnis überschritten und so ein Beschäftigungsverhältnis zum ausländischen Arbeitnehmer begründet wird, und in welchen Fällen der deutsche Arbeitgeber verpflichtet wäre, den ausländischen Arbeitnehmer zur Sozialversicherung anzumelden (§ 28 a SGB IV) sowie die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkasse (Einzugsstelle) und den Unfallversicherungsträger abzuführen (§§ 28e und 28h SGB IV, 168 SGB VII).


Je nach Einzelfall kann der in Deutschland ansässige Arbeitgeber auch verpflichtet sein, die nach dem innerstaatlichen Recht eines anderen Mitgliedstaates bestehenden Melde- und Beitragspflichten zu erfüllen, wenn für den Arbeitnehmer die Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit dieses Staates gelten.


4.2.2.4.6
Zollrechtlich


In den unter Tz. 4.2.2.4.1.1 dargestellten Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass ein Drittstaatenfahrzeug u. U. einen regelmäßigen inländischen Standort erhält (vgl. Tz. 4.2.2.4) und damit einer deutschen Zulassung bedarf. 


Neben der güterkraftverkehrsrechtlichen Würdigung wäre in diesen Fällen im Einzelfall vorab zu prüfen, ob die Fahrzeuge in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr zu überführen respektive zollschuldrechtliche Tatbestände verwirklicht.
















� Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien seit 01.05.2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern seit 01.01.2007 Bulgarien und Rumänien


� EU-Staaten, Norwegen, Island, Liechtenstein


� Andorra, Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, Malaysia, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Paraguay, Rumänien, San Marino, Singapur, Süd-Korea, Uruguay, USA, Vatikanstaat, Venezuela


� Zuständige Sozialversicherungsträger sind die Krankenkassen (§§ 21, 21a, 21b SGB I), die Unfallversicherungsträger (§ 22 SGB I), die Rentenversicherungsträger (§ 23 SGB I) und die Bundesagentur für Arbeit (§§ 19, 19a, 19b SGB I).


� Vgl. Nr. 10 des Beschlusses Nr. 181 vom 13.Dezember 2000 der Verwaltungskommission der europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer; Fundstelle Leitfaden: www.europa.eu.int → de → Institutionen → Europäische Kommission → Beschäftigung und Soziales → Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit → Schlüsseltexte → Leitfaden „Entsendung“ (de).


� (Quelle Bundesamt für Güterverkehr – BAG; Stand 2005)





� vgl. hierzu: Katalog der DRV zur Einordnung Katalog bestimmter Berufsgruppen zur Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit; Stand 08.09.2006


� siehe Tz. 3.7.5.2


� siehe Tz. 3.7.5.3


� Art. 4 Buchst. a) und p) VO (EG) 561/06
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